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lternachsichts - Dispens . Seine Majestät haben in

Absicht auf den Eintritt in das Gymnasium nach überschrittenem
Normalalter , den Wirkungskreis der Studienhof - Commission
und der Länderstetten dahin zu erweitern geruhet , daß in besonders
rücksichtswürdigen Fällen , diese bis zur Vollendung eines Jahres ,
die Studienhof - Commission aber bis zur Vollendung zweier
Jahre , von diesem Hindernisse dkspensiren können . Studienhof -

Commissionsdekret vom 4 . Februar 1841 . Z . 572 . Regierungsde¬
kret vom 2 . März 1841 . Z . 11109 . KreiSämtl . Cirk . Sammlung
vom I . 1841 . Nr . 39 .

Amortisations - Frist für die Talons der zur Zurück¬

zahlung aufgekündigten Staatsschuldverschreibungen . ( Siehe Ob¬

ligationen ) .
Annual - Erbsteuer . ( Siehe Erbsteuer ) .

Antiquarbuchhändlerswitwen . ( Siehe Geschäfts¬
führer und Faktoren .)

Armeninstituts - und Kirchenkassen . Formulare

zu den Liquidirungs - Ausweisen . ( Siehe Liquidirungs - Auö -

weise ) .
Armuthszeugnisse zur Erwirkung der Stämpel -Freiheit .

( Siehe Stämpel - und Tax ge setz . )
Artistisches und literarisches Eigenthum , wegen

Beschützung desselben. ( Siehe Nachdruck ) .
Aerzte . Wegen Entschädigung der in Criminal - Angelegen -

heiten oder bei Untersuchungen in schweren Polizei - Übertretun¬

gen verwendeten Kunstverständigen und Sanitätspersonen . ( Siehe
Strafgerichtsbarkeirs - Verwaltung ) .

Ausländer . Betreffend das Verfahren bei Gefälls - Ueber -

tretungs - Untersuchungen gegen einen im Auslande befindlichen
Beschuldigten . ( Siehe Gefälls - Uebertretungs - Un¬

tersuchungen ) .
Repertorium 1841 . 1



2 Bank.

§ 6ank (National - ) Oesterreichische , Statuten derselben .

Allerhöchstes Patent .

I . Von dem Fond der National - Bank und der

Bank - Gesellschaft im Allgemeinen .

H . 1 . Der bis jetzt für die Bewegung und für die Zwecke der

National - Bank erforderliche Fond ist gebildet . Sollte sich in der

Folge die Nothwendigkeit zeigen, so ist die Bank verpflichtet , ihren

Fond nach Maßgabe des sich darstellenden Bedürfnisses zu erweitern .

tz . 2 Die Bank empfängt und leistet alle Zahlungen und

führt auch alle ihre Rechnungen in solcher Silbermünze , welche dergestalt

ausgeprägt ist , daß Zwanzig Gulden eine Köllnische Mark feinen

Silbers enthalten (ConventionS - Münze genannt ) .

Ihre Zahlungsmittel sind Banknoten und die gesetzlich circu -

lirenden Silbermünzen sammt den ihnen beigegebenen Theilungs -

münzen .
H . 3 . Die gesammten Actionäre bilden die Bank - Gesellschaft .

Die Actien werden auf die angegebenen Namen in ein eigenes Vor¬

merkbuch bei der Bank eingetragen .

§ . 4 . Den Actionären gebührt für jede Accie , welche sie be¬

sitzen , ein gleicher Aniheil an dem Fonde der Bank und an den

davon entfallenden Erträgnissen . Nur der aus den Geschäften
der Bank sich ergebende Gewinn ist zur Vertheilung geeignet .

H. 5 . In den Bank - Angelegenheiten eine Stimme zu führen ,
sind nur jene Actionäre berechtiget , welche in den Vormerkungen
der Bank mit ihren Namen als Actionäre erscheinen , und sich über

den vorgeschriebenen Besitz der jährlich von der Bank - Direccion zu
verkündenden Anzahl von Actien auszuweisen vermögen .

§ . 6 . Wenn Accien auf Gesellschaften oder mehrere Teilneh¬
mer lauten , wird derjenige das Stimmrecht auszuüben haben ,
welcher sich hierzu mir einer Vollmacht der Gesellschaft oder der

Theilhaber an den Actien gehörig auöweiset .
§ . 7 . Zur Umschreibung einer Actie wird die Zurückstellung
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derselben an die Bank und die beigefügte Jndossirung des letzten
Besitzers der früher ausgefertigten Aktie erfordert .

8 . Wenn Aktien in Folge einer amtlichen Verhandlung
in oder außer Streit an einen neuen Erwerber übergehen , hat die

zuständige Behörde auf dem Aktien - Scheine selbst , jedoch für den

ganzen untheilbaren Betrag die gerichtliche Uebergabe ( Einantwor¬
tung ) zu bestätigen und dem Eigentümer den Schein auszufolgen ,
der sodann die Umschreibung auf die übliche Weise bewirken kann .

§ . 9 . Von den Erträgnissen , welche die Bank durch ihre Ge¬
schäfte erhält , wird halbjährig ein verhälrnißmäßiger Anteil
als Dividende an die Aktionäre erfolgt . Als gewöhnliche
Dividende sind jährlich von dem erzielten Ueberschusse Dreißig Gul¬
den in Banknoten an die Aktionäre zu vertheilen .

Bleibt nach Bedeckung dieser Dividende von dem Gewinne
der Bank noch eine Summe zur freien Verfügung übrig , so wird
der Bank - Ausschuß jährlich vorschlagen , welcher Betrag davon zur
Verteilung an die Aktionäre als Dividende gewidmet werden soll ;
der Rest wird in den Reserve - Fond gelegt .

§ . 10 . Die Bank - Direction wird in ihrer nächsten , nach
dem Bank - Ausschüsse abzuhaltenden Sitzungen bestimmen , auf
welche Art die jährlich in den Reserve - Fond gelegte Summe frucht¬
bringend zu machen sei .

II . Von den Geschäften und Verrichtungen der
Narional - Bank .

§ . 11 . Die Geschäfte der National - Bank zerfallen in folgende
Abteilungen :

s ) in das Escompte - Geschäft ;
b) in das Giro - Geschäft ;
e ) in die Ausgabe und Verwechslung der von ihr ausgefer -

rigten Noten ;
ü ) in das Depositen . Geschäft ;
e ) in die Erfolgung von Vorschüssen und Darlehen ;
k) in das Anweisungs - Geschäft .
§ . 12 . Bei der EscompteAnstalt wird die Bank förmlich

auf den Wienerplatz unmittelbar gezogene , und hier zahlbare
Wechselbriefe und eigene auf sich selbst von hiesigen wechselfähigen

1 *
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Personen hier zahlbar ausgestellte Wechsel , welche auf eine zur
Bank - Valuta geeignete Münzsorte lauten , zur Discomptirung

übernehmen . Die Bank -- Direktion kann die angesuchte Escomp -

tirung der präsentirten Wechsel gewähren oder verweigern , ohne
cine Ursache ihres Beschlusses anzugeben .

§ . 13 . Als Giro - Bank übernimmt sie Banknoten oder bank¬

mäßige Silbermünze und zur Eincassirung bestimmte in Wien zahl¬
bare Wechsel in Bank - Valuta auf laufende Rechnung (6onw

eorrenw ) , worüber durch Anweisung und Abschreibung auf dem

zu diesem Behufe eröffneten Folium verfügt werden kann .
Die Bank - Direction kann die angesuchte Eröffnung eines

Foliums gewähren oder abweisen , ohne eine Ursache ihres Beschlusses

anzugeben .
§ . 14 . Die National - Bank besitzt während der Dauer ihres

Privilegiums in dem ganzen Umfange der Oesterreichischen Monar¬

chie das ausschließende Recht , Banknoten auszufertigen und aus¬

zugeben .
§ . 15 Die Banknoten sind im Umlaufe ein durch die Ge¬

setze begünstigtes Zahlungsmittel , zu deren Annahme zwar im Pri¬
vat - Verkehre kein Zwang Statt findet , denen jedoch ausschließend
die Begünstigung zugestanden ist , daß sie bei allen öffentlichen Cas -

sen nach ihrem Nennbeträge für bankmäßige Silbermünze ange¬
nommen werden müssen . Sie sind Anweisungen der Bank auf sich

selbst, und von ihren Caffen auf jedesmaliges Verlangen des Ueber -

bringers sogleich in bankmäßiger Silbermünze nach ihrem vollen

Nennwerte auszubezahlen . Der Bank - Direction liegt daher ob,
von Zeit zu Zeit ein solches Verhältnis ^ der Noten - Emission zu
dem Münzstande festzusetzen , welches die vollständige Erfüllung

dieser Verpflichtung zu sichern geeignet ist.
§ . 16 . Bel dem Einziehen der einzelnen Gattungen , oder

einer ganzen Auflage von Banknocen , dann bei der Auflösung der

Bank - Gesellschaft , ist dieselbe verpflichtet , die im Umlaufe befind¬

lichen , von ihr ausgegebenen Banknoten nach den von ihr jedes
Mal festzusetzenden Bestimmungen nach ihrem vollen Nennbeträge

einzulösen .
17 . Bei der Depositen - Anstalt übernimmt die National -

Bank Gold und Silber in Baren , Gold - und Silbergeräthe ,



Bank. 5

aus - und inländische Gold - und Silbermünzen , deren Verkehr
durch die Gesetze erlaubt ist, nach ihrem inneren Werthe zur Bank -
Valuta , dann Staats - Papiere und Privat - Geldurkunden gegen
eine zu entrichtende Gebühr , in Verwahrung .

§ . 18 . In der Abteilung der Leihanstalt kann sie aufGold und
Silber , und auf inländische Staats - Papiere verzinsliche Vorschüsse
geben .

§ . 19 . Sie ist berechtigt , von den Vorschüssen auf Pfänder
jährlich bis zu Sechs vom Hundert an .Zinsen abzunehmen .
Sollten außerordentliche Verhältnisse eine höhere Verzinsung räth -
lich machen , so ist Hierwegen Unsere besondere Genehmigung anzu¬
suchen.

§ . 20 . Im Anweisungs - Geschäfte weiset die Bank - Central -
Casse in Wien die von den Parteien erlegten Geldbeträge an die
Filial - Verwechslungs - Banken , und diese umgekehrt an die Cen¬
tral - Casse in Wien zur Zahlung an . Die Anweisungen werden
nach Begehren einfach auf den Namen des Uebernehmers , oder an
dessen Ordre , und entweder gleich bei Vorzeigen derselben am Zah¬
lungsorte (a visla ) oder in einer bestimmten Zeit zahlbar aus¬
gestellt .

§ . 21 . Bei der Amortisation verloren gegangener Anweisun¬
gen , wird von dem Nieder - Oesterreichischen Mercantil - und Wech¬
selgerichte nach den Vorschriften , welche für die Amortisation von
Wechseln gegeben sind , verfahren .

III . Von der Repräsentation der Bank - Gesellschaft
und von der Verwaltung des Bank - Fondes .

§ . 22 . Die Bank - Gesellschaft wird durch einen Ausschuß
und durch eine Direction reprasentirt , welche beiden Körper alle

Angelegenheiten der Bank zu besorgen haben .
§ . 23 . An dieser Repräsentation und Mitwirkung können

nur jene Actionäre , welche Oesterreichische Unterthanen sind, in der
freien Verwaltung ihres Vermögens stehen , und die erforderliche
Zahl der Aetien besitzen, Theil nehmen . Insbesondere sind davon

diejenigen ausgeschlossen , über deren Vermögen ein Concurs (Auf¬
ruf der Gläubiger ) angeordnet wurde , oder welche durch die Ge -
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setze für unfähig erklärt sind , vor Gericht ein gültiges Zeugniß

abzulegen .
§ . 24 . Der Bank - Ausschuß hat aus hundert Mitgliedern

zu bestehen .
§ . 25 . Jene Accionäre sind Mitglieder des Ausschusses ,

welche nach dem Ausweise des Actien - Buches , sechs Monace vor ,

und zur Zeit der Einberufung des Ausschusses , die größte Anzahl

Actien besitzen . Bei einer gleichen Anzahl entscheidet die frühere

Nummer des Blattes im Actien - Buche . Der Besitz der Actien

selbst ist jedoch durch Depositirung oder Vinculirung derselben . Ei¬

nen Monat vor der Versammlung des Ausschusses , bei der Bank

auszuweisen .
§. 26 . Der Ausschuß ist für ein volles Jahr unveränderlich .

Er versammelt sich der Regel nach Ein Mal des Jahres , im Mo¬

nate Januar in Wien . Ist während des Jahres die Zusammen -

tretung des Ausschusses nach Vorschrift der Staturen erforderlich ,

so wird er von der Direktion außerordentlich einberufen .

§ . 27 . Jedes Mitglied des Ausschusses kann nur in eigener

Person und nicht durch einen Bevollmächtigten erscheinen ; hat auch

bei Berathungen und Entscheidungen ohne Rücksicht auf die gerin¬

gere oder größere Anzahl Actien , die ihm gehören , und wenn es

auch in mehreren Eigenschaften an den Verhandlungen Theil neh¬

men würde , nur Eine Stimme .

§ . 28 . Der Vorsitz bei dem Ausschüsse gebührt dem Gouver¬

neur der Bank , oder , in Verhinderung desselben , feinem Stell¬

vertreter . Der Vorsitzer hat dem Ausschüsse alle Anträge vorzule¬

gen , selbst darüber zu stimmen , in der Versammlung die Be¬

ratung zu leiten , und nach Stimmenmehrheit die Beschlüsse des

Bank - Ausschusses zu fassen . Bei einer sich ergebenden Stimmen¬

gleichheit wird der Beschluß nach der Meinung gefaßt , welcher der

Vorsitzende beigestimmt hat .

§. 29 . Die Verwaltung des Bank - Vermögens

und die Besorgung der dabei vorfallenden Geschäfte steht der

Bank - Direktion zu . Diese besteht aus dem Gouverneur ,

dessen Stellvertreter und zwölf Direktoren .

tz. 30 . Der Gouverneur und sein Stellvertreter werden von

Uns ernannt werden .
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§ . 31 . Zum Behuf ? der Uns ebenfalls vorbehaltenen Ernen¬

nung der Directoren hat Uns der Bank - Ausschuß jedes Mal die

Wahl - Listen vorzulegen , nach deren Einsichtnahme Wir unter

den Vorgeschlagenen die Geeignetsten ernennen werden . Das

Amt der Directoren dauert durch drei Jahre . Diejenigen , welche
die Reihe zum Austritte trifft , können jedoch unmittelbar wieder

in Vorschlag gebracht werden .
§ . 32 . Der Stellvertreter des Bank -- Gouverneurs muß

beim Antritte seines Amtes zwölf , und jeder Director sechs
Actien als sein Eigenthum ausweisen , welche sodann während
der Dauer der Amtsführung unveräußerlich sind .

§ . 33 . Die Direction schließt die ihr zugewiesenen Geschäfte
unter der Firma : » P rivilegirteOesterreichische Natio¬

nal -- Bank « vollgültig ab , und führt das Mittelschild Un¬

seres Staatswappens mir dieser Umschrift in ihrem Siegel .

§ . 34 . Zur Oberaufsicht über die vorschrifcmäßige Verwal¬

tung der Bank werden sich die Directoren in die einzelnen

Hauptzweige der Geschäfte theilen .
§ . 35 . Der Direction steht es zu , im Namen der Bank

Beamte aufzunehmen oder zu entlasten , und ihren Beamten Ge¬

halte , Belohnungen und Unterstützungen zu bewilligen .

§ . 36 . Die Direction ist der Bank - Gesellschaft und dem

Staate für eine redliche , aufmerksame und den Statuten ent¬

sprechende Geschäftsführung verantwortlich .

§ . 37 . Der Bank - Ausschuß hat bei seinen jährlichen

Versammlungen nebst der demselben im § . 31 zugewiese¬
nen Verrichtung noch insbesondere

a ) die jährlichen Rechnung ; - Abschlüsse der Direction und die

Gebarung derselben zu prüfen und zu beurtheilen ;
b ) die von der Direction angetragenen Abänderungen bei

den Statuten oder bei dem Reglement in Erwägung zu nehmen ,
und die Direction nöthigen Falls zur Ansuchung Unserer Geneh¬

migung hierüber zu ermächtigen ;
e) über den ordnungsmäßigen Antrag der Direction die

Frage wegen einer Erneuerung oder Trennung der Bank - Gesell¬

schaft zu erörtern .

§ . 38 . Die dem Ausschüsse vorgelegten und von demselben
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gebilligten Rechnungs - Abschlüsse sind öffentlich kund

zu machen .

IV . Von den Verhältnissen der National - Bank

zur Staats - Verwaltung .

§ . 39 . Der Bank - Direktion sowohl als dem Bank - Aus¬

schüsse wird ein von der Staatsverwaltung zu bestimmender Hof -

Commissär zur Seite stehen , der das Organ ist , durch welches
Wir Uns die Ueberzeugung verschaffen , daß die Bank - Gesell¬
schaft sich den Statuten gemäß benimmt .

§ . 40 . Dieser Hof - Commissär wird jedes Mal den Be¬

rathungen beiwohnen ; die von ihm geäußerte Meinung ist jedoch
bloß als berathend anzusehen . Er hat alle schriftlichen Ausferti¬
gungen , welche im Namen der Bank - Direktion erlassen werden ,
Bekanntmachungen , Rechnungs - Abschlüsse und dergleichen Acte
vorläufig einzusehen ; er ist berechtiget , von den HülfSämtern oder
Cassen der Bank alle Aufklärungen zu verlangen , welche zur Er¬
füllung seiner Bestimmung nothwendig sind , und muß insbeson¬
dere unter seiner Verantwortung , darüber wachen , daß die in Um¬
lauf gesetzten Banknoten immer ihre volle Bedeckung haben , und
das nach Vorschrift deö § . 15 festgesetzte Verhälrniß zum Münz¬
schatze nicht überschreiten .

§ . 41 . Wenn der landesfürsiliche Hof - Commissär eine von
der Bank - Direction oder dem Bank - Ausschüsse beschlossene Maß¬
regel den gegenwärtigen Stacuten nicht angemessen oder mit dem
Interesse des Staates im Widerspruch sinder ; so hat er sich gegen
die Ausführung derselben schriftlich zu erklären , und zu verlangen ,
daß hierüber mit den Verwaltungs - Behörden in deren Gebierh
die Maßregel eingreift , vorläufig daS Einvernehmen eröffnet werde .

Diese Erklärung hat eine aufhaltende Wirkung , und die
Bank - Gesellschaft ist verpflichtet , das verlangte Einvernehmen zu
pflegen .

§ . 42 . Dem Hof - Commissär wird ein zweiter Commissär
beigegeben , welcher das EScompte - und das Darlehensgeschäft in
Absicht auf die Zulässigkeit der eingereichten Effecten , auf die Un¬
parteilichkeit des Verfahrens in der Credit - Bewilligung und
auf die genaue Einhaltung der für diese zwei Geschäftszweige be-
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stimmten Fonds zu überwachen , und wenn sich ihm in einer die¬

ser Beziehungen ein Anstand ergibt , den Fall durch den Hof -

Commiffär vor die Bank - Direction zu bringen hat , vor und gegen
deren Entscheidung in der Sache nicht vorgegangen werden

darf .
H . 43 . Ueber Geschäfte , welche die Bank für die Staats¬

verwaltung übernimmt , ist zwischen dieser und der Bank - Direk¬
tion jedes Mal ein eigenes Übereinkommen zu treffen .

§ . 44 . In allen Gegenständen , bei welchen die Mitwirkung
der Staatsverwaltung oder Unsere besondere Genehmigung erfor¬

derlich ist , hat sich die Bank an Unsere Finanz - Verwaltung aus¬

schließend zu wenden . Der genaueren Uebersicht wegen werden als

Gegenstände , die der Zustimmung der Finanz - Verwaltung bedür¬

fen , folgende insbesondere namhaft gemacht : wenn es sich um die

Erweiterung des Bank - Fondes , um die Festsetzung oder Verän¬

derung des Verhältnisses des Münzschatzes zu den in Umlauf ge¬

setzten Banknoten , um außerordentliche Maßregeln zur Verstär¬

kung des Münzvorraths , um die Festsetzung oder Veränderung
des Zinsfußes für das Escompten - oder Darleihens - Geschäft , um
die Bestimmung des von den Erträgnissen des Bank - Instituts
unter die Actionäre als außerordentliche Dividende zu vertheilen¬
den Betrages , um die Art der fruchtbringenden Verwendung des

Reserve - Fonds und seiner Zuflüsse , um die außerordentliche Ein¬

berufung des Bank - Ausschusses , um die Errichtung von Filial -

Bank - Anstalten , um die Auflösung der Bank - Gesellschaft vor
der Erlöschung des ihr ertheilten Privilegiums , oder endlich um

Beschlüsse handelt , gegen deren Ausführung der landesfürftliche

Hof - Commiffär Einspruch zu thun findet .

V . Von den besonderen Vorrechten des Bank - In¬
stitutes und von der Dauer des Privilegiums .

§ . 45 . Das gesammte Vermögen der Bank und die Ein¬

künfte , welche die Bank - Gesellschaft als ein vereinigter Körper

bezieht , sollen mit Ausname der Realitäten steuerfrei seyn .
§ . 46 . Alle Bücher und Vormerkungen der Bank ,

so wie alle im Namen der Bank - Gesellschaft ausgefertigten Geld¬
urkunden sotten die Stämpelfreiheit genießen .
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§. 47 . Die National -Bank ist berechtiget , im ganzen Umfange
der Monarchie Filial - Anstalten für einen oder mehrere ihrer Ge¬

schäftszweige , mit den ihr selbstzustehenden Rechten , zu errichten -

§ . 48 . Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der
Bank sind dieselben Strafen verhängt , welche auf die Verfälschung
und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papier - Geldes

gesetzt sind . Die Behörden sind verpflichtet , die dießfälligeir Verbre¬

cher aufzusuchen , anzuhalten und zu bestrafen .
§ . 49 . Die Verfälschung und Nachahmung der Aetien oder

Schuldverschreibungen , der Depositen - Scheine und anderer Urkun¬
den der Bank , ist mit den , gegen die Verfälschung öffentlicher
Urkunden , in Unserem Gesetzbuche über Verbrechen ausgesprochenen
Strafen zu ahnden .

§ . 50 . In allen Rechtsstreitigkeiten , die Bank mag als Klägerin
oder alS Geklagte erscheinen , wird Unser Nieder - Oesterreichisches
Landrecht zu ihrem vrivilegirten Gerichtsstände erklärt . Hiervon
sind die Wechselgeschäfte ausgenommen , welche in beiden Fällen bei

Unserem Nieder - Oesterreichischen Mercantil - und Wechselgerichte
zu verhandeln sind.

§ . 51 . Da die Bank auf Actien , Pfänder , Depositen , Dar¬

leihen und Capicalien , welche bei ihr hinterlegt werden , keine Ver -

bothe , Pränotationen oder Superpränotationen unmittelbar an¬
nimmt , so haben alle Parteien und Behörden sich ausschließend an
das Nieder - Oesterreichische Landrecht zu wenden , wenn sie eine
vorläufige SicherheitS -Maßregel erwirken wollen . Diese letztere kann
aber nur darin bestehen , baß daS Nieder - Oesterreichische Landrecht
der Bank eröffne , mit einer Zahlung , Erfolglassung oder Um¬
schreibung bis zum Ausgange des Streites inne zu halten . In diesem
Falle ist die Bank berechtiget , während der Dauer deS Rechtsstreites
die fälligen Zinsen , Dividenden , Pfänder , Depositen und Capita¬
lien bei dem Nieder - Oesterreichischen Landrechce zu hinterlegen .

§ . 52 . Wenn nach Bestimmung des vorstehenden Paragraphes
Actien oder andere der Bank anvertraute Capitalien und Effecten
zu einer gerichtlichen Verwaltung und Obsorge gehören , oder darauf
eine Substitution oder andere Beschränkung vorgemerkt werden soll,
so ist gleichfalls durch das Nieder -Oesterreichische Landrechr der Bank
das Gehörige zur Vormerkung auf den Bank - Büchern und wegen
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der Erfolglassung der Zinsen , Dividenden , Depositen u . s. w . genau

mitzutheilen .
§ . 53 . Die Amortisationen von Actien -- Briefen und sonstigen

Bank -Urkunden , welche in Verlust gerathen sind , muffen bei dem

Nieder - Oesterreichischen Landrecht nachgesucht werden . Dasselbe ver¬

fahrt hierbei nach den für die Amortisation öffentlicher Staats -

Papiere bestehenden Vorschriften .
§ . 54 . Die in der Giro - Bank inliegenden Gelder können keinem

vorläufigen Beschläge unterworfen , sondern erst nach bewirkter ge¬

richtlicher Pfändung ausgefolgt werden .
tz. 55 . Kein Anspruch eines Dritten kann die Bank in ihrer

statutenmäßigen Gebarung hindern , oder ihr unbedingtes Vorzugs¬
recht zur Erholung ihrer eigenen Ansprüche an den in ihrem Besitze
befindlichen Geldern und Effecten schmälern . Die Bank hat das

Recht nach Maß dieser Statuten und des weiteren besonderen Reg¬
lements sich selbst ohne gerichtliche Dazwischenkunfr aus den obigen
Mitteln zahlhaft zu machen , und hat somit den Ausgang eines

anhängigen Rechtsstreites zwischen dritten Personen nicht abzuwarten .
§. 56 . Wenn die Gesellschaft durch Erlöschung des Privilegiums

aufgelöst wird , so ist das gesammte Bank - Eigenthum , d . i . ihr
bewegliches und unbewegliches Vermögen , in Bank - Valuta umzu -

setzen , sämmtliche fremde Barschaft hinauszubezahlen , alle Ko¬

sten und Rechnungen auszugleichen , endlich der erübrigte Betrag
unter die Gesellschaftsglieder nach dem Verhältnisse der Aktien zu
vertheilen .

§. 57 . Die Bank - Gesellschaft kann mit Unserer Zustimmung

auch vor Erlöschung ihres Privilegiums aufgelöst werden . Das

Begehren dazu kann jedoch nur mit wenigstens drei Viertheilen
der anwesenden Stimmen in dem Bank - Ausschüsse beschlossen wer¬
den . Von Seite der Bank - Direccion ist vier Wochen früher in

der Wiener - Zeitung zu verkündigen , daß die Frage über die Auf¬

lösung der Gesellschaft in dem nächsten Bank - Ausschüsse verhandelt
werden solle

§ . 58 . Bei einer vor Erlöschung des Privilegiums eintreten¬

den Trennung wird sich auf gleiche Weise wie oben im § . 56

benommen .

§ . 59 . Wenn sich während der Dauer der Gesellschaft über
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die Anwendung dieser Statuten auf einzelne Falle Anstände erge¬
ben , fv hat der Ausschuß die Entscheidung oder Weisung der Finanz -

Verwaltung einzuholen . Wenn aber Streitigkeiten zwischen Mit¬

gliedern der Direccion und dein Ausschüsse entstehen , oder wenn
bei der Trennung der Gesellschaft über die Ausgleichung Wider¬

sprüche eintreten , welche nicht gütlich beigelegt werden sollten , so
sind solche dem obersten Gerichtshöfe zu unterziehen , welcher sie in
der Eigenschaft einer höchsten schiedsrichterlichen Behörde , ohne
weitere Berufung , zu entscheiden hat .

§ . 60 . Das gegenwärtige Privilegium soll mit allen der
Bank durch dasselbe verliehenen Vorrechten bis zum letzten Decem -
ber 1866 dauern , und Wir behalten Uns vor , dasselbe mit den,
den Umständen angemessenen Abänderungen über diesen Zeitraum

zu verlängern , wenn von dem Bank - Ausschüsse darum das Ansu¬
chen gestellt wird .

Wir machen daher allen Behörden zur Pflicht , die Bank -

Gesellschaft in dem Genüsse dieses Privilegiums zu schützen , und
über die genaue Befolgung der gegenwärtigen Statuten zu wachen .

Allerhöchstes Patent vom 1 . Julius 1841 . Kreisämtl . Circul .
Sammlung vom I - 1841 . Nr . 103 .

Banknoten . Daß die in Ansehung der Banknoten beste¬
henden gesetzlichen Anordnungen auch auf die neuen Banknoten zu
5 st ., 10 fl . 50 st . , 100 st . und 1000 st . ihre Anwendung finden sollen,
welche laut Kundmachung der Bank - Direction vom 15 . Oktober
1841 in Umlauf gesetzt werden . Regierungs - Cirkulare vom 15 .
Decemb . 1841 . Kreisämtl . Cirk . Sammlung v . 1 . 1841 . Nr . 128 .

Bayern . Nachträgliche Bestimmungen zu dem Regulative
über die Art der Einrichtung des Fuhrwerkes im Königreiche Bay¬
ern . ( Siehe Frachtwägen .)

Beamte . Zu Folge einer von der obersten Justizstelle mit -
getheilten a . h . Entschließung vom 10 . August 1841 sind Forderun¬
gen des Staates an seine Beamten und Diener , oder letzterer an
den Staat , welche lediglich aus den Dienstverhältnissen abgeleitet
werden , im administrativen Wege auszutragen . Hofkanzlei -Dekret
vom 24 . September 1841 . Z . 28680 . Regierungs - Dekret vom
8 . Oktober 1841 . Z . 54805 . Kreisamts Z . 17884 .

Belgische Unterthanen . Die k. k. Regierung wird an -
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gewiesen , die Einleitung zu treffen , daß in Sterbfallen notorisch

belgischer Unterthanen von den Seelsorgern (welche bei sich ergeben¬

den Zweifeln über die Nationalität der Verstorbenen bei den Obrig¬
keiten die nöchigen Erkundigungen einzuziehen haben ) Todtenscheine

von Amtswegen ausgefertigt , und mittelst der Ordinariate an die

Regierung eingesendet werden . Hofkanzlet - Dekret vom 9 . April
1841 . Z . 10524 . Negierungs - Dekret vom 30 . April 1841 . Z .

23467 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung v . I . 1841 . Z . 8469 .

Belustigungen . Die unter dem Namen von Reunionen und

Conversationen Statt findenden , mit Musik verbundenen Unterhal¬

tungen , werden für die Tage der sogenannten geheiligten Zeit verkochen .

Hierüber haben in Wien die k . k . Polizei - Behörden , und auf

dem Lande die politischen Obrigkeiten genau zu wachen , und zu
Unterhaltungen dieser Art in tempovs « aei -sto keine Bewilligung

zu ertheilen . Hofkanzlei -Dekret vom 17 . Junius 1841 . Z . 13803 .

Regierungs - Cirkulare vom 25 . Julius 1841 . Kreisämtl . Cirk .
Samml . v . I . 1841 . Nr . 90 .

Belvedere Linie . (Siehe Linie nächst dem k. k . Bel¬

vedere .
Beurlaubte . ( Siehe Urlauber . )
Bier . Das in Brauereien vorkommende Verfahren , altes

bereits ausgegornes , zum Genüsse minder geeignetes ( nach dem

herkömmlichen Sprachgebrauchs ausgewittertes ) , oder gar

schon sauer gewordenes Bier mittelst eines besonderen technischen
Brau - Verfahrens wieder aufzufrischen , und dadurch zum Absatz
und zum Genüsse zu bringen , welches Verfahren mit Auskrei¬

sen des Bieres und ähnlichen Benennungen bezeichnet zu werden

pflegt , wird in Folge k. k. Hofkanzlei - Dekretes vom 29 . Julius
1841 , Zahl 17204 , als der Gesundheit schädlich , untersagt , und

es werden die Gefälls - Angestellten bei der den Obrigkeiten oblie¬

genden pflichtmäßigen Ueberwachung und Aufrechthaltung dieses Ver -

bothes , entsprechend miczuwirken haben . Regierungs - Cirkulare vom

30 . August 1841 . Kreisämtl . Cirk .-Sammlung v . 1 . 1841 . Nr . 98 .

Briefsammler , selbstständig karrirende . Die k. k. Hof¬

kanzlei ist mit dem k. k. Hofkriegsralhe und der k . k . Hofkammer
übereingekommen , die selbstständig karcirenden Briefsammler , der

Wichtigkeit der für den Postdienst denselben zukommenden Obliegen -



14 Briefsammler — Briefsammlungen .

heit wegen , in Bezug auf die Militärpflicht den selbstständigen Post - Er -

peditoren gleichzustellen , ihnen somit , so lange sie diesen Dienst ver¬

sehen , die zeitliche Militärbefreiung zuzugestehen .
In diese Kathegorie gehören jedoch nicht die in Wien und

dessen Vorstädte aufgestellten Brief - Collektanten .
Weil jedoch die Bedienstung dieser Briefsammler prekär ist,

und sohin bei einem öfteren Wechsel leicht zu besorgen sein könnte ,
daß die betreffenden Individuen ihrer Militärpflicht entgehen , haben
gedachte Hofstellen zu bestimmen befunden , daß diese als zeitlich
befreit erklärten selbstständig kartirenden Briefsammler , so ferne sie
sich noch in einer der Militärpflicht unterworfenen Altersklasse be¬

finden , nicht nur allein bei jeder Conscriptionsrevision , sondern
auch bei jeder jährlich Statt findenden Recrutirung ihr Dienstver -

hältniß gehörig nachzuweisen ffahen .
Um aber dießfalls eine genaue Conrrole auch gegen die Stel¬

lungsobrigkeiten zu erhalten , hat die k . k. Hofkanzlei bereits die
k. k allgemeine Hofkammer angegangen , die Ober - Postverwaltung
in den Provinzen anzuweisen , der Landesstelle das Namensver -

zeichniß der in der Provinz mit Bewilligung der Obersten Hof -

Postverwaltung bestehenden selbstständig kartirenden Briefsammler
kreisweise vorzulegen , und von Jahr zu Jahr die in dem Dienst¬
verhältnisse , eines der betreffenden Individuen eingetretenen Ver¬

änderungen anzuzeigen .
Diese Verzeichnisse , so wie die Anzeigen über die allfälligen

Veränderungen , wird sodann die LandeS - Regierung den Kreisämtern
und dem k . k. General - Militär - Commando mittheilen , damit

erstere die Dominien controliren , letzteres aber die k . k. Werbbe¬

zirks - Commanden zur Evidenzhaltung und Berichtigung der Con -

scriptionsbücher anweisen können .
Uibrigens hat sich die k. k. Hofkanzlei auch an die k . k . allge¬

meine Hofkammer um die Verfügung verwendet , daß selbstständige
Briefsammlungen an solche Individuen nicht leicht verliehen werden ,
die noch in den ersten sechs Altersklassen stehen , somit das 24steJahr
noch nicht zurückgelegt haben . Hofkanzlei - Dekret vom 23 . September
1841 . Z . 28565 . Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr . 113 .

Briefsammlungen , k. k. , wegen Befreiung von der
Militär - Einquartirung . ( Siehe M i l i t ä r - E i n q u a rcir u n g .)
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Brückenmauthgebühren . ( Siehe Mauthgebühren . )

Buchhändlers - und Buchdrucker mit wen . (Siehe

Geschäftsführer und Faktoren . )

Buchhandlungs - Befugnisse . Das Verboth der Ver¬

einigung zweier gleichartiger Gewerbe , und zwar selbst an verschie¬
denen Orten in einer Person ist auch bezüglich der Buchhand¬

lungs - Befugnisse strenge handzuhaben . Regierungs - Dekret vom

19 . November 1841 . Z . 64099 . Kreisamts Z . 21185 .

Bundesversammlung . ( Siehe Deutsche Bundes¬

versammlung . )

Bürger meisters wählen bei Magistraten freier Ort¬

schaften . (Siehe Ortschaften freie . )

C.
Kautionen - Verbothlegung . ( Siehe Verbothe auf
Cautionen und Depositen .)

Chlor - Präparaten - Erzeugung . ( Siehe Gewerbe ,
con trollpflichtige . )

Collegialgerichte in Oesterreich , Benennung derselben .
( Siehe Stämpel - und Tax ge setz .)

Co n c u r s m a s s e n . Uiber die Zulässigkeit des Haupteides in
den gegen Concurs - Maffen anhängigen Prozessen . ( Siehe Eid . )

Conscribirung der Postmeister , Postadministraroren
und Postexpeditoren . ( Siehe P o st m e i st e r , Postadministra¬
toren und Postexpeditoren . )

Controllpflichtige Gewerbe . ( Siehe Gewerbe ,
controllpflichtige .)

Conversationen . Wegen Abhaltung derselben in der ge¬
heiligten Zeit . (Siehe Belustigungen .)

Correspondenz . Daß die Dominien und Gerichtsbehörden ,
wenn sie in die Lage kommen , mit den ungarischen Jurisdictionen
unmittelbar zu correspondiren , ihre dießfälligen Erlässe in der

lateinischen Sprache , in welcher ihnen gegenseitig die ungarischen

Gerichtsbarkeiten zu schreiben verpflichtet sind , zu verfassen haben .

Regierungs - Dekret vom 23 . Julius 1841 . Z . 40393 . KreisämO ,
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Dekreten -Sommlung v . 1 . 1841 . Z . 13197 u . Regierung - Dekret
vom 24 . November 1841 . Z . 65075 . Kreisämcl . Dekreten - Samml .
vom I . 1841 . Z . 21554 .

Correspondenz der Gerichtsstellen . ( Siehe Postporto -
Besti mm ungen )

Correspondenz der Kreis - und Distriktsphysikate . ( Siehe
Poftporto - Befreiung . )

Cridamassen . ( Siehe Concurs m as sen . )
Cr iminal - Angelegenheiten . Wegen Entschädigung

der bei selben verwendeten Kunstverständigen und Sanitätspersonen .
(Siehe Strafgerichtsbarkeit - Verwaltung )

C r i m in a l fä lle . Hinsichtlich der Behandlung der vor er¬
reichtem Normalalter zum Militär Abgestellten in Criminalfällen .
(Siehe Militär - Jndividue n .)

Criminalgerichtskosten . Die k . k. Hofkanzlei hat aus
Anlaß Lines Falles , daß eine k. k. Criminalbehörde auf Ansuchen
einer andern , Amtshandlungen vorzunehmen hatte , und sodann den
Ersatz der hiefür aufgelaufenen Kosten von der Landesstelle aus
dem Landescriminalfonde ansprach , die Bestimmung erlassen , daß
in ähnlichen Fällen von der Behörde , welche die Amtshandlung
vorzunehmen hatte , kein weiterer Ersatz anzusprechen komme , diese
Auslage folglich zur Vermeidung weitläufiger Verhandlungen und
Kassaausgleichungen , dem Criminalfonde der betreffenden Provinz
zur Last falle , wo die Amtshandlung Statt fand . Hofkanzlei -Dekret
vom 21 . Mai 1841 . Z . 14861 . Regierungs -Dekret vom 17 . Juni
1841 . Z . 32811 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom Jahre
1841 . Z . 10851 .

Current messen . ( Siehe Messen . )

D.
a mpfm as ch in en . Daß die mit dem Regierungs - Cirkulare

vom 20 . April 1831 vorgeschriebenen Sicherheitsmaßregeln gegen
die Gefahr der Explosionen bei Dampfmaschinen künftig auf alle
Dampfkessel , sie mögen zur Erzeugung von Dämpfen als bewegende
Triebkraft , oder für andere industrielle Zwecke benützt werden , an -
zuwendcn sind.
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Es hat daher von der im § . 9 jener Anordnung gemachten

Unterscheidung zwischen den Dampf - Apparaten zu chemischen
und mechanischen Zwecken abzukommen .

Ausgenommen von dieser Vorschrift sind nur die kleineren

Dampf -- Apparate in chemischen und pharmaceutischen Laboratorien

und überhaupt alle Dampfkessel , bei welchen die gewöhnliche Span¬

nung des Dampfes nicht den vierten Theil einer Atmosphäre betragt .
Die hiernach der Probe unrerliegenden Dampfkessel dürfen erst

dann eingemauert werden , wenn sie amtlich untersucht und zum
Gebrauche anwendbar erklärt wurden . Hofkanzlei -- Dekret vom 16 .
Mai 1841 . Z . 15390 . Regierungs - Cirkular vom 4 . Junius 1841 .
Kreisämtl . Cirk . - Samml . v . I . 1841 . Nr . 62 .

Depositen - und Waisenkassen pfarrliche . Formu¬
lare zu den Liquidirungs - Ausweisen . ( Siehe Liquidirungs -

Auswei se . )
Depositen - V er bothlegung . ( Siehe Verboth e auf

Cautionen und Depositen .)

Deutsche Bundesversammlung . Uiber die von der¬

selben zur Abstellung unerlaubten Verbindungen und sonstigen
Mißbräuche unter den Handwerksgesellen betroffenen Maßregeln .

( Siehe Gesellen . )
Dispens vom überschrittenen Normalalter zum Eintritte

in das Gymnasium . (Siehe Alternachsichts - Dispens )

Distriktsphysikare . Correspondenz derselben in Sani -

tätssachen . ( Siehe Postportobefreiung . )
Dominien . In Ansehung der Correspondenz derselben mit

ungarischen Jurisdiktionen . ( Siehe Correspondenz .)

Dramatische und musikalische Werke . (Bestim¬

mung des deutschen Bundestages zum Schutze inländischer Verfasser

musikalischen Composmonen und dramatischer Werke gegen unbe¬

fugte Aufführung im deutschen Bundesgebiethe . )
Erstens . Die öffentliche Aufführung eines dramatischen oder

musikalischen Werkes im Ganzen oder mit Abkürzungen , darf nur
mit Erlaubniß des Autors , feiner Erben oder sonstigen Rechts¬

nachfolger Statt finden , so lange das Werk nicht durch den Druck

veröffentlicht worden ist.
Zweitens . Dieses ausschließende Recht des Autors , seiner

Repertorium 1841 . 2
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Erben oder sonstigen Rechtsnachfolgersolt wenigstens während

zehn Jahren von der ersten rechtmäßigen Aufführung des Werkes

an , in sämmtlichen Bundesstaaten anerkannt und geschützt werden ;
hat jedoch der Autor die Aufführung seines Werkes ohne Nennung
seines Familien - oder offenkundigen Autor - Nahmens irgend Je¬
manden gestattet , so findet auch gegen Andere kein ausschließendes
Recht Statt .

Drittens . Dem Autor oder dessen Rechtsnachfolgern steht ge¬
gen jeden , welcher dessen ausschließendes Recht durch öffentliche
Aufführung eines noch nicht gedruckten dramatischen oder musikali¬
schen Werkes beeinträchtiget , Anspruch auf Entschädigung zu .

Viertens . Die Bestimmung dieser letzteren , und der Art ,
wie dieselbe gesichert und verwirklicht werden soll , so wie die Fest¬
setzung der etwa noch neben dem Schadenersätze zu leistenden
Geldbußen , bleibt den Landesgesetzen Vorbehalten , stets ist jedoch
der ganze Betrag der Einnahme von jeder unbefugten Aufführung
ohne Abzug der auf dieselben verwendeten Kosten , und ohne Un¬

terschied , ob das Stück allein , oder in Verbindung mit einem
anderen , den Gegenstand der Aufführung gemacht hat , in Beschlag
zu nehmen . Hofkanzlei - Dekret vom 15 . Mai 1841 . Z . 14977 .
Negierungs - Cirkulare vom 8 . Junius 1841 . Kreisämtl . Cirk .
Samml . v . I . 1841 . Nr . 66 .

E.
Ehegatten geschiedene . Daß einer durch beiderseitige
Schuld geschiedenen Gattinn in der Regel ein Anspruch auf an¬
ständigen Unterhalt nicht zustehe , dem Richter jedoch überlassen
bleibe , über ihr Ansuchen von Fall zu Fall , mit Berücksichtigung
aller Verhältnisse , und der für sie sprechenden Billigkeitsgründe aus¬
nahmsweise den Ehemann zur Verabreichung des anständigen Un¬

terhaltes an seine Gattinn zu verhalten . Hofkanzlei - Dekret vom
18 . Junius 1841 . Negierungs - Circulare vom 8 . Julius 1841 .
Kreisämtl . Circ . Sammlung v . I . 1841 . Nr . 85 .

Eid . (Ueber die Zulässigkeit des Haupteides in den gegen
Concurs - Massen anhängigen Prozessen . )
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»-Das jedem streitenden Theile zustehende Recht , seinem Geg¬
ner den Haupteid , so weit dieses Rechtsmittel nach der Gerichts¬

ordnung zulässig ist , aufzutragen , kann auch dem Gläubiger eines

in Concurs verfallenen Gemcinschuldners nicht benommen werden .«
» Ist dem Cridatar der Haupteid aufgetragen worden , so hat

der Massavertreter nach Vernehmung des Creditoren - Ausschusses ,
und dem Beschlüsse desselben gemäß zu erklären , ob der Eid an¬

genommen , oder zurückgeschoben werde . «
»-Wird der von dem Massavertreter angenommene Haupteid

von dem Gemeinschuldner nicht abgelegt , so treten die rechtlichen
Folgen ein , die nach der allgemeinen Vorschrift der Gerichtsord¬

nung mit der unterbliebenen Ablehnung des Haupteides verbunden

sind .« Hofkanzlei - Dekret vom 27 . März 1841 . Z . 9606 . Re¬

gierungs - Cirkulare vom 16 . April 1841 . Kreisämtl . Cirk . Samm¬

lung vom Jahre 1841 . Nr . 53 .
Eid . Das über die Zulassung des Haupteides in den gegen

Concurs - Massen anhängigen Prozessen unterm 16 . April 1841

erlassene Regierungs -- Cirkulare wird dahin berichtiget , daß es im

Schlußabsatze heißen soll , wie folgt :
»-Wird der, von dem Massa - Vertreter angenommene Haupt¬

eid von dem Gemein - Schuldner nicht abgelegt , so treten die recht¬

lichen Folgen ein , die nach der allgemeinen Vorschrift der Gerichts¬
ordnung mit der unterbliebenen Ablegung des Haupteides verbun¬

den sind .« Regierungs - Cirkulare vom 16 . Junius 1841 . Kreis -

ämtliche Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr . 67 .

Eilfahrten . ( Separat --) wegen Entrichtung der Mauth -

gebuhren bei selben . ( Siehe Mauthgebühren .)

Einquartierung . ( Siehe Militär - Einquartie¬

rung .)
Eisenbahnen . Die k. k. Hofkanzlei hat aus Anlaß eines

speziellen Falles sich bestimmt gefunden , sich mit Verordnung vom
31 . August 1841 , Z . 26452 die förmliche Ertheilung der Bewilli¬

gung zur Eröffnung und Befahrung neu hergestellter Eisenbahn -

ftrecken vorzubehalren , und die Regierung anzuweisen , künftig in

derlei Fällen , unter Anschluß der bezüglichen Verhandlung zur ge¬
hörigen Zeit die Bewilligung nachzusuchen . Regierungs -Dekret vom
15 . September 1841 . Z . 50066 . Kreisamts Z . 16442 .

2 *
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Erbsteuer . Seme k . k. Majestät haben laut Hofkanzlei -
Dekretes vom 4 . März 1841 mit a. h Entschließung vom 9 . Fe¬
bruar 1841 , wegen Behandlung der Annual - Erbsteuer , der sicher
gestellten Erbsteuerbeträge , und des Erbsteuer -- Äquivalentes der
Geistlichkeit bei Gelegenheit der Aufhebung der l . st. Erbsteuer ,
Folgendes zu bestimmen geruhet :

Erstens Die bloß zugefristeten Erbsteuerbeträge , rücksichtlich de¬
ren das Recht der Forderung vor dem 1 . November 1840 eintrat ,
sind bis zur vollen Einzahlung einzuheben .

Zweitens . Die Annual - Erbsteuerbeträge sind bis zum Ein¬
tritte des Zeitpunktes ihres Erlöschens noch fortan zu entrichten ;
ausgenommen hiervon sind jene Annual - Erbfteuerbeträge , welche
von Bezügen solcher Betheilten herrühren , die vor dem 1 Novem¬
ber 1840 gestorben sind, und die nach diesem Tage nicht mehr ein -
gefordert werden dürfen , weil dann die im § . 50 des Ecbsteuer -
Patentes vom 15 . Oktober 1810 für sicher gestellte Capitals - Erb -
steuerbeträge geltende Regel eintritt .

Drittens . Die sicher gestellten Erbfteuerbeträge sind dann ein -
zuheben , wenn der Verlassenschafts - Beftandtheil , für dessen Ver¬
steuerung die Sicherstellung geleistet wurde , eindringlich gemacht
wird .

Viertens . Von Militär - Cautions - Capitalien , welche den
Witwen von Officieren als Erbschaft oder Vermächtniß eigentüm¬
lich zufallen , ist die Erbsteuer nur dann einzuheben , wenn der Tod
der Officiere , welche Eigentümer dieser Capitalien waren , vor
dem 1 . November 1840 erfolgt ist , wenn jedoch dieser Tod am
1 . November 1840 oder spater eintrat , so ist keine Erbsteuer ab¬
zunehmen .

Fünftens . Das Erbsteuer - Äquivalent der Geistlichkeit hat
mit dem Eintritte des neuen Tax - und Stempelgesetzcs , das ist :
mit 1 . November 1840 aufzuhören .

Sechstens . Bey Leibrenten .- Verrrägen , welche vor dem 1 . No¬
vember 1840 rechtswirksam abgeschlossen waren , ist die Erbsteuer
nach dem Tode des Renten - Besitzers zu entrichten , wenn die im
§ . 14 des Erbsteuer - Patentes gestellte Bedingung vorhanden ist ,
dieser Todesfall möge vor oder nach dem 1 . November 1840 ein -
getrecen seyn . Eben so hat
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Siebentens bey lebenszeitigen Verträgen , in welchen sich vom

Eigentümer der Fruchtgenuß ganz oder zum Theile Vorbehalten

wurde , nach Aufhoren des bedungenen Fruchtgenusses die Erbsteuer -

Entrichtung einzutreten , der Eigentümer mag vor oder nach
dem 1 . November 1840 gestorben seyn . Regierungs - Cirkulare

vom 22 . Marz 1841 . Kreisämtliche Cirkul . Samml . vom Jahre
1841 . Nr 42 .

Ernte - Aussichten . Die Ortsobrigkeiten werden ange¬

wiesen , die Anzeige über das Ergebniß der Heufechslrng und über

die Aussichten auf die bevorstehende Ernte der Feldfrüchte in einem

gleichen Termine , nämlich in den letzten zehn Tagen deS Monates

Juni zu verfassen , und bis zum 10 . Julius an das Kreisamt

einzusenden . Regierungs - Dekret vom 27 . August 1841 , Z . 46532 .
Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom I . 1841 . Z . 14952 .

Erwerbsteuer . Einzahlungs - Ausweise , vierteljäh¬

rige . Die Orrsobrigkeiten werden von Einsendung derselben ent¬

hoben . Hofkanzlei - Dekret vom 18 . Julius 1841 . Z . 22125 .

Regierungs - Dekret vom 27 . Julius 1841 . Z . 41047 . Kreisämtl .
Dekreten - Samml . v I . 1841 . Z . 13337 .

Extra postfahrten mit dem Stundenpasse , wegen Ent¬

richtung der Mauthgebühren bei selben . ( Siehe Mauthg e-

b ü h r e n . )

F.
Faktoren . (Siehe Geschäftsführer und Faktoren . )

Feldfrüchte . Ueber die Aussichten auf die bevorstehende

Ernte derselben . (Siehe Ernte - Aussichten . )

Findelanstalt . Der k. k. Findelhaus - Direction wurde

wegen Aufnahme der außer der Findelanstalt gebornen unehelichen
Kinder in die Findelanstalt folgende Instruktion ertheilet :

Wenn sich Jemand um Aufnahme eines unehelichen außer

dem Gebärhause gebornen Kindes in die Findelanstalt bewirbt , so

ist zu fragen , aus welchen Gründen diese Aufnahme begehrt werde,
wird sich darauf berufen , daß die Mutter von der Geburt über¬

rascht worden sey , oder auf Umstände berufen , unter welchen das
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Leben des unehelichen Kindes gefährdet erscheint , so ist hierüber
der schriftliche Beweis zu verlangen , und nach dessen Herstellung
das Kind aufzunehmen ; sollte der Beweis zweifelhaft seyn , so ist
Bericht an die Regierung zu erstatten , — in allen übrigen Fal¬
len ist den Parteien zu bedeuten , daß die Erziehung und Ver¬
sorgung der unehelichen Kinder den Aeltern und Verwandten , und
in deren Ermanglung den Gemeinden obliege . Hofkanzlei - Dekret
vom 4 . April 1841 . Regierungs - Dekret vom 1 . Julius 1841 .
Z . 33505 . Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr . 78 .

Fleischbeschau . ( Siehe Vieh - und Fleischbeschau .)
Fliegenstein und Scherbenkobalt . Das Verboth ,

welchem zufolge den Material - Warenhändlern der Verkauf des
FliegensteineS und des Scherbenkobaltes untersagt ist , wird auf¬
gehoben . Hofkanzlei - Dekret vom 29 . Julius 1841 . Z . 8414 .
Regierungs - Dekret vom 13 . August 1841 . Z . 44300 . Kreisämtl .
Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr . 95 .

Fondsobligarionen . ( Siehe Obligationen .)
Forderungen des Staates an seine Beamte , die aus

dem Dienstverhältnisse abgeleitet werden . (Siehe Beamre . )
Frachtwägen . Der Anfangstermin der Wirksamkeit deS

Regulativs vom 2 . Junius 1840 über die Einrichtung des Fuhr¬
werkes wird für das aus Ungarn , Siebenbürgen , Moldau und
Wallachei kommende Fuhrwerk , um Ein Jahr weiter hinausge¬
rückt , und für den ersten Oktober 1841 festgesetzt. Hofkanzlei -
Dekret vom 23 . Dezember 1840 . Z . 37875 . Regierungs - Dekret
vom 12 . Jänner 1841 . Z . 1150 . Kreisämtl . Cirk . Sammlung
vom I . 1841 . Nr . 9 .

Fracht wägen . Bei Anwendung der im Königreiche Bay¬
ern bestehenden Vorschrift über die Einrichtung des Frachtfuhr¬
werkes rücksichtlich der Breite der Ladung , haben sich bereits mehr¬
mahlen Anstände mit Frachtfuhren ergeben , welche aus Ländern
kamen , wo eine größere Ladungsbreite , als nach der k . bayerischen
Verordnung gestattet ist .

Nach dieser letzteren Verordnung darf nemlich die Breite der
Ladung auf Frachtwägen mit Ausnahme der untheilbaren Last ,
9 Fuß bayerisch nicht überschreiten , und sie bestimmt , daß die Ue-
bertreter polizeilich bestraft , und überdieß bis zur vorschrifcmäßigen
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Einrichtung ihres Fuhrwerkes am Weiterfahren gehindert wer¬

den sollen .
Mit der mit Regierungs - Cirkulare vom 2 . Juni 1840 er¬

lassenen Vorschrift über die Einrichtung des Fuhrwerkes ist die

Breite der Ladungen auf 9 Wiener - Schuh festgesetzt. Nun ist

der Wiener - Schuh größer als der baierische , und in der Voraus¬

setzung , daß das bisher angenommene Verhältnis richtig scy , daß

ein Wiener - Schuh 1 .082 baierisehen Schuhen gleich sey , würden

9 baierische Schuhe beiläufig 8 ' 4 " Wienermaß , oder 9 Wiener -

Schuh N 9 " baierisches Maß geben .
Damit nun bei der Verschiedenheit der Ladungsbreiten ,

Frachtfuhrleute , die aus österreichischen Ländern nach Baiern kom¬

men , von den Nachtheilen bewahret würden , denen sie aus der

Nichtbeachtung der dießfallS im Königreiche Baiern bestehenden

Vorschrift ausgesetzt würden , so werden dieselben hierauf aufmerk¬

sam gemacht . Hofkanzlei - Dekret vom 31 . December 1840 . Z .

39817 . Regierungs - Dekret vom 16 . Jänner 1841 . Z . 2327 .

Kceisamtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . N . 15 .

Frachtwägen . Die Vorschriften wegen Ueberladungschmal -

felgiger Wägen vom 27 . Mai 1837 . Z , 10110 werden in Erin¬

nerung gebracht . Hofkanzlei - Dekret vom 19 . März 1841 . Z .

7980 . Regierungs -Dekret vom 1 . April 1841 . Z . 17412 . Kreis -

ämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nro . 49 .

Freie Ortschaften . (Siehe Ortschaften freie .)

Fuhrwerke . ( Siehe Frachtwägen .)

Fürsten mediatisirte . Die mit Regierungs - Cirkulare

vom 20 . Oktober 1825 bekannt gegebene Vorschrift , daß die aus¬

zeichnende Titulatur der mediatisirten Fürsten mit dem Prädicate

» Durchlaucht « und in der Anrede : » Durchlauchtigster

Hochgeborner Fürst « nur auf den 6t,ek dieser mediatisirten

fürstlichen Häuser eine Wirksamkeit habe , wird in Erinnerung ge¬

bracht , und ist auf das Genaueste zu befolgen . Hofkanzlei - Dekret

vom 11 . August 1841 . Z . 25130 . Regierungs - Dekret vom 27 .

August 1841 . Z . 47093 . Kreisamtl . Dekreten - Samml . v . I .

1841 . Z . 15314
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G

efälls - Uebertretungs - Untersuch ungen . In Ge¬
mäßheit der Verordnung der k. k. Hofkammer vom 15 . November
1841 . Z . 41063 kann auch in den Fällen des § . 618 des Straf¬
gesetzes über Gefalls - Übertretungen gegen einen im Auslande be¬
findlichen , einer Gefalls - Uebertretung Beschuldigten eine bedingte
Vorladung , diese jedoch nur mit der Wirkung erlassen werden ,
daß , wenn der Beschuldigte in der bezeichneten Frist bei der Un -
tersuchungs - Behörde nicht erscheinen sollte, gegen ihn auf der Grund¬
lage der von ihm stillschweigend eingestandenen Thatumstände das
Urtheil über die entfallenden Vermögens - Strafen geschöpft wird ,
die Entscheidung hingegen , ob andere Strafen oder Strafverschär¬
fungen Statt zu finden haben , einem abgesonderten Verfahren
Vorbehalten bleibt . Regierungs - Cirkulare vom 23 . November 1841 .
Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr . 125 .

Geheiligte Zeit . Wegen Abhaltung von Reunionen und
Conversationen in derselben . (Siehe Belustigungen . )

Gemein den . Belehrung über die Mitwirkung der Gemein¬
den der von Aerarial - Straßen durchzogene Orte zu den Kosten der
Straßenbau - Verwaltung bei den Durchfahrtsstrecken . (Siehe
Straßen . )

Gerichtsbehörden . In Ansehung der Correspondenz
derselben mit ungarischen Jurisdictionen . ( Siehe Correspon¬
denz . )

Gerichtsstellen . In Ansehung der Correspondenz dersel¬
ben . ( Siehe Postporto - Bestimmungen )

Geschäftsführer und Faktoren . Mit Bezug auf die
Verordnung vom 12 . September 1823 . Z . 42803 , welche im
Einvernehmen mit der k. k. obersten Polizei - und Censurshofstelle
wegen Bestellung verantwortlicher Geschäftsführer und Faktoren für
Buchhändler und Buchdruckerwitwen erlassen worden ist , wird er¬
innert , daß diese Vorschrift auch auf die Antiquar - BuchHänd¬
ler - Witwen , dann auf die Kunst - und Musikalien - und
derlei Antiquarhändler - Witwen , so wie auch auf die Leih -
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bibliotheken und Musi kalten - Leih - Anstalten , falls

deren Fortbetrieb einer Witwe bewilliget werden sollte, Anwendung

findet . In Absicht auf die Leihbibliotheken und Musika¬

lten -- Leihanstalten aber ist zu bemerken , daß diese Con -

cessionen nach der bestehenden a . h . Vorschrift vom 29 . November

1810 auf die Person des Unternehmers beschränkt sind , daher mit

dem physischen oder bürg . Tode des Berechtigten erlöschen , und an

einen Sohn , Verwandten oder Gesellschafter nur mit ausdrückli¬

cher Einwilligung des Landespräsidiums und der k . k . Polizeihof -

ftelle übergehen können . RegierungS - Dekret vom 12 . Juni 1841 .

Z . 32363 . Kreisamts Z . 10474 .

GeschiedeneEhegatten . ( Siehe Ehegatten geschie¬

dene . )
Gesellen . (Ueber die von der Bundesversammlung zur

Abstellung unerlaubter Verbindungen und sonstiger Mißbrauche

unter den Handwerksgesellen gerroffenen Maßregeln .)

1 . Den Handwerksgesellen , welche sich in einem Bundes¬

staate , dem sie nicht durch Heimath angehören , derley Vergehen

zu Schulden kommen lassen , nach deren Untersuchung und Be¬

strafung , ihre Wanderbücher oder Reisepässe abgenommen , in den¬

selben die begangene und genau zu bezeichnende Uebertretung der

Gesetze nebst der verhängten Strafe bemerkt , und diese Wander¬

bücher oder Reisepässe an die Behörde der Heimath des betreffen¬

den Gesellen gesendet werden .
2 . Solche Handwerksgesellen sollen nach überstandener Strafe

mit gebundener Reise - Route in den Staat , woselbst sie ihre Hei¬

math haben , gewiesen , und dort unter geeigneter Aufsicht gehal¬

ten , sonach in keinem anderen Bundesstaate zur Arbeit zugelas -

sen werden .
Ausnahmen von dieser Bestimmung werden nur dann Statt

finden , wenn die Regierung der Heimath eines solchen Handwerks¬

gesellen sich durch dauerndes Wohlverhalten desselben zur Erthei -

lung eines neuen Wanderbuches oder Reisepasses nach anderen

Bundesstaaten veranlaßt finden sollte .
3 . Die Regierungen behalten sich vor , Verzeichnisse der we¬

gen jener Vergehen abgestraflen und in die Heimath zurückgewie -
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senen , so wie der ausnahmsweise zur Wanderung wieder zugelas¬
senen Handwerksgesellen sich gegenseitig mitzutheilen .

4 . Jedem Handwerksgesellen sind beym Antritte seiner Wan¬
derschaft die vorstehenden Bestimmungen , vor Aushändigung sei¬
nes Wanderbuches oder Reisepasses ausdrücklich bekannt zu ma¬
chen , und daß dieses geschehen , in der Reiseurkunde amtlich zu
bemerken .

5 . Die Bekanntmachung des gegenwärtigen Beschlusses soll
in allen Bundesstaaten im landesvecfassungsmäßigen Wege gesche¬
hen , und binnen zwei Monathen hiervon bey der Bundesversamm¬
lung die Anzeige gemacht werden. Regierungs- Cirkulare vom 14.
Januar 1841 . Kreisämtl. Cirkularien - Sammlung vom I . 1841 .
Nro . 11 .

Gewerbe , controllpflichtige . Den unter Auf¬
sicht (Controlle) gestellten Gewerben sind auch jene beyzuzählen ,
denen zur Erzeugung von Natron - und Chlor - Präparaten ,
Salz um einen ermäßigten Preis erfolgt wird.

Es sind darher auf dieselben die Anordnungen der Zoll - und
Staats - Monopols - Ordnung § § . 265 , 268 , 271 , 272 , und
288 und die dahin gehörigen Bestimmungen der Vorschrift zur
Vollziehung der Zoll - und Staats - Monopols - Ordnung
59 / 60 , 61 , 64 , 65 , 74 , 75 , 76 , 77 und 78 anzuwenden.

Insbesondere werden in dieser Beziehung die Gewerbcreiben-
den nach § Z . 64 und 65 der eben erwähnten Vorschrift zur
Vollziehung der Zoll - und Staats - Monopols- Ordnung zur Führung
der amtlich vorbereiteten Verkaufsbücher und nach § . 308 der
Zoll - und Sraats - Monopols - Ordnung , dann § . 76 der Vor¬
schrift zu deren Vollziehung verpflichtet, ihren Verkehr mit dem
controllpflichtigen Gegenstände vollständig auszuweisen .

Uebrigens bleibt die in dem Circulare vom 8 . März 1836
§ . 10 enthaltene Bestimmung , über die Controllpflichtigkeit die¬
ses Salzes in Wirksamkeit. Regierungs - Cirkulare vom 2 . Aprill
1841. Kreisämtl. Cirk . Samml. v . I . 1841 . Nro . 46 .

Gewerbs - und Handelsbücher . Wegen Paraphi¬
rung derselben . (Siehe Stampel - und Taxgeseh .)

Giftkörper . Zur Verpackung der Giftkörper in größeren
Quantitäten sind statt der bisher angeordneten Fäßchen von nun

L.
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an eingezapfte Kisten , ohne Beschränkung auf ein bestimmtes Ge¬

wicht zu nehmen , welche innen mit starkem Papier zu bekleben

sind ; die Giftkörper sind in Papier gehüllt darin einzulegen , die

vollen Kisten genau zu verkleben , dann ist ein gut passender De¬

ckel , wie ein Schieber , einzufügen , und mit Pech , allenfalls

unter Zusetzung etwas dicken Terpentins , verrinnen zu lassen .

Auf eine solche Kiste ist » Gift < zu schreiben , und dieselbe

ist eine zweite größere , ebenfalls eingezapfte , hinlänglich starke

Kiste zu setzen , worauf der Deckel zu befestigen , zwei Reifen

darüber anzulegen , und keine Aufschrift , die auf Gift hinweiset ,

anzubringen ist . Hofkanzleidekret vom 15 . Mai 1841 . Z . 14117 .

Regierungsdekret vom 18 . Junius 1841 . Z . 32738 . Kreisämtl .

Dekrreten - Sammlung vom I . 1841 . Z . 10757 .

Glücksspiele . ( Siehe Hazardspiele . )

Göthes Werke , der denselben zugesicherte Schutz gegen

den Nachdruck erstreckt sich auf alle von den dazu Berechtigten zu

veranstaltenden Ausgaben . Hofkanzlei - Dekret vom 24 . März 1841 .

RegierungS - Dekret vom 3 . April 1841 . Z . 18691 . Kreisämtl .

Cirk . Samml . v. 1 . 1841 . Nr . 48 .

Grammatikal - Classen . Wegen Ermächtigung der Seel¬

sorger auf dem Lande zur Ertheilung deS Privat - Unterrichtes in

denselben . ( Siehe Priv at - Unterricht . )

Gymnasien . Wegen Dispens vom überschrittenen Normal¬

alter zum Eintritte in das Gymnasium . ( Siehe Altern ach -

sichtS - Dispens .)

H
*̂ a ndels - undGewerbsbücher . Wegen Paraphirung der¬

selben . ( Siehe Stämpel - und Tax ge setz . )

Handwerksgesellen . (Siehe Gesellen . )

Haupteid . ( Siehe E i d .)

Hazardspiele . Mit dem RegierungS - Cirkulare vom 4 .

December 1840 sind nachfolgende Glücksspiele als bisher nament¬

lich untersagt bezeichnet worden : Pharao , Bassete , Wür¬

feln , Passadieei , Lansquenet , (Quindiei ) ,
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Trenta , Quaranta , Rauschen , Färbe ln , Straschak
sincere , Brennten , Molin a , Walacho , Naoeao , Halb¬
zwölf ( lUexro stollici , Dnäiei 6 ni 622 o ) , Vin § t - un , Biribis

( Wirbisch ) , Oka ( Gespenst ) , Häufeln , das Zupferl¬
spiel ( Trommel - Madame ) , 6t noir , daS Han -

serlspiel auf Kegel b a h n e n , das Krügel - und das Hir¬
sche ! spiel , das Schiffziehen , das Billard - Kegel¬
spiel , wo der Lauf der Kugel durch eine Feder oder Maschine
bewirkt wird , das Zwicken oder Labet , Riem stechen und
Zapparln ; endlich in öffentlichen Schank - und Kaffehhäusern
das Lotto , Lotto - Dauphin und Tarteln .

In so fern in jenem Cirkulare das allerhöchste Lotto - Patent
oom 13 . Marz 1813 und die bestehenden Lotto - Vorschriften über¬
haupt bezogen werden , so wird hiermit nachträglich bekannt ge¬
macht , daß auf Glücksspiele aller Art dermal das Strafgesetz über
Gefällsübertretungen vom 11 . Julius 1835 , und insbesondere der

6, Nr . 5 , dann der 446 dieses Gesetzes Anwendung finden .
Die übrigen Bestimmungen des Cirkulars vom 4 . dieses Mo¬

nats bleiben durch gegenwärtige Kundmachung unverändert . Re¬
gierungs - Cirkulare vom 31 . December 1840 . Kreisämtl . Cirk .
Samml . v . I . 1841 . Nr . 5 .

Hazardspiele . In dem Regierungs - Cirkulare vom 31 .
Dezember 1840 , die verbotenen Glücksspiele betreffend , ist zwar
enthalten , daß auf Glücksspiele aller Art das Strafgesetz über Ge -
fälls - Übertretungen vom 11 . Juli 1835 , und insbesondere der
§ . 6 . Nr . 5 , dann der § . 446 dieses Gesetzes seine Anwendung
finde , nachdem aber das Gesetz über Gefälls - Uebertretungen bloS
auf jene verbotenen Glücksspiele , wodurch das Lotto - Gefäll be¬
einträchtiget wird , keineswegs aber auf die übrigen verbotenen
Spiele angewendet werden kann , so werden die Ortsobrigkeiten zu
ihrer Wissenschaft und Nachachtung in vorkommenden Fällen in
Kenntniß gesetzt. Regierungs - Dekret vom 14 . Julius 1841 . Z .
18974 . Kreisämtl . Decreten - Samml . vom I . 1841 . Z . 13087 .

Hazardspiele . Um den Zweifeln zu begegnen , welchen
bei einigen Jurisdictionen die Beurteilung und Strafzurechnung
der Glücks - oder Hazard - Spiele , und zu deren Begründung sich
hie und da auf das Hofkanzlei - Dekret vom 13 . August 1807 .
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Z . 15271 berufen wird , womit aus Anlaß eines besonder « Falles

die Straffälligkeit des Zwickspieles erst von dem damals noch

nicht bestandenen allgemeinen Verbothe dieses Spieles abhän¬

gig gemacht worden ist , hat die k . k. Hofkanzlei Nachstehendes

erlassen :
» Da das Spielpatent vom 1 . Mai 1784 alle Glücks - oder

Hazard - Spiele überhaupt , unrer was immer für einem Namen

die Spielsucht zur Vereitlung des Gesetzes dieselben erfunden hat

— oder noch erfinden mag , verbrechet , die aus Anlaß des soge¬

nannten in Niederösterreich aufgetauchten Zwickspieles an die Re¬

gierung erfloffene Hofkanzlei - Erledigung äclo . 13 . August 1807 ,

Nr . 15271 aber nur für diesen speziellen Fall erging , so kann selbe

auch über diesen Fall hinaus nicht weiter ausgedehnt und als eine

dem Spielpatente eine nähere Bestimmung gebende Norm nicht an¬

gesehen , sondern muß mit dem berührten Falle als abgethan be¬

trachtet werden . -«
» Demnach ist bei vorkommenden Glücks - oder Hazard -Spie --

len nur das Spielpatent allein , und zwar um so mehr in seiner

vollen Wirksamkeit zu nehmen , und nach seinem Inhalte sogleich

in Anwendung zu bringen , als Seine k. k . Majestät dieses Patent

gemäß Allerhöchsten Befehls vom 12 . Oktober v . I . (Hofkanzlei -

Dekret vom 16 . nämlichen Monats Z . 32041 ) erst neuerlich zu

republiziren , und dessen feste Handhabung anzuordnen geruhten . -«

Negierungs - Dekret vom 15 . September 1841 . Z . 49523 . Kreis -

ämtliche Dekreten - Sammlung vom I . 1841 . Z . 16807 .

Hebammen . Wegen Entschädigung der in Criminal - Ange¬

legenheiten oder bei Untersuchungen in schweren Polizei - Uebertre «

tungen verwendeten Kunstverständigen und Sanitätspersonen . ( Siehe

Strafgerichtsbarkeits - Verwaltung . )

Heirath der Invaliden . ( Siehe Invaliden . )

Herrath der Urlauber . (Siehe Urlaüber . )

Herrschaften . In Ansehung der Correspondenz derselben

mit ungarischen Jurisdictionen . (Siehe Correspondenz .)

Heufechsung . Ueber das Ergebnißderselben . ( SieheErnte -

Aussichten .)
Hundswuth . Die k. k . vereinigte Hofkanzlei hat mit De¬

kret vom 7 . Jänner 1841 . Z . 225 in einem speziellen Falle er-
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kannt , daß der durch die Vertilgung der Effekten einer von der
Hundswuth verstorbenen Person herbeigeführte Schaden wohl nicht
den Eigenthümer oder seine Erben treffen könne , da die Vertil¬

gung durch ausdrückliche Vorschriften angeordnet , und aus öffent¬
lichen sanitätspolizeilichen Rücksichten für unbedingt norhwendig
erkannt ist ; es sei daher mit Rücksicht auf das nach ob der Enns
erflossene Hofdekret vom 31 . December 1801 die Gemeinde N . —

zur Ersatzleistung des mit 79 fl . 50 kr. C . M . berechneten Scha¬
dens um so mehr verpflichtet , als der vermöge Abschluß pro 1839
bei ihr verbliebene Kassarest 477 fl . 17 kr . C. M . betrug . Re¬
gierungs - Dekret vom 20 . Jänner 1841 . Z . 2765 . Kreisamts -
Z . 2016 .

I
«Impfung . Die Dominien werden beauftragt , zur Vermin¬
derung der Zahl der Renitenten , und ganz besonders zur Beför¬
derung der Revaccination alle ihnen zu Gebothe stehenden erlaub¬
ten indirecten Zwangsmittel gegen die Renitenten mit konsequen¬
ter Strenge anzuwenden , und überhaupt die mit Cirkulare vom
16 . Juni 1833 und mit der Vorschrift über die Kuhpocken - Im¬
pfung in den k . k . Staaten vom 9 . Juni 1836 erlassenen Anord¬
nungen zu befolgen . Regierungs -Dekret vom 20 . Oktober 1841 .
Z . 37152 . Kreisämtl . Decreten - Sammlung vom Jahre 1841 .
Z . 19414 .

Jnnungsgebühren . Die Umsetzung der Innungsgebüh¬
ren auf Conventions -- Münze ist in der Art zu veranlassen , daß ,
je nachdem die Gebühren in neuerer Zeit entweder erhöht , oder erst
neu bemessen wurden , dieselben entweder auf das ursprüngliche
Ausmaß in Conventions - Münze zurückzuführen , oder nach Bedürf¬
nis) neu zu reguliren sind . Hofkanzlei - Dekret vom 16 . Februar
184t . Z . 4897 . Regierungs - Dekret vom 5 . März 1841 . Z .
12283 . Kreisämtl . Cirk . Sammlung vom I . 1841 . Nr . 40 .

Jnteressenbehebung . Daß die von öffentlichen Fonds -
Obligationen periodisch verfallenen Zinsen ohne Verzug und läng¬
stens 14 Tage nach ihrer Verfallszeit gegen vorschriftmäßig von den
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Verwaltungs - und Controlls - Beamten zugleich Unterzeichnete Em¬

pfangsbestätigung behoben und berechnet werden müssen . Hofkanzlei .

Dekret vom 28 . November 1840 . Regierungs - Dekret vom 20 .

December 1840 . Z . 72404 . Kreisämtl . Dekreten -- Sammlung , v.

Jahre 1841 . Z . 77 .

Invaliden mir Patental - und Reservations - Urkunden

dürfen nicht ohne Heiraths - Bewilligung von Seite der Militär -

Behörde getraut werden . Hof -Dekret vom 3 . Mai 1841 . Z . 12402

Regierungs - Dekret vom 18 . Mai 1841 . Z . 26512 . Kreisamtl .

Cirk . Sammlung v . I . 1841 . Nr . 61 .

Judicial - Gegenstände offiziöse. ( Siehe Po st Porto -

Bestimmunge n . )

K.
Zinder unehliche , außer der Findelanstalt geborne , wegen

Aufnahme derselben in die Findelanstalt . (Siehe Findel¬

anstalt .)
Kirchenbauprojekte . Der k. k. Hofbaurath hat sich

veranlaßt gefunden , die k. k. Hofkanzlei um die Verfügung zu

bitten , daß die der Genehmigung dieser k. k . Hofstelle unterlege

werdenden Kirchenbauprojekte jederzeit in der Art zu instruiren seien,

daß hieraus sowohl die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit des Neu¬

baues , als auch die gewählte Stelle , wie nicht minder das Zureichende

der Räumlichkeit desKirchenschiffes entnommen werden könne . Dieses

setzt die Aufnahme und Vorlage der Grund --, Profil - und Aufrisse

der etwa bestehenden Gotteshäuser , die Aufnahme und genau de-

taillirte Beschreibung ihres Bauzustandes , wie nicht minder dort ,

wo auf einem andern Platze gebaut werden soll, die Aufnahme des

Siruauonsplanes , der Grundbeschaffenheit mittelst Vorlage des

Sondirungsprofils , der Anzahl der eingepfarrren Bevölkerung ,

nebst der Angabe der Zahl der zur Seelsorge bestimmten Priester

voraus . In Beziehung auf die Räumlichkeit wäre anzunehmen , daß

bei dem Bestehen Eines Priesters immer 2 Drittheile der Ge -

sammtbevölkerung nebst einer 10 °/o Vermehrung die Kirche wirklich
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besuchen , dann daß 9 Personen auf die Wiener - Flächenklafter
gerechnet zu werden pflegen .

In Folge des als Willfahrung dieser Bitte herabgelangten
Hofkanzlei Dekretes vom 18 . Dezember 1840 . Z . 37773 wird
das Kreisamt beauftragt , sich hiernach zu benehmen , und darauf

zu sehen , daß derlei Bauoperate jederzeit nur in der angegebenen
Art verfaßt anher gelangen . Regierungs - Dekret vom 8 . Jänner
1841 . Z . 1040 . Kreisamts - Z . 1645

Kirchen - und Armen - Jn stiruts - Cassen . Formu¬
lare zu den Liquidirungsausweisen . ( Siehe Liquidirungs -

Ausweise .)
Kleidung der Schüblinge . (Siehe Schüblinge . )
Kothabräumung von den Aerarialstraßen . ( Siehe

Straßen . )
Kreisphlsikate . Correspondenz derselben in Sanitatssachen .

( Siehe P o st p o r t o b e fre i u ng )
Kuhpockenimpfu ng . ( Siehe Impfung .)
Kunstverständige . Wegen Entschädigung der in Crimi -

nal - Angelegenheiten oder bei Untersuchungen in schweren Polizei -

Uibertretungen verwendeten Kunstverständigen und Sanitätsperso -
nen . ( Siehe Strafgerichtsbarkeit - Verwaltung . )

Kunst - und Musikalienhändlers witwen . ( Siehe
Geschäftsführer und Faktor e .)

L.

Eandesfürstliche Ortschaften . ( Siehe Ortschaften
lan d e s für stl i ch e . )

Landgerichte lehenbare . Wegen Anheimsagung derselben .)
» Wenn das landesfürstliche Lehen bloß in einem Landgerichte

» besteht , ist den Vasallen dessen Zurücklegung , in so ferne sie nicht
» zur Unzeit geschieht , zu gestatten . «

» Sollte aber die zum Lehen gegebene Landgerichtsbarkeit auch
» mit dem Besitze eines unbeweglichen Gutes , oder anderer nutz¬
barer Rechte verbunden , und alle diese Lehens - Objecte in einem
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s-und demselben Lehensbriefe verliehen worden seyn , dann darf der

»-Zurückstellung der Criminal - Gerichtsbarkeit allein , ohne gleich¬

e-zeitiger Verzichtleistung auf das unbewegliche Gut , und auf die

» nutzbaren Rechte keine Folge gegeben werden . -L

Was das bei derlei Heimsagungen zu beobachtende Verfahren

betrifft , so wird zur Richtschnur für die Behörden bestimmt , daß

für jeden einzelnen Fall einer Lehenheimsagung bei der competenten

Behörde eine ordentliche Verhandlung einzutreten habe , in welcher

die Lehensurkunden die Beschaffenheit und der Umfang des Lehens ,

die Ansvrüche aller Lehens -Interessenten , so wie ihre Einwilligung

zur Hcimsagung , und überhaupt Alles , was in Beziehung auf die

Annahme der Heimsagung erforderlich ist , einer genauen Erörterung

zu unterziehen kömmt .
Das Resultat derselben ist der k. k . vereinten Hofkanzlei von

Fall zu Fall zur Einholung der allerhöchsten Schlußfassung vor¬

zulegen .
Endlich bleibt dem Lehenherrn vom Tage der erfolgten An¬

nahme der Heimsagung an gerechnet , ein Termin von einem Jahre

sechs Wochen drei Tagen Vorbehalten , innerhalb dessen die Fort¬

setzung der Verwaltung des Landgerichtes noch in der Verpflichtung

des Vasallen liegt . Hof - Dekret vom 19 . Julius 1841 . Hofzahl

4194 . Cirkulare des k. k. Appellationsgerichtes vom 26 . Julius

1841 . Kreisämtl . Cirk . Samml . v . Jahre 1841 . Nr . 94 .

Lateinische Sprache . Correspondenz in derselben mit

ungarischen Jurisdictionen . ( Siehe Correspondenz . )

Lehenbare Landgerichte . Wegen Anheimsagung der¬

selben . (Siehe Landgerichte lehenbare .)

Lehrjungen . Daß der Witwe eines Gewerbs - nnd Mei -

sterrechtsbesttzers das Befugniß , Lehrjungen aufdingen , und halten

zu dürfen , ohne Beschränkung zusteht . Hofkanzlei -- Dekret vom 14 .

Mai 1841 . Z . 10632 . Regierungs - Dekret vom 2 . Junius

1841 . Z . 30094 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom Jahre

1841 . Z . 10382 .

Leihbibliotheken . ( Siehe Geschäftsführer und

Faktoren . )
Linie nächst dem k. k. Belvedere ; die Eröffnung

Repertorium 1811 . 3
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derselben und Aufstellung eines k . k . Gefällenamteä an dieser Linie

E wird bekannt gemacht . Hofkammer - Dekret vom 7 . Januar 1841 .

?. Z . 163 . Regierungs - Cirkulare vom 7 . JuniuS 1841 . Kreisamtl .

Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr 63 .

j Liquidlrungs - Ausweise . Die Formularien für die

! Liquidlrungs - Ausweise über die Kirchen - und Armeninstituts - dann

s pfarrlichen Waisen - und Depositenkassen , nach welchen sich in

H vorkommenden Liquidirungsfallen nach dem Tode eines Pfarrers zu

halten ist , werden unten vorgezeichnet . Hofkanzlei - Dekret vom 2 ? .

! Jänner 1841 . Z . 33906 . Regierungs -Dekret vom 5 . Marz 1841 .

^ Z . 11060 . Kreisamtl . Cirk . Samml v . I . 1841 . Nr . 44 .

,
-î
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Ligui - ations - Ausweis
über die Scontrirung der Waisenkasse bei der (Kirchen -- ) (Pfarr --)

Herrschaft zu N . N . am . . ten N . 18 . .

G e g e n st a n d .

1 .Nach dem anliegenden Rechnungsabschlüße wa >
I ren zu Ende des Monats N 18 . . vorhanden ,

2 Vom i tcn N - bis zum heutige « Tage sind hin¬
zu gekommen .

Bares Geld
in

Obligationen
in

C . MzüM .W . jC . Mz ->!W W .
fl. lkr -^ fl. !kr . Ist . Ikr !>fl. Ikr.

Zusammen
s Hievon wurden vom iten N . bis zum heuti¬

gen Tage ausgeyeben .
4 Daher am heutigen Tage in der Kasse vorhan '

den seyn sollen . .
5 Laut nachstehender Specification wurden vor¬

gefunden .
l mebr . .

6 Mithin <
k weniger . .

Specification .
s . Bares Geld .

1. in C. Mze s Stück Danknoten » io fl . .
5 — dto. » 5 fl . .
in Zwanzigkreuzerstlicken . .
in kleinerer Conv. Scheidemünze

2 . in W . W . 2 Glück Einlosungs ' (Antic >pa >
tions -) Scheine a io fl . . . .
s Stück Tinlösungs - ( Anticipa -
tions -) Scheine s s fl . . . .
an Kupfergeld . . . . . .

d . Obligationen
1. inöffentlichen Fonds
Staatsschuldverschreibung ää . N . . » Procent

lautend auf . , . - .
Hofkammerobligationen ää . N . . s Procent

lautend auf .
2 . bei Privaten
Franz Uhl äcl . . . u . Satz ckcl. - - s> s Pro¬

cent über . . . . fl . . . kr . nach rückbezahtten
. . . . fl gültig über . . . . . , .

Kaspar Fein ää . . . und Satz äcl . . . für
a s Procent .

Zusammen
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HD!

Daß vorstehend speckficirte Geldsorten mit — in Barem ,
und mit — in Obligationen ( die Betrage sind mit Buchstaben
auszusetzen ) genau abgezählt und eingesehen , und in der Casse

wirklich vorgefunden worden sind , wird mit dem Beisatze bestä¬
tiget , daß dieser Ausweis in den betreffenden Beziehungen mit dem

Iournalsabschluße vollkommen übereinstimmend sey .

N . am . . . . 18 . .

( Unterschriften . )

D
«> .!

Ferner ist auf diesem Liquidations - Ausweise
zu bemerken :

1 . ) Ob im Falle , als zwischen dem Iournalsabschluße und
dem wirklichen Befunde eine Differenz zum Vorscheine kommt ,
diese Differenz überhaupt und in welcher Art aufgeklärt wurde ,
oder ob im entgegengesetzten Falle der allfällige Ueberschuß in Em¬

pfang genommen , und der Abgang ersetzt wurde , und welche Vor¬

kehrungen , Falls letzteres nicht geschehen wäre , wegen vollständi¬
ger Bedeckung der Cassen getroffen worden sind.

2 . ) Ob die Vorgefundenen Obligationen öffentlicher Fonds
mit der vorgeschriebenen Jndorsirung ihrer Hinterlegung in die

Waisencasse versehen sind .
3 .) Ob und in wie ferne die bei Privaten anliegenden Capi¬

talien mit gesetzlicher Sicherheit aushafcen , und welche Vorkehrun¬
gen im Falle eines Mangels dieser Sicherheit bei einer oder meh¬
ren Capitalsposten entweder bereits eingeleitet wurden , oder noch
einzuleicen sind , um die Waisencasse vor einem allfälligen Scha¬
den zu verwahren . Aus derselben Ursache ist auch

4 . ) zu untersuchen und anzumerken , ob gegen die Eindring¬
lichkeit der aushafcenden Interessen kein Bedenken obwaltet , und

5 .) ob mit dem Waisenvermögen überhaupt den bestehenden
Vorschriften gemäß gebahrt wird .
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(L) Litsuidations - Ausweis
über die Scontrirung der Deposttenkaffe bei der (Kirchen -- ) (Pfarr )

Herrschaft zu N . N . am . . ten N . 18 . .

Bares Geld ! Obligationen

C. Mz .M . W .sC Mz .üW- W -
fl. Ikr .ü fl. ikr .Ilfl . jkr !! fl. ikr. jStck

Gegen st and .

t Nach dem Rechnungsabschlüße zu Ende
des Monats N . waren dazumal vorhanden

2 Vom iten N . bis zum heutigen Tage
sind hinzu gekommen . .

Zusammen
s Hievon wurden vom iten N . bis zum

heutigen Tage aasgegeben .
4 Daher am heutigen Tage in der Kasse

vorhanden seyn sollen . . . . .
s Laut nachstehender Specification wurden

in derselben vorgefunden . . . .
l mehr . . . . . . . .

6 Mithin i
I weniger . . . . . . .

Specification .
s . Bares Geld .

t . in C . Mze . Z Stück Banknoten n s fl .
in Zwanzigkreuzerstücken
in kleinerer Conv . - Schei¬

demünze . . . . .
2 . in W , W . s Stück Einlösungs - lAn -

ticipaiions -) Scheine » s fl.
an Kupfergeld . . . .

b . Obligationen .
in öffentlichen Fonds

Staatsschaldverschreibung cl<1. . . . Ar .
— lautend auf — ä — Procent . .

Banko -Obligationen ää . . . . Ar .—lau¬
tend auf — a — Procent . . . .

2 . bei Privaten
Franz Mayer , Schuldschein ckä . — Satz

äck — Cesston . . . .
detto (und alle sonstigen Merk¬

male) .

v . Prätiosen -
Silberne Sackuhr (dem N . N - gehörig)

ä . Effecten .
Runder Kastorhut (dem N . N . gehörig)

Zusammen
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Daß vorstehend ausgewiesene . . . Gulden . . kr . Conv . Mz .
und . . . Gulden . . kr . W . W . in barem Gelde , — Gulden —--

kr C . Mze und — Gulden — kr . W . W . in Obligatio¬
nen ; — Stücke Prätiosen , und — Stücke Effecten , (die Betrage
werden mit Buchstaben geschrieben ) genau abgezahlt und eingese¬

hen , wie auch wirklich vorgefunden worden sind , wird mit dem

Beisatze bestätiget , daß dieser Ausweis in seinen betreffenden Be¬

ziehungen mit dem JournalSabschluße vollkommen übereinstim¬
mend sey .

N . am . . . . 18 . .

(Unterschriften . )

Ferner ist auf diesem Liquidations - Ausweise zu
bemerken :

' ' '

1 . ) Ob im Falle , als zwischen dem JournalSabschluße und

dem wirklichen Befunde eine Differenz zum Vorscheine kommt ,
diese Differenz überhaupt und in welcher Art aufgeklärt wurde ,
oder ob im entgegengesetzten Falle der allfällige Ueberschuß in Em¬

pfang genommen , und der Abgang ersetzt wurde , und welche

Vorkehrungen , Falls letzteres nicht geschehen wäre , wegen voll¬

ständiger Bedeckung der Caffen getroffen worden sind , und

2 .) Ob die Vorgefundenen Obligationen mit der vorgeschrie-

schiebenen Jndorsirung ihrer Hinterlegung in die Depositencaffe

versehen sind .
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(0) Liquidations - Ausweis

über die Scontrirung der Kasse bei der (Pfarr -) Kirche zu
N . N . am . . ten N . 18 . .

Gegen st and .
Bares Geld

in
Obligationen

in
C. Mz . jjW. W. C. Mz .ÜW. W
fl. Ikr.» fl . Ikr. fl. jkr.Ijfl. jkr.

1 Nach dem vorjährigen Rechnungsabschlüße be¬
trug mit Ende Dezember 18 . - der Kasserest ^

2 Dom iten Jänner >8 . - bis zum heutigen
Scontrirungstage sind eingegangen . . .

Zusammen
3 Hievon wurden vom iten Jänner 18 . . bis

zum heutigen Tage ausgegeben . . . .
4 Daher am heutigen Tage in der Kasse vor¬

handen seyn sollen .
5 Laut nachstehenderSpecification haben sich vor¬

gefunden . . .
l mehr .

6 Mithin < (oder weder mehr noch weniger)
k weniger . . .

Specification .
^ Bares Geld .

s ) in C. Mze . 5 Stück Banknoten ä io sl. .
5 — dto . säst . »
In Zwanzigkreuzerstücken . .
Kleinere Münze .

d ) in W . W . io Stück Einlosungs >(Anticipg -
tions -) Scheine 3 5 fl. . . .
so Stück Einlvsungs - ( Ant >cipa-
tions -) Scheine 3 i fl . . . .
An Kupfergeld .

L . Obligationen .
s . in öffentlichen Fonds
Staatsschuldverschreibung ckä . . . . blr . . .
^ s 5 Procent lautend auf .
Vanko . Obligationen ckä . . . . h^r . . . 32 ^

Procent lautend auf . .
Hofkammer - Obligationen clck. . . . hlr . . .

3 2 Procent lautend auf .
N . Oe . Ständische äck . . . . hlr . . . 3 lA

Procent lautend auf . .
b . bei Privaten
Wenzel Mayr , ckä . . und Satzbrief ckcl. . .

3 5 Procent C- Mze . für .
Anton Schmidt , äck . . . und Satzbrief ckck. . .

ä s Procent W . W . für .
Zusammen
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Daß die vorstehend specificirten Geldsorten mit — st . — kr . C . Mz .
und — fl . — kr. W . W . in Barem , dann mit — fl . — kr.
C . Mz . und — fl . — kr . W . W . in Obligationen ( die Betrage

sind mit Buchstaben anzusetzen ) genau abgezählt , eingesehen und

wirklich vorgefunden worden find , wird von den Unterzeichneten
mit dem Beisatze bestätiget , daß dieser Ausweis in den betreffen¬
den Beziehungen mit dem Kirchenjournals -- Abschlüße vollkommen

übereinstimmend sey .

N . am . . ten N . 18 . .

( Unterschriften der Kirchenvorsteher . )

Ferner ist auf diesem Liquidations - Ausweise zu
bemerken :

1 . ) Ob im Falle , als zwischen dem Journals - Abschlüße ,
und dem wirklichen Befunde eine Differenz zum Vorschein kommt ,
diese Differenz überhaupt , und in welcher Art aufgeklärt wurde ,
oder ob im entgegengesetzten Falle der allfällige Ueberschuß in Em¬

pfang genommen , und der Abgang ersetzt wurde , und welche Vor¬

kehrungen , falls Letzteres nicht geschehen wäre , wegen vollstän¬
diger Bedeckung der Caffe getroffen worden sind .

2 . ) Ob die Caffe unter dreifacher Sperre gehalten wird , und
die Obligationen darin aufbewahrt werden .

3 . ) Wie viel von dem baren Cassereste allenfalls in der Caffe ,
und wie viel in Händen eines und welchen Vorstandes zu Current -

Auslagen befindlich ist.
4 .) Ob , in welchem Beitrage , und aus welcher Ursache

Activa aushaften , und ob rücksichtlich ihrer Einbringlichkeit kein
Bedenken obwaltet .

5 .) Ob die Activ - Capitalien bei Privaten mit Genehmigung
der hohen Landesstelle elocirt worden sind , und zur Zeit der Liqui -

dirung noch mit gesetzlicher Sicherheit aushafcen ; und
6 . ) ob die Obligationen öffentlicher Fonds gehörig vineulirt

sind .
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(0) Liquidations - Ausweis
über die Scontrirung der Kasse bei dem Armeninstitute der Pfarre

N . N . am . . ten N . 184 .

A

G e g e n st a n d .

Bares Geld
in

Obligationen
IN

C .Mze . ssW. W . C .Mz .ü-W .W
fl. !kr - !Ifl . lkr. fl . jkr -üfl . !kr .

1

2

S

4

5

6

Nach dem vorjährigen Rechnungsabschlüße be¬
trug der Kassere^ mit Ende December >«4 .

Vom iten Jänner 184 . bis zum heutigen
Scontrirungstage sind eingegangen . . .

Zusammen
Hievon wurden vom iten Jänner 184 . bis

zum heutigen Tage ausgegeben . . . .
Daher am heutigen Tage in der Kasse vorhan -

den seyn sollen .
Laut nachstehender Specification haben sich vor«

I mehr .
Mithin ( ( oder weder mehr noch weniger)

I weniger .

Specification .

^ Bares Geld .
3 . in C . Mze . 5 Stück Banknoten 3 10 fl . .

5 — dto . u ü fl . .
In Zwanzigern . . . . .
Kleinere Silbermünze . . .

b . in W . W . 10 Stück Einlosungs - lAnticipa -
tions -) Scheine 3 5 fl . . . .
20 Stück Einlösungs -( Anticipa -
tions -) Scheine 3 1 fl . . . .
An Kupfergeld .

v . Obligationen -
a . in öffentlichen Fonds
Staatsschuldverschreibung ckck. . . . Ar . . .

3 5 Procent lautend auf .
Danko - Obligationen äck . . . . Ar . . . 3 2^

Procent lautend auf . . . . . . . .
Hofkammer - Obligationen äck . . . . Ar . . .

s 2 Procent lautend auf . -
N . Oe. Ständische ckck. . . . Ar . . . 3 t -?

Procent lautend auf . .
b . bei Privaten
Wenzel Manr , ckck. . . und Satzbrief ckck. . .

3 t> Procent C - Mze . für .
Anton Schmidt , ckck. . . und Satzbrief ckck. . .

3 5 Procent W . W . für . . . . . .
Zusammen I !
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Daß die vorstehend specisicirten Geldsorten mit — fl. — kr . C Mz .
und — fl . — kr . W . W . in Barem , dann mit fl. — kr.
C . Mz . und — fl . — kr . W . W . in Obligationen (die Beträge
sind mit Buchstaben anzusehen ) genau abgezählt , eingesehen und

wirklich vorgefunden worden sind , wird von den Unterzeichneten
mir dem Beisätze bestätiget , daß dieser Ausweis in den betreffenden
Beziehungen mit dem Armen - Instituts -- Journals - Abschlüße
vollkommen übereinstimmend sey .

N . am . . ten N . 18 . .

( Unterschriften der Armeninstirutsvorsteher . )

Ferner ist auf dies e m Liquidations - Ausweise zu
bemerken :

1 .) Ob im Falle , als zwischen dem Journals - Abschlüße ,
und dem wirklichen Befunde eine Differenz zum Vorschein kommt ,
diese Differenz überhaupt , und in welcher Art aufgeklärt wurde ,
oder ob im entgegengesetzten Falle der allfällige Ueberschuß in Em¬
pfang genommen , und der Abgang ersetzt wurde , und welche Vor¬
kehrungen , falls Letzteres nicht geschehen wäre , wegen vollständi¬
ger Bedeckung der Casse getroffen worden sind.

2 . ) Ob die Casse unter dreifacher Sperre gehalten wird , und
die Obligationen darin aufbewahrt werden .

3 . ) Wie viel von dem baren Cassereste allenfalls in der Casse,
und wie viel in Händen eines und welchen Vorstandes zu Current -
Auslagen befindlich ist.

4 . ) Ob , in welchem Betrage , und aus welcher Ursache
Activa aushaften , und ob rücksichtlich ihrer Eindringlichkeit kein
Bedenken obwaltet .

5 . Ob die Activ -- Cäpitalien bei Privaten mit Genehmigung
der hohen Landesstelle elocirt worden sind , und zur Zeit der Ligui -
dirung noch mit gesetzlicher Sicherheit aushaften ; und

6 . ) ob die Obligationen öffentlicher Fonds gehörig vincu -
lirt sind .
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Rechnungs - Abschluß
des Waisenamtes der (Kirchen -) (Pfarr - ) Herrschaft zu N . N .

mir . . . . . .

Activ -Derlnögen .

Betrag .
Einzeln in HZusammen in

C . Mz .HW. W .sC . Mz ÜW. W .

fl . ikr . IIsi. Ikr -Üfl. Ikr .jlfl . jkr .

Anmerkung .

Kapitalien .

n Verzinsliche

in öffentlichen Fonds

» s Procent . .
s 4 dlo . . .
» 2^ dro. . .

bei Privaten

s s Proccnt . .

d Unverzinsliche

bei Privaten . . .

Interessen . . . .

Bares Geld . . . .

Summe des Aktiv - Vermögens

Passiv - Vermögen

Kapitalien .

a Verzinsliche

in öffentlichen Fonds

» s Procent . .
s 4 dto . . .
s dto . . -

bei Privaten

s s Procent . .

b Unverzinsliche

bei Privaten . . .

Interessen . . . .

Mithin

Summe des Passiv » Vermögens
Ueberschuß

Abgang .

I U >

N . N . am . i »

(Unterschriften . )

Hier ist die Ursache
des Ueberschusses oder
Abganges zu bemerken ,
und derjenige nadm -

haft zu machen , dem
ersterer gehört und letz¬
terer zu bedecken ob¬

liegt .

Sind öffentliche Fonds -
Obligationen zur Be¬
deckung rumalitiver
Forderungen vorhan¬
den » so ist bei der Ent¬
zifferung des U -ber -
schusses oder Abganges ,
auf denCourswerth die >
ser Obligationen Rück¬

sicht zu nehmen .

Die unverzinslichenAc -
liv - und Passiv Kapi¬
talien müssen sich in
ihren Summen glei

chen .
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Literarisches und artistisches Eigenthum , wegen Be¬
schulung desselben. ( Siehe Nachdruck . )

Magistrat der Haupt - und Residenzstadt Wien . ( Siehe
Wiener - Magistrat . )

Magistrate der unterthänigen Städte und Markte . We¬
gen Besetzung der Syndikatsstellen bei denselben . ( Siehe Syn¬
dikatsstellen - Besetzung . )

Magistrate freie . Vorgang bei Wahlen der Bürgermei¬
ster , Räche und Syndiker . ( Siehe Ortschaften freie . )

Magistrate l . f . Ortschaften . ( Siehe Ortschaften
landesfürstliche . )

Manual - Messen . (Siehe Messen .)
Märkte unterthänige , wegen Besetzung der Syndikatsstellen

bei denselben . ( Siehe Syndikatsstellen - Besetzung .)
Mauthgebühren . Daß bei Separat - Eilfahrten , so wie

bei Extra - Postfahrten mit dem Stundenpasse , jeder Postmeister
das erforderliche Aerarial - Weg - Brückenmauth - oder Ueberfahrt -
geld dem Postillon mitzngeben , und letzterer beim Zurückreiten
die Gebühr dem Weg - Brückenmauth - oder Ueberfahrt -- Pächter
gegen Bollete bar einzuhandigen hat . Hofkammer - Dekret vom 20 .
August 1841 . Z . 33653 . Regierungs - Cirkulare vom 1 . Okto¬
ber 1841 . Kreisämtl . Cirk . Sammlung vom I . 1841 . Nr . 104 .

Mediatisirte Fürsten . ( Siehe Fürsten m e d i a t i -
sirte .)

Messen . Daß die für legirte Correntmessen mit der Finanz -
Verordnung vom 29 . Mai 1811 mit 30 kr. W . W . ausgespro¬
chene Gebühr in allen Provinzen , für welche diese Verordnung
erlassen worden ist , in Conventionsmünze von nun an zu gelten
habe . Bezüglich der Manual - Messen hat eS bei der bisherigen
Uebung zu verbleiben . Hofkanzleidecret vom 6 . Juni 1841 . Z .
17739 . Regierungsdekret vom 14 . Juni 1841 . Z . 32617 .
Kreisämtl . Cirk . Sammlung v . I . 1841 . N . 72 .

Militärbefreiung der selbstständig kartirenden Briefsamm¬
ler . ( Siehe Briefsammler . )

Militär - Einquartierung . In wie fern Posthäu -
ser von der Militär - Einquartierung befreit sind , hat die k. k.
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Hofkanzlei mit der k . k. allgemeinen Hofkammer Nachstehendes

festzusetzen befunden :
Itens Soll jedes Posthaus , so ferne selbes ausschließend nur

für den Postdienst , und für die Unterbringung des Postmeisters ,
und seiner Familie benützt wird , nach § . 31 des Postgesetzes von

der Milirär - Einquartierung frei gelassen werden .
2tens Soll diese Begünstigung sich bloß auf die Amtslokali -

taten , und die Postmeisters - Wohnung dann zu beschränken haben ,
wenn

a) in dem Posthause ein anderes bürgerliches Gewerbe , z . B .

das der Gastgerechtigkeit , oder Einkehr ausgeübi wird , wenn

b) auf dem Postgebäude zwar kein Gewerbe haftet , oder aus¬

geübt wird , wenn aber Theite desselben für andere industrielle

.Zwecke verwendet , oder an Privatparteien vermiethet werden , —

wenn
e) zu dem Postgebaude solche Nebengebäude , oder Wkrth -

schaftshofe gehören , oder vereiniget wurden , die nicht zur Ausübung

des Postdienstes , und des damit in enger Verbindung stehenden

Wirlhschaftsbetriebes unerläßig sind , die somit nicht schon des Post¬

dienstes wegen von der Einquartierungspflicht frei gehalten zu wer¬

den brauchen . Wenn endlich
6) den Posthäusern , mit Rustikalgründen bestiftete Bauern¬

häuser zugeschrieben werden , auf denen früher schon die Bequar -

tierungslast gehaftet hat .

In den Fällen nä a , d, e, ä haben die , für den Postdkenst

nicht benützt werdenden Ubicationen die Befreiung von der Mili¬

tär - Bequartierungspflicht nicht zu genießen . Hofkanzleidekret

vom 16 März 1841 . Z . 4109 . Regierungsdekret vom 11 . April

1841 . Z . 19295 . KreiSämtl . Cirk . Sammlung v . I . 1841 .

Nr . 56 .
Militär - Einquartierung . Die k. k. Hofkanzlei ist

mit der k. k . Hofkammer übereingekommen , der Cathegorie der

selbstständigen k . k . Briefsammlungen in Bezug auf die Befreiung

von der Militär - Einquartierung diejenige Begünstigungzugestehen ,

welche den Postmeistern in dem Postgesetze vom 5 . November

1837 , § . 31 zugestanden wird .

Nur haben gedachte Hofstellen die Beschränkung eintreten zu
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lassen befunden , daß die Begünstigung der Befreiung von der

Militärbequartierung sich bloß auf jene Lokalitäten zu beschranken
habe , welche der Briefsammler , so ferne er die Briefsammlung im

eigenen Hause hat , selbst, und wenn er verheirathet ist, mit seiner
Familie bewohnt , dann auch jene Lokalität , welche für die unge¬
störte und sichere Besorgung des Postdienstes nothwendig , und dafür
auch verwendet wird .

Von dieser Begünstigung sind ausgeschlossen :
a) Die gewöhnlich in großen Städten zur Bequemlichkeit

des Publikums bestehenden Briefkollektanten .
l>) Der Eigenthümer eines Privatgebäudes , in dem sich eine

Briefsammlung in Miethe befindet , welcher daher Sorge zu tragen
hat , daß die sein Haus treffende Milicäreinquartierung ohne Störung
und Gefährdung der Briefsammlungs - Anstalt Statt finden kann .
Hofkanzleidekret vom 23 . September 1841 . Z . 26929 . Kreisämcl .
Cirk . Sammlung vom I . 1841 . Nr . 112 .

Militär -- Entlasfungs gesuche . Daß in Zukunft den
Gesuchen um die Militär - Entlassung das Zeugniß , wienach der
Entlassungswerber sich nicht der Nekrutirungsflucht schuldig gemacht
habe , und nach Umständen auch die Taufscheine der Aeltern des
Entlaffungswerbers beizulegen sind . Hofkanzlei - Dekret vom 17 .

Januar 1841 . Z . 1151 . Regierungs - Eröffnung vom 31 . Jän -

yer 1841 . Z . 5444 . Kreisamts - Cirk . Samml . v . I . 1841 .
Nr . 18 .

Militär - Individuen . Die Criminalgerichte werden mit
Beziehung auf die unten folgenden Cirkular - Rescripte des k. k.
Hofkriegsrathes angewiesen , daß sie die , im Militär dienenden
Individuen , wenn sie während der Militärdienftleistung ein Ver¬
brechen begangen haben , und wenn bei der militärgerichtlichen Un¬
tersuchung die Gesetzwidrigkeit , somit die Ungültigkeit des Assenci-
rungsaktes aus dem Titel des , zur Zeit der imperativen Abstellung
oder des freiwilligen Eintrittes in das Militär noch nicht erreichten ,
gesetzlichen AlterS gehörig erhoben und bestätigt worden ist , ohne
Anstand von den competenten Militär - Behörden zur entsprechenden
weiteren Amtshandlung übernehmen . Hofdekret vom 8 . Februar
1841 . Z . 399 . Regierungs - Verordnung vom 27 . März 1841
Z . 16266 . Kreisämtl . Cirkul . Samml . v . I . 1841 . Nr . 59 .
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Abschrift
eines Cirkular - Refcriptes des k . k. Hofkriegsrathes an
sämmtliche Länder - und Gränz - General - Commanden ,
Marine - Ober - Commando , Festungs - Commando zu
Mainz , General - Artillerie - Direction , Genie - Hauptamt ,
und das allgemeine Militär - Appellatkons - Gericht ääo .

8 . Februar 1838 , L . 245 .
Um den Unzukömmlichkeiten vorzubeugen , welche daraus he »

Vorgehen , wenn sich nach der Hand entdeckt , daß ein Soldat zur
Zeit seiner imperativen Stellung zum Militär , das gesetzliche Alter

noch nicht erreicht hatte , haben Seine Majestät mit allerhöchster
Entschließung vom 22 . August 1837 für die Zukunft zu geneh¬
migen geruhet , was hier mit Folgendem festgesetzt wird :

§ . 1 . Die erste und jüngste gesetzlich zur Militär - Stellung
verpflichtete Alters - Classe wird in den militärisch conscribirten Pro¬
vinzen von allen jenen Individuen gebildet , welche das 19 . Le¬

bensjahr , im Lombardisch - Venetianischen Königreiche , und unter

gewöhnlichen Verhältnißen auch in Tirol und Vorarlberg , von
allen jenen , welche das 20ste Lebensjahr in dem der Recrutirung
vorausgegangenen Solar -Jahre , d . i . vom 1 . Januar bis inclusive
letzten Dezember des vorhergegangenen Jahres vollstreckt haben .

§ . 2 . Die Verbindlichkeit der Militär ^ Behörden , einen von

diesem gesetzlichen Alter Gestellten mit Nichtigerklärung der Affen-

tirung zu entlassen , ist auf den Fall beschränkt , wenn der Gestellte ,
oder derjenige , welcher zur Wahrung und zum Schutze der Rechte
eines Minderjährigen gesetzlich berufen ist , sich über die ungesetzliche
Stellung beschwert , und die Entlassung verlangt .

§ . 3 . Wenn es in dem Paragraph 2 vorausgesetztem Falle
sich um eine simple Entlassung handelt , muß der Beweis über die

gesetzwidrige Stellung , und über das daraus abgeleitete Recht zur
Entlassung von dem Gestellten oder von dem nach Paragraph 2 zur
Beschwerde Berufenen selbst hergestellt werden ; in dem Falle jedoch,
wenn eine gesetzwidrige Stellung erst nach einem im Militär be¬

gangenen Verbrechen noch während der Untersuchung und vor voll¬

zogener Bestrafung angeordnet wird , liegt die Erhebung der ge¬

setzwidrigen Stellung dem Untersuchungsrichter ob.
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§ . 4 . Ein solches Paragraph 2 angedeutetes Verlangen um

die Militär - Entlassung , so wie die Paragraph 3 geforderte Beweis¬

führung oder amtliche Erhebung der gesetzwidrigen Stellung hat
aber nicht mehr Statt , wenn das Ansuchen um die Entlassung

erst damals vorgebracht wird , oder das Verbrechen begangen wor¬

den ist , nachdem der Gestellte ruhig fortgedient , und so jenes Le¬

bensalter im Dienste oder Milirär - Verbande vollendet hat , welches

mit Rücksicht auf die Provinz , aus welcher derselbe gebürtig , oder

woselbst er nationalisirt ist , die erste und jüngste gesetzliche Alters -

classe in dem Sinne des Paragraphs 1 bildet ; wornach also in

beiden Fallen die Verbindlichkeit zur Entlassung eines Gestellten ,

welcher in dem der Recrutirung vorangegangenen Solar - Jahre das

betreffende gesetzliche Alter noch nicht vollstreckt hatte , wenn er das¬

selbe auch schon bei der Recrutirung selbst erreicht hätte , nur bis

inclusive letzten Dezember des Solar -- Jahres beschrankt ist , in

welchem der Gestellte nach den Bestimmungen des Paragraphs 1

das gesetzliche Lebensalter wirklich vollendet haben wird . Die nach

diesem Zeitpunkte , aus was immer für einem Anlässe vorgebrachte

Beschwerde über die ursvrünglich gesetzwidrige Stellung hat nur

die Wirkung einer Verantwortlichkeit der betreffenden Obrigkeit

und Recrutirungs - Commissäre .

§ . 5 . Muß nach genauer Beobachtung der in den vorausge -

schickren vier Paragraphen vorgezeichneten Direktiven ein Mann

vom Militär entlassen werden , so sind von den an der gesetzwidrigen

Stellung Schuldtragenden sämmtliche in Folge dieser Stellung

dem Militär - Aerar verursachten Unkosten zu ersetzen, und von

dem betreffenden Dominium ist ein anderer Mann zum Militär

zu stellen . Der Entlassene tritt in die früheren Verhältnisse zu¬
rück, und unterliegt in seiner Altersklasse der imperativen Stellung

in den militärisch conscribirten Provinzen , der Loosung im Lombar¬

disch - Venetianischen Königreiche und in Tirol und Vorarlberg ,
und es wird ihm , wenn ihn die Militär - Widmung wieder trifft ,
die frühere Militär - Dienstzeit eingerechnet .

§ . 6 . Die gegenwärtige Norm hat vom Tage der Publikation

für die Zukunft zu gelten . Was die vergangenen betreffenden

Fälle anbelangt , so hat es in Ansehung derselben bei den bisher be¬

standenen Vorschriften zu verbleiben , und eS sind solche vergangene



Militär - Individuen . 49

Fälle nicht mehr , wie es in neuester Zeit angeordnet war , zuvör¬

derst dem Hofkriegsrathe anzuzeigen , sondern es ist darüber von

der betreffenden Behörde gleich selbst zu entscheiden .

Absch rift
eines hofkrlegsräthlichen Circular - Refcriptes an die Prä¬
sidien der sämmtlichen Länder - und Gränz - General - Com -

manden , an das Artillerie - Hauptzeugamt / Genie - Haupt¬
amt , Festungs - Commando zu Mainz , Marine - Ober -

Commando , allgemeine Militär - Appellations - Gericht
vom 17 . Mai 1839 , Nro . 1498 .

Ueber einen allerunterthänigsten Vortrag , welcher vom Hof¬

kriegsrath in Bezug auf die Behandlung derjenigen Individuen ,
die bis zu der mit hierortigem Rescripte vom 12 . September

1837 , lL . 2410 , kundgemachten a . h . Entschließung vom 22 .

August 1837 unter dem bis dahin bestandenen Minimal - Alter

freiwillig zum Militär eingecreren sind , erstattet wurde , haben

Seine Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 29 . April

1839 zu entscheiden geruhet : daß , da der Eintritt eines Freiwilli¬

gen in das Militär unter dem bestandenen Minimal - Alter , als

ein eben so illegaler Art betrachtet werden muß , wie der Eintritt

eines imperativ Gestellten , unter dem rekrutirungspflichtigen Mi¬

nimal - Alter ; ein solcher Freiwilliger , wenn ec aus obigem Titel

die Entlastung verlangt , oder wenn im Laufe einer kriegsrechcli -

chen Untersuchung dessen zu frühe Aufnahme hervorkommr , eben

so behandelt werden muß , wie im gleichen Falle ein zu früh im¬

perativ Gestellter . In Gemäßheit dieser a . h . Entscheidung wer¬

den also die bis zur a . h . Entschließung vom 22 . August 1837 un¬

ter dein früher festgesetzt gewesenen Minimal - Alter in den Mili¬

tär - Dienst aufgenommenen Freiwilligen nach den nämlichen Grund¬

sätzen und Vorschriften zu behandeln seyn , welche nach Weisung

des hierorngen Circular - Rescripres vom 8 . Februar 1338 , k .

245 , in dergleichen Fällen der illegalen imperativen Stellung für

das Vergangene zu gelten haben .

Repertorium 1841 . 4
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Solche Freiwillige sind daher , wenn sie es verlangen , vom
Militär zu entlassen , und wenn im Laufe einer krigsrechtlichen
Untersuchung ihre zu frühe Annahme hervorkommt , dem betreffen¬
den Civil - Gerichte zur weiteren Amtshandlung in Bezug auf das

ihnen zur Last fallende Verbrechen oder Vergehen zu übergeben ,
und bei ihren Truppenkörpern außer Stande zu bringen , voraus¬

gesetzt jedoch , daß die Illegalität ihrer Annahme aus dem Titel
des beim Militär - Eintritte noch nicht erreicht gewesenen Minimal -
Alters gehörig erwiesen ist .

Es versteht sich hiebei von selbst , daß diese Bestimmungen
keine Anwendung finden auf Zöglinge von Militär - Bildungs - An¬

stalten , welche vor dem zum Eintritte in den wirklichen Militär -

Dienst vorgeschrieben gewesenen Minimal - Alter assentirt wor¬
den sind , noch auf jene Individuen , deren Aufnahme mit einem

jüngern Lebensalter mit den hofkriegsräthlichen Rescripten vom 29 .
März 1822 , O . 1004 , und vom 23 . Zunius 1826 , 6 . 2536 ,
und in Folge sonstiger besonderer Vorschriften gestartet war , noch
endlich auf jene Freiwilligen , die in Folge spezieller fallweiser
höherer Bewilligungen , die Nachsicht des Abganges vom Minimal -
Alter erhalten haben . — Vor der Hand und bis über einen wei¬
teren allerunterthänigsten Vortrag , den der Hofkriegsrath unter
Einem erstattet , die a . h . Entscheidung herabgelangt , finden die

obigen Bestimmungen auch auf geborne Ungarn und Siebenbür¬

ger , welche in ihren National - Regimentern und in Deutschen
oder in Lombardisch - Venecianischen Truppenkörpern als Freiwil¬
lige dienen , keine Anwendung , dagegen aber sind nach diesen Be¬

stimmungen die in Ungarischen oder Siebenbürgischen Regimen¬
tern dienenden Freiwilligen zu behandeln , welche auS andern als
aus den Ungarischen und Siebenbürgischen Provinzen der Monar¬

chie gebürtig sind ; diesem zu Folge müssen bis auf weitere Anord¬

nung in den Fällen , in welchen ein solcher unter dem bestandenen
Minimal - Alter angenommener , aus Ungarn oder Siebenbürgen
gebürtiger Freiwilliger wegen Verbrechen in kriegsrechtliche Unter¬

suchung geräth , von den betreffenden Truppenkörpern die Kriegs -

rechtö - Acten vor Publikation des Urtheiles nach Weisung des hier -

ortigen Rescriptes vom 27 . Mai 1838 , k . 1324 , fortan im
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Wege des allgemeinen Militär - Appellations - Gerichtes an den

Hofkrkegsrath eingesendet werden .

Militärpflichtige Individuen . Die sämmtlichen
Orts - und Conscriptions - Obrigkeiten werden beauftragt , an mi¬

litärpflichtige Individuen , wenigstens der ersten und zweiten Al -

tersclaffe , Reisebewilligungen nur bis zum Beginne der jährlichen
Rekrutenstellung , nämlich bis Ende März zu ertheilen . Regie¬

rungsdekret vom 12 . Julius 1841 . Z . 37218 . Kreisämtl . Cirk .
Samml . v . I . 1841 . Nr . 83 .

Militärpflichtigkeit ( hinsichtlich der ) der Postmeister ,
Postadministratoren und Postexpeditoren . ( Siehe Postmeister ,
Postadministratoren und Postexpeditoren . )

Militär - Quartierzins - Angelegenheiten . ( Siehe
P o st p o r t o - B e st i m m u n g e n . )

Musikalien - Leihanstalten . (Siehe Geschäftsfüh¬
rer und Faktoren . )

Musikalische Werke . Beschulung derselben . ( Siehe
Dramatische und musikalische Werke . )

I ^ ach druck . Die deutsche Bundesversammlung hat in Be¬

treff der Aufstellung gleichförmiger Grundsätze gegen den Nachdruck ,
nachstehenden Beschluß gefaßt :

Die im Deutschen Bunde vereinigten Regierungen kommen
überein , zu Gunsten der im Umfange des Bundesgebiethes erschei¬
nenden literarischen und artistischen Erzeugnisse folgende Grundsätze
in Anwendung zu bringen :

Artikel I .

Literarische Erzeugnisse aller Art , so wie Werke der Kunst ,
sie mögen bereits veröffentlicht seyn oder nicht , dürfen ohne Ein¬

willigung des Urhebers oder desjenigen , welchem derselbe seine Rechte
an dem Originale übertragen hat , auf mechanischem Wege nicht
vervielfältiget werden .

Artikel II .
Das im Artikel 1 bezeichnete Recht des Urhebers oder dessen ,

4 *
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der das Eigenthum des literarischen oder artistischen Werkes erwor¬
ben hat , geht auf dessen Erben und Rechtsnachfolger über , und

soll in so fern auf dem Werke der Herausgeber oder Verleger ge¬
nannt ist , in sämmtlichen Bundesstaaten mindestens während
eines Zeitraumes von zehn Jahren anerkannt und geschützt werden .

Diese Frist von zehn Jahren ist für die in den letzt verflosse¬
nen zwanzig Jahren im Umfange des Deutschen Bundesgebiethes
erschienenen Druckschriften oder artistischen Erzeugnisse vom Tage
des gegenwärtigen Bundesbeschlusses bei den künftig erscheinenden
Werken vom Jahre ihres Erscheinens an zu rechnen .

Bei den in mehreren Abtheilungen herauskommenden Werken
ist diese Frist für das ganze Werk erst von Herausgabe des letzten
Bandes oder HefteS zu zählen , vorausgesetzt , daß zwischen der

Herausgabe der einzelnen Bände oder Hefte kein längerer als ein

dreijähriger Zeitraum verflossen ist .
Artikel HI .

Zu Gunsten von Urhebern , Herausgebern oder Verlegern von

großen , mir bedeutenden Vorauslagen verbundenen Werken der Wis¬

senschaft und Kunst ( Artikel I ) wird das ausgesprochene Minimum
des Schutzes der Gesammtheit gegen den Nachdruck ( Artikeln ) auch
bis zu einem längeren höchstens zwanzigjährigen Zeiträume ausge¬
dehnt , und hinsichtlich derjenigen Regierungen , deren Landesgesetz¬
gebung diese verlängerte Schutzfrist nicht ohnehin erreicht , dießfalls
eine Vereinbarung am Bundestage getroffen werden , wenn die be¬

treffende Regierung drei Jahre nach dem öffentlichen Erscheinen
des Werkes hierzu den Antrag stellt .

Artikel IV .
Dem Urheber , Verleger oder Herausgeber der Originalien

nachgedruckter oder nachgebildeter Werke steht der Anspruch auf volle

Entschädigung zu .
Außer den in Gemäßheit der Bundesgesetze gegen den Nach¬

druck zu verhängenden Strafen soll in allen Fallen die Wegnah¬

me der nachgedruckten Exemplare , und bei Werken der Kunst auch

noch die Beschlagnahme der zur Nachbildung gemachten Vorrich¬

tungen , also der Formen , Platten , Steine u . s . w . Statt finden .

Artikel V .
Der Debit aller Nachdrucke und Nachbildungen der unter I



Nachdruck. 53

bezeichnet ? » Gegenstände , sie mögen im Deutschen Bundesgebiete

oder außerhalb desselben veranstaltet seyn , soll in allen Bundes¬

staaten bei Vermeidung der Wegnahme und der durch die Landes¬

gesetze angedrohten Strafen , untersagt sein . Es versteht sich übri¬

gens von selbst , daß die Bundesregierungen , in deren Staaten

bis jetzt der Nachdruck gesetzlich nicht verbolhen war , selbst zu

bestimmen haben , ob und auf wie lange sie im Bereiche ihrer

Staaten den Vertrieb der vorrätigen , bisher erschienenen Nach¬

drücke gestatten wollen .
Artikel Vl .

Es wird der Bundesversammlung davon , wie die vorstehenden

allgemeinen Grundsätze von den Bundesregierungen durch specielle

Gesetze oder Verordnungen in Ausführung gebracht werden sollen,

Nachricht gegeben , und dabei zugleich angezeigt werden , welche

Förmlichkeit in den einzelnen Staaten erforderlich sei , um den

Charakter einer Original - Ausgabe und den Zeitpunkt des Erschei¬

nens nachzumeisen .
Da übrigens eine große Mehrheit der Bundesregierungen sich

dafür erklärt hat , daß den Schriftstellern und Verlegern eine noch

ausgedehntere Schutzfrist im gesammten Umfange des Bundesgebie¬

tes gesichert werden möge , als derjenige ist , welche in dem Artikel

II deS gegenwärtigen Bundesbeschlusses als Minimum ausgespro¬

chen wird , so soll mit Etntritt des Jahres 1842 , wenn sich das

Bedürfniß hierzu nicht früher zeigen sollte , am Bundestage sowohl

die Frage wegen einer verlängerten Dauer des den Rechten der

Schriftsteller und Verleger von der Gesammtheit der Bundesglie¬

der zu bewilligenden Schutzes neuerdings gemeinsam berachen ,

als auch überhaupt der Einfluß in Erwägung gezogen werden , wel¬

cher nach den inmitcelst gesammelten Erfahrungen die gegenwärtigen

Bestimmungen auf Kunst und Literatur , auf die Interessen deS

Publikums und auf den Flor des Kunst - und Buchhandels bewährt

haben . Regierungs - Cirkulare vom 16 . December 1840 . Kreisämtl .

Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr . 1 .

Nachdruck . Die toskanische und parmasanische Regierung

sind zu der zwischen Oesterreich und Sardinien wegen Beschützung

des literarischen und artistischen Eigenthums abgeschlossenen Con -
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vention beigetreten . Regierungs - Cirkulare vom 15 . Januar 1841 .
Kreisämtl . Cirkularien - Samml . v . I . 1841 . Nr . 12 .

National - Bank . ( Siehe Bank . )
Natron - und Chlor - Präparaten - Erzeugung .

( Siehe Gewerbe con trollpflichtige .)

«Obligationen . Die k. k. allgemeine Hofkammer ist mit der
k . k . obersten Justiz - Stelle übereingekommen , in Ansehung der in
Verlust gerathenen , zur Zurückzahlung aufgekündigten , mit Talons

versehenen Obligationen , die Armortisations - Frist für den Talon

ohne Rücksicht auf den Termin des letzten zugleich ausgegebenen
Coupon , so wie für die Obligation auf Ein Jahr , sechs Wochen ,
drei Tage vom Verfallstage des Capitals , oder wenn dieser Tag
bereits verstrichen wäre , von der Ausfertigung des Edictes an ge¬
rechnet , festzusetzen , wornach die Amortisirungs - Erklärung des in

Verlust gerathenen Talon zugleich mit jener der Obligation erfolgen ,
und die Zahlung nach dieser Erklärung mit Rücksicht auf die etwa

abgängigen Coupons vor sich gehen kann . Hofkammer - Dekret vom
12 . Februar 1841 . Regiecungs - Cirkulare vom 4 . März 1841 .
Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr . 31 .

Obligationen . AuS Gelegenheit einer am 14 . Julius 1841

abgeschlossenen Staatsanleihe , worüber Staatsschuldverschreibungen
mit Fünf von Hundert in Conventions - Münze verzinslich ausge¬
geben werden , haben Seine k. k. Majestät die Zusicherung aller -

gnädigst zu ertheilen geruhet , während fünfzehn Jahren , das ist
bis letzten Oktober 1856 bei dieser neu contrahirten und bei der

übrigen fünfpercentigen Staatsschuld , die sich auf das Patent vom
29 . October 1816 gründet , dann bei der fünfpercentigen Schuld
des Lombardisch - Venetianischen Monte , weder eine Herabsetzung
des Zinsenfußes , noch eine Capitals - Rückzahlung eintreten zu
lassen . Hofkammer - Dekret vom 15 . Julius 1841 . Regierungs -
Cirkulare vom 16 . Julius 1841 . Kreisämtl . Cirkular - Sammlung
vom Jahre 1841 . Nr . 77 .
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Obligationen . Wegen zeitgemäßer Jnteressenbehebung von

denselben . (Siehe Jnteressenbehebung . )

Ortschaften freie . Die k. k. Hofkanzlei hat mit Dekret

vom 29 . Mai Z . 15831 Folgendes eröffnet : Bei Erlassung der

mit Hof -- Dekret vom 7 . September 1827 . Z . 23238 genehmigten

Instruktion hinsichtlich der Geschäftsführung und Vermögens - Ver¬

waltung der freien Ortschaften in Niederösterreich war es keines¬

wegs beabsichtiget , die bis dahin bestandene Intervention der Kreis¬

ämter bei den Wahlen der Bürgermeister und Magistratsrache dieser

freien Gemeinde abzustetten , und cs kann nur einer unrichtigen

Auffassung und Auslegung dieser , jenen Punkt weder mittel - noch

unmittelbar berührenden Instruktion zugeschrieben werden , wenn

die Kreisämter seit dem auf solche Wahlakte keinen Einstuß mehr

nehmen . Dieser in der Leitung der Überwachung deS betreffen¬

den Wahlaktes bestehende Einfluß stellt sich um so mehr zur Er¬

haltung der Regelmäßigkeit und Ordnung bei der Wahl selbst, und

zur legalen Constatirung ihres Resultates als sehr zweckmäßig und

nützlich dar , auch wird dadurch den Rechten der freien Gemeinden

in keiner Weise zu nahe getreten , da die volle Freiheit der Wahl

durch eine unbefangene , Achtung einstößende Leitung derselben nicht

beeinträchtiget , vielmehr die Betheiligten in der ungehinderten Aus¬

übung ihrer Rechte geschützt werden . Die k . k. Hofkanzlei hat sonach

genehmiget , daß die Kreisämter künftig , wie es vor dem Jahre

1827 der Fall war , bei den Wahlen der ungeprüften Bürgermei¬

ster , der bürgerlichen Magistratsräthe und der Syndiker bei den

freien Ortschaften auf gleiche Weise , wie bei den l . f . Ortschaften

zu interveniren , und über daS Resultat der Wahlen an die Regie¬

rung Anzeige zu erstatten haben .

Hiernach hat sich das Kreisamt in Zukunft genau mit dem

Bemerken zu benehmen , daß sich auch beiden nach § . 1 der Instruk¬

tion vom Jahre 1827 angeordneten Wahlen eines geprüften Be¬

amten bei den mit bloßen Ortsgerichten versehenen freien Gemeinden

hiernach zu benehmen ist , welche Wahlen nach jener Instruktion

gleichfalls der Bestätigung der Regierung und des k. k. Appellations¬

gerichtes zu unterliegen haben . Regierungs - Dekret vom ü . Juni

1841 . Z . 31434 . Kreisamts Z . 10111 .

Ortschaften la n de s f ürst li ch e . Die l . ft Ortschaften
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haben die Kammeramtspräliminarien jährlich in ti -iplo zu überreichen ;
wenn sie nur in stupplo oder einfach eingesendet werden , ist ihnen
das fehlende Triplicat nebst einem Pönfalle von 10 fl . C . M . ab¬
zufordern . Regierungs - Dekret vom 4 . Juli 1841 . Z . 36619 .
Kreisamts - Z . 12607 .

rm a sa n i sch e Negierung . Wegen Beschützung des lite¬
rarischen und artistischen Eigenthums . (Siehe Nachdruck . )

Pässe , an nach Oesterreich Reisende , von ungarischen Orts -
richtern oder Orts - Notaren ausgestellte , wegen Behandlung der¬
selben . ( Siehe Re i se n d e aus Ungarn . )

Patental - Invaliden . ( Siehe Invaliden . )
Personen - Transporte . ( Auslegung des § . 23 , des

Reglements vom I . 1839 . )
Aus Anlaß einer vorgekommenen Anfrage in Betreff der Aus¬

legung des § . 23 des mit Regierungs - Circulare vom 1 . October
1839 bekannt gemachten Reglements für Privat - Unternehmungen
periodischer Personen - Transporte , fand die k. k. allgemeine Hof¬
kammer im Einverständnisse mit der k. k. vereinigten Hofkanzlei ,
laut hohen Hof -Dekretes vom 7 . December 1840 zu bedeuten , daß
Unternehmungen von Stellfuhren , welche sich gar nicht auf einer
Post - Straße bewegen , oder solche , die nur zum Theile die Post -
Straße befahren , und dabei vor der Ankunft am Bestimmungs¬
orte keine Post - Station passiren , somit auch jene Stellfuhren ,
welche nur dazu dienen , die Verbindung der Haupt - und Residenz¬
stadt oder einer Provinzial - Hauptstadt mit einem Orte der Umge¬
gend zu unterhalten , den Bestimmungen des Reglements für Pri¬
vat - Unternehmungen periodischer Fahrten nicht unterliegen , und
daher von der Anmeldung bei der Postbehörde loszuzählen sind .

Alle sonstigen Privat - Unternehmungen periodischer Personen -
Transporte , welche sich auf Post - Straßen bewegen und Post -Sta¬
tionen durchlaufen , haben sich ohne Rücksicht darauf , ob ein Anschluß
derselben an ähnliche Unternehmungen schon besteht , oder nur künf¬
tig möglich ist , der in § . 23 des besagten Reglements vorgeschrie¬
benen Anmeldung bei der Postbehörde zu unterziehen .
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Regierungs -- Cirkulare vom 22 . December 1840 . Kreisämtl .

Cirkularien - Sammlung v . I . 1841 . Nr . 8 .

Personen - Transporte . Die k. k. Hofkammer hat sich

im Einvernehmen mit der k. k. Hofkanzlei bestimmt gefunden ,

sämmtliche Gebühren , welche nach dem Tarife von bewilligten Pri¬

vat - Unternehmungen periodischer Personen - Transporte an die

Post -Casse zu bezahlen sind, auf die Hälfte h e ra bz usetz en .

Zugleich wurde die im § . 28 des erwähnten Reglements ent¬

haltene Bestimmung , wornach den Postmeistern , wenn sie selbst

eine der Gebühr an die Post - Cafse unterliegende Srellfuhr unter¬

nehmen , die nach den Tarifsposten 7 , 8 und 9 entfallende Ge¬

bühr im vollen Betrage zu Gunsten des Postgefälls vorgeschrie¬

ben werden soll , dahin abgeändert , daß die in diesem Falle befind¬

lichen Postmeister von der , kraft der gegenwärtigen Verordnung

für alle Stellfuhrunternehmungen auf die Hälfte herabgesetzten

Tarifs - Gebühr nur die Hälfte ( also nur ein Viertheil der nach

dem bisherigen Tarife entfallenen Gebühr ) an die Post -- Casse zn

entrichten haben sollen .

Diese Bestimmungen haben vom 1. März 1841 in Wirksam¬

keit zu treten . Hofkammer - Dekret vom 28 . Februar 1841 . Z .

9293 . Regierungs - Cirk . vom 3 . Marz 1841 . Kreisämtl . Cirkular -

Samml . v . I . 1641 . Nr . 30 .

Pfannenhämmer . Daß jene Pfannenhämmer , welche ein

der Montanjurisdiktion unterstehendes Produkt ganz oder theilweise

verarbeiten , der Montanjurisdiktion , diejenigen hingegen , welche

kein dem Montanistikum unterstehendes Materiale verarbeiten , der

Concesfionirung der politischen Behörden unterliegen . Hofkammer -

Dekret vom 27 . April 1841 Z . 5281 . Regierungs - Dekret vom

24 . Mai 1841 . Z . 28788 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom

Jahre 1841 . Z . 9480 .

Pfarr - Administratoren . Seine k . k. Majestät haben

zufolge Hofkanzlei - Dekretes vom 23 . Juni 1841 Z . 19390

mit a . h . Entschließung vom 15 . Juni 1841 anzuordnen ge¬

ruht , daß der den Pfarradministratoren zu bewilligende gesetzliche

Gehalt nach dem wirklichen Ertrage der Pfründe zu bemessen sei .

Wenn dieser Ertrag jährlich die Summe von 240 fl . nicht erreicht ,

ist dem Provisor ein Zuschuß zu dieser Summe aus dem Religions -
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fonde dann zu leisten , wenn er auch dem Pfarrer an derselben
Pfründe gebührt , und entrichtet wird . Regierungs - Dekret vom
10 . Julius 1841 . Z . 37388 . Kreisamts - Z . 12343 .

Pfarrer auf dem Lande , wegen Ermächtigung derselben
zurErtheilung deS Privat - Unterrichtes in den Gramatikal -Clafsen .
( Siehe Privat - Unterricht . )

Pfarr - Erträ g ni ß a u s w eise . Wegen Ansetzung der
Catastralpreise . ( Siehe Pfründenertragnisse . )

Pfarrliche Waisen - und Depositenkassen . For¬
mulare zu den LiquidirungS - Ausweisen . ( Siehe LiquidirungS -
Ausweise . )

Pfründenerträgnisse . Nach dem Hofkanzlei - Dekrete
vom 29 . Juni 1839 . Z . 19744 ist von der n . ö . Landesregierung
die Beibringung der Katastral - Preis - Certisikate von Seite der
Pfarr - und Schulzpfründner zur Ausweisung deS Pfründenertrags
als nicht mehr erforderlich abgestellt worden , weil die n . o . Prov .
Staatsbuchhaltung eine Copie der berichtigten Catastral - Produk¬
ten - Preise besitzt. Hiernach sind alle Eingaben um Bekanntgebung
der Produkten - Preise in ähnlichen Fällen abweislich zu erledigen .
Steuer - Regulirungs - Provinzial - Commissions - Dekret vom 15 .
Februar 1841 . Z . 204 . Kreisamts - Z . 3184 .

Politische und polizeili che Uibertretungen oder
Vergehen , für welche durch das Regierungs - Cirkular vom 29 .
März 1833 eine Verjährungsfrist von drei Monaten bestimmt
worden ist , bei derselben ist die Erfüllung von keiner der im
2 . Theile des Strafgesetzbuches bestimmten Bedingungen erforderlich .
Hofkanzlei - Dekret vom 17 . Februar 1841 . Regierungs - Cirkulare
vom 4 . März 1841 . Kreisämtl . Cirk .-Samml . v . I . 1841 . Nr . 43 .

Polizei - Co mmissariat zu Stockerau . Errichtung
desselben . ( Siehe Stockerau . )

Polizeiliche Bestimmung in Ansehung der Beförderung
von Reifenden mittelst Post . ( Siehe Po stvo r sch r i f ten . )

Polizei - Uibertretungen schwere . Wegen Entschä¬
digung der in Criminal - Angelegenheiten oder bei Untersuchungen
in schweren Polizei - Übertretungen verwendeten Kunstverständigen
und SanitätSpersonen . ( Siehe Strafgerichtsbarkeit - Ver¬
waltung ) .
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Polizei - Vorschriften rücksichtlich der aus der Strafe

entlassenen Verbrecher . ( Siehe Verbrecher . )

Postgesetz vom 5 . November 1837 . (Erläuterung in Ab¬

sicht auf die Beförderung von Reisenden auf Poststraßen .)

1 . Die im Einvernehmen mit der k. k . vereinten Hofkanzlei

unterm 26 . Februar 1820 erlassene , mir Regierungs - Cirkular

vom 25 . März des nämlichen Jahres bekannt gemachte Hofkam -

mer - Verordnung , durch welche die Postmeister zur Confiscation

der Pferde der , auf der Poststraße bei Beförderung von Reisenden

ohne das vorgeschriebene obrigkeitliche Certificat betretenen Fuhrleute

berechtiget wurden , sind als , durch das neue Postgrsetz aufgehoben

zu betrachten .
2 . Wenn ein mit der Post Reisender wahrend der Reise die

Postanstalt verläßt , und sich vor einem Aufenthalte von 48 Stun¬

den zur unmittelbaren Fortsetzung der Reise anderer Transport¬

mittel bedient , oder , wenn umgekehrt ein , mit einer andern

Fahrgelegenheit Reisender sich wahrend der Reise vor Ablauf der

obgedachten Frist der Postanstalt zuwendet , so findet in keinem

dieser beiden Falle eine Post - Gefälls - Uebertretung Statt , und

ein Gefalls - Strafverfahren kann erst dann Platz greifen , wenn

bei weiterer Fortsetzung der Reise , abgesehen von dem , bei ge¬

genwärtiger Gesetzes - Erläuterung ins Auge gefaßten Falle ein an

sich nach § . 17 des Postgesetzes vom 5 . November 1837 uner¬

laubter Pferdewechsel Statt fände . Hofkammerdekret vom 7 . April

1841 . Z . 13347 . Regierungs - Cirkulare vom 20 . April 1841 .

Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nro . 57 .

Posthäuser . In wie fern selbe von der Militär - Ein¬

quartierung befreit sind . ( Siehe Militär - Einquartie¬

rung . )
Postmeister , Postadministratoren und Post -

erpeditoren ( hinsichtlich der Conscribirung und der Militär -

pflichtigkeit derselben .)
1 . Sollen die im Besitze eines Erblichkeit - Privilegiums be¬

findlichen Postmeister , so wie jene , welche von der k. k. allgemei¬

nen Hofkammer als Postmeister mit Dekret angestellt werden , die

gänzliche Befreiung vom Militär in so lange zu genießen haben ,

als sie sich in den ihre Befreiung begründenden Verhältnissen besin-
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den , und den Postdienst persönlich , nicht aber durch einen Stell¬
vertreter besorgen .

2 . Sollen diejenigen Herrschafts - , GutS - und einfache Postbe -

sitzer , welche eine erbliche Post haben , den Postmeisterdienst aber

nicht selbst versehen , sondern durch einen , mit Genehmigung der k. k .
allgemeinen Hofkammer aufgenommenen , beeideten Postadmini¬
strator oder Postexpeditor versehen lassen , auf die , den Postmei¬
stern all 1 eingeräumte , Begünstigung keinen Anspruch haben , und

sind dieselben daher in Bezug auf Militärpflicht nach ihrer sonsti¬
gen , persönlichen Eigenschaft zu classifiziren .

3 . Haben jene Postmeister , deren Anstellung sich nur auf
einen , mit Genehmigung der k. k. allgemeinen Hofkammer abge¬
schlossenen Dienstvertrag gründet , nur das Recht auf die zeitliche
Befreiung , und auch dieses nur für die Dauer des Vertrages .
Hiervon werden jedoch diejenigen ausgenommen , welche ihren per¬
sönlichen Eigenschaften nach , wie z . B . als Adelige , als Rücken¬

besitzer einer Rustical - Realität u . s. w . in die Kathegorie der ganz
Befreiten schon gehören , zu der sie dann auch classifizirt werden
müssen .

4 . In die Kathegorie der zeitlich Befreiten gehören auch die
beeideten Postadministratoren , welche anstatt der Postmeister den

Postdienst besorgen .
Zu dieser Kathegorie können aber nur jene Individuen ge¬

rechnet werden , welche nach vorläufiger Genehmigung der obersten
Hofpostverwaltung oder der k. k . allgemeinen Hofkammer in nach¬
stehenden Fällen angestellt und beeidet worden sind , und zwar :

a ) wenn auf einer Poststation wegen Ableben deS Post¬
meisters oder wegen dessen Suspension der Postmeistersposten un¬

besetzt ist ;
l>) wenn ( was bei erblichen Poststationen einzulreten pflegt )

einer Witwe , einer zur Zeit der Posterledigung noch minderjähri¬
gen Person , einem Herrschafts - oder Gutsbesitzer , oder sonst Je¬
manden eine Poststation zufällt , oder verliehen wird , der den

Postdienst nicht in eigener Person besorgen kann , sondern zur
Haltung eines beeidigten Postadministrators oder Posterpeditors
genöthiget ist , und hierzu die Genehmigung der obersten Hofpost¬
verwaltung erhalten hat .
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5 . Wird den beeideten Postadministratoren und Postexpedito -

ren die zeitliche Befreiung nur für die Zeit ihrer Dienstleistung in

dieser Eigenschaft zugestanden . Dagegen haben solche Expeditoren ,

welche neben den , den Postdienst persönlich ausübenden Postmei¬

stern fungiren , auf die Befreiung von der Militärpflicht keinen

Anspruch . Hofkanzleidekcet vom 27 . Mai 1841 . Z . 16758 . Re¬

gierungs - Verordnung vom 16 . Junius 1841 . Z . 32814 . Kreis

ämtl . Cirk . Samml . vom I . 1841 . Nro . 84 .

Post portobefreiung . Seine Majestät haben zu ge¬

statten geruhet , daß die Correspondenz der sämmtlichen Kreis - und

Distrikts - Physikate der Monarchie , in Sanitätssachen portofrei

behandelt werde .
Diese Correspondenz ist daher jedesmahl auf dem Couverte

mit den Worten : » in Sanitätssachen « zu bezeichnen.

Hievon werden die Obrigkeiten mit dem Beisatze verständiget ,

daß , in so ferne die Kreisärzte keine besondere Behörde , kein selbst¬

ständiges Organ bilden , und an der Seite des Kreisamtes stehen ,

dieses die Expedition ihrer Correspondenz in Sanitätssachen zu be.

sorgen habe . Hofkanzlei - Decrete am 6 . Marz 1841 . Z . 5226 .

Regierungsdekret vom 27 . Marz 1841 . Z . 16741 . Kreisämtl .

Cirk . Samml . v . I 1841 . Nr 45 .

P o st p o r t o - B e st i m m u n g e n . Das k. k. Appellations -
Gericht wurde zur Darnachachtung und Mittheilung an die unter¬

stehenden Gerichte angewiesen , daß künftig bei Erlässen derselben

an portopflichtige Aemter und Parteien die Bezeichnung ex ollo

kl-aneo tutto mit Ausnahme jener Fälle ganz zu unterbleiben habe ,

in welchen die Correspondenz der Gerichtsstellen an Aemter und

Parteien des Gegenstandes wegen , um den es sich handelt , portofrei

ist . in welchen Fällen weder in Beziehung auf die Behandlung der¬

selben , noch in Absicht auf die für die einzelnen Befreiungstirel

vorgeschriebenen Bezeichnungen eine Aenderung einrritt . Hofdekret

vom 2 . März 1841 . Regierungs - Dekret vom 30 . März 1841 .

Z . 17143 . Kreisämtl . Dekreten -- Sammlung v . 1 . 1841 . Z . 6263 .

P o stp o r t o - Be ft im m u n g en . Aus Anlaß , daß mehrere
Gerichte ihre Correspondenzen , welche lediglich Parteien becreffen ,

mit der Aufschrift : » Olliriosor Iudicial - Gegenstand « versehen ,

und dadurch die portofreie Beförderung derselben erzielen , werden
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sämmtliche mit der Civil - Jurisdiction beauftragte Gerichte ange¬
wiesen , sich derlei unrichtiger Bezeichnungen der Correspondenz ,
welche die Verkürzung des k . k . Postgefälls herbeiführen , zu ent¬

halten . Regierungsdekret vom 2l) . Julius 1841 . Z . 39765 .
Kreisamtl . Dekreten - Sammlung vom I . 1841 . Z . 12666 .

Poftporto - Bestimm ungen . Die Amtscorrespondenz
in Milirar - Quartierzins - Angelegenheiten ist vom Postporto befreit .
Der gedachte Gegenstand ist daher auf der Adresse genau anzumerken .
Eröffnung der k. k. obersten Hofpostverwaltung vom 28 . Julius .

,Z . 10694 . KreiSamtl . Dekreten - Sammlung vom I . 1841 . Z .
13088 .

Postvorschriften . ( Erläuterung des 80 . § . 2 . Th . St .
G . B . wegen der in polizeilicher Beziehung bei der Beförderung Reisen¬
der mittelst der Post zu beobachtenden Vorsichten . ) Da die im § . 80 .
St . G . B . II . Th . vorausgesetzte Vorschrift wegen der Postzettel
nicht mehr besteht , und es den Postmeistern bezüglich auf das Post¬
regale unbegingt gestattet ist , Reisende , wenn sie auch nicht mit
der Post ankommen , unaufgehalten mit Postpferden zu befördern ,
so ist ferner in polizeilicher Beziehung nur jene Vorschrift zu beob¬
achten , welche in dem Anhänge der neuern allgemeinen Verord¬

nungen zu dem II . Theile des Strafgesetzbuches unter Nro . IV .
erscheint , und mit Beziehung auf das Hofkanzlei - Dekret vom
29 . Juli 1813 N . 12246 also lautet :

»Postmeister dürfen keinen Reisenden , der nicht mit einem
» vorschriftmäßigen Paffe ( oder polizeiamtlichen Passierscheine ) ver¬
gehen ist , so wie auch keinen auf einer Route weiter befördern ,
» die von der ihm in seinem Passe (oder Passierscheine ) vorgezeich-
» neten abweicht . '«

» Die vernachlaßigte Beobachtung dieser Vorschrift ist mit der
» im § 80 des II . Th . v. St . G . B . festgesetzten Strafe , näm -
» lich : das erste Mahl mit einer Geldstrafe von 50 fl . , das zweite
» Mahl mit einem doppelten Betrage , und das dritte Mahl mit
» der Abschaffung von dem Posthause zu ahnden . Hofkanzleidekret
vom 13 . August 1841 . ,Z . 23718 . Regierungsdekret vom 5 . Sep¬
tember 1841 . Z . 48660 . Kreisamtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 .
Nr , 101 .
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Privat - Unterricht . Mit allerhöchster Entschließung vom
16 . Jänner 1841 geruheten Seine Majestät die Seelsorger auf dem
Lande zur Ertheilung des Privat - Unterrichtes in den Gymnasial -

classen an einzelne , talentvolle und arme Knaben ihrer Gemeinde
in der Art zu ermächtigen , daß sie das Befugniß hiezu durch ihr
Ordinariat bei der Landesstelle anzusuchen haben , welche ihnen das¬

selbe ertheilen wird , wenn sich der hochwürdigste Herr Ordinarius
für sie unrer Bezeugung deren intellectuellen und moralischen Bil -'

düng verwendet .
Die auf diese Art unterrichteten Knaben haben sich am

Schlüsse eines jeden Schuljahres am nächsten öffentlichen Gymna¬
sium zur Prüfung über den Jahrescurs zu stellen , und sind nur ,
wenn sie bei dieser Prüfung gut bestehen , zur Aufsteigung in
einen höhern Curs zuzulaffen .

Derlei arme Knaben sind übrigens vom Erläge des Schul¬
geldes befreit . Studien - Hofcommissions - Dekret vom 4 . Februar
1841 . Z . 572 . Regierungs -Dekret v . 2 . März 1841 . Z . 11109 .
Kreisämtl . Cirk . Sammlg . v . I . 1841 . Nr . 39 .

P r i v at - Un t erri ch t . Indem Regierungs - Dekrete vom
2 . März 1841 . Z . 11109 soll es bezüglich des Befugnisses der

Seelsorger auf dem Lande zur Ertheilung des Privat - Unterrichtes
anstatt : » in den G ymn asi al - Cla ssen « heißen : » in den
Grammatikal - Classen ^ an einzelne talentvolle und arme
Knaben ihrer Gemeinde rc . rc ., nach welcher Beschränkung sich in
vorkommenden Fällen zu richten ist . Regierungs - Verordnung vom
14 . Oktober 1841 . Z . 11109 . Kreisämtl . Cirk . Sammlung vom

I . 1841 . Nr . 111 .

Provinzial - Strafhaus . Wegen Ablieferung von

Sträflingen in dasselbe . ( Siehe Verbrecher . )

Provisionsgehalt der Pfarr -Administratoren . ( Siehe
Pfarr - Administratoren . )

N
3 ^ - ä the - Wahlen bei Magistraten freier Ortschaften . ( Siehe
Ortschaften freie . )
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Reinigung der Schüblinge . (Siehe Schüblinge . )

Neisebewilligung an militärpflichtige Individuen .

( Siehe Militärpflichtige Individuen . )

Reisende aus Ungarn . Die n . ö . Regierung ist von
der königl . ungarischen Statthalterei angegangen worden , daß sol¬

chen Personen , welche nach Oesterreich zu reisen wünschen , und

deren Pässe oder Certificate von Ortsrichtern oder Orts - Notaren ,
und nicht von einer competenten königl . ungarischen Jurisdiktions¬

behörde ausgefertiget sind , der Uebertritt nach Oesterreich verweigert
werden möge , und dieselben nach Abnahme ihrer Pässe und Certi¬

ficate an den Ortsrichter der nächsten ungarischen Besitzung gegen
Recepisse abgeliefert , die abgenommenen Passe oder Certificate , so
wie die , von den betreffenden , solche Individuen übernehmenden
Ortsrichtern ausgestellten Recepisse aber , an die königl . ungarische
Statchalterei übergeben werden sollen .

Diesen Bestimmungen wurde noch beigefügt , daß solche Per¬
sonen , welchen , obschon sie wiederholr aus Oesterreich in ihren un¬

garischen Geburtsort zurück geschafft worden sind, neuerdings Paffe
von competenten ungarischen Jurisdictionen nach Oesterreich aus¬

gestellt wurden , — wenn in diesen Pässen nicht ausdrücklich be¬
merkt wird , daß sie dieselben wegen ausgewiesener specieller Reise -

nothwendigkeit , und in Gemäßheit einer besonderen , von der Statt -

halrerei den betreffenden Jurisdictionen ertheilten Weisung erhalten
haben — ebenfalls dem nächsten ungarischen Ortsrichter gegen
Recepisse zur weiteren Abschiebung zu übergeben , und die Recepisse
ebenfalls an die königl . ungarische Statthalterei zu übersenden sind,
um hierüber die betreffenden königl . Jurisdictionen belehren zu
können , und daß weiters von diesen Bestimmungen die Comitate
von Preßburg , Oedenburg , Eisenburg , Stuhlweißenburg und
die in deren Bezirke liegenden königl . Städte verständiger wor¬
den sind.

Die Ortsobrigkeiten haben sich in vorkommenden Fällen
nach diesen Bestimmungen zu benehmen , und die abgenommenen
Pässe , Certificate und Recepisse dem Kreisamte einzusenden , um
selbe sonach an die Landesstelle zur weiteren Verfügung überreichen
zu können . Regierungs - Dekret vom 26 . Februar 1841 . Z . 10258 .
Kreiöämtl . Dekreten - Sammlung vom Jahre 1841 » Z . 4610 .
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Reisende . In Absicht auf die Beförderung derselben auf
Poststraßen . ( Siehe Postgesetz .)

Reisende . Wegen der in polizeilicher Beziehung bei der

Beförderung Reisender mittelst der Post zu beobachtenden Vor¬

sichten . ( Siehe Postvorschriften . )
Reisepässe . ( Siehe Pässe .)
Reunionen . Wegen .Abhaltung derselben in der geheiligten

Zeit . ( Siehe B el u stigu ngen . )
Revaccination . ( Siehe Imp fu ng .)

S .

a l z. Wegen Anwendung der Vorschriften hinsichtlich der

controllpflichtigen Gewerbe auf jene Unternehmungen , welcher zur
Erzeugung von Natron - und Chlor - Präparaten , Salz um er¬

mäßigten Preis verabfolgt wird . ( Siehe Gewerbe , controll -

pflichrige . )
Sanitätspersonen . Wegen Entschädigung der in Cri -

minal - Angelegenheiten oder bei Untersuchungen in schweren Poli¬
zei - Übertretungen verwendeten Kunstverständigen und Sanitäts -

Personen . ( Siehe Strafgerichtsbarkeit - Verwaltun g . )
Scherbenkobalt . ( Siehe Fliegenstein und Scher -

be n ko b a l t . )
Schmalfelgige Wägen . Wegen Uiberladung derselben .

(Siehe Fr acht wägen . )
S ch n eeab räu m u ng von den Aerarialstraßen . (Siehe

Straßen . )
Schüblinge . Die Dominien werden angewiesen , künftig ,

hin nur solche Individuen nach Ungarn abzuschieben , deren Zustän¬
digkeit dahin evident nachgewiesen sein wird . Regierungs - Dekret

vom 9 . Jänner 1841 . Z . 73687 . Kreisämtl . Dekreten - Samml
v . I . 1841 . Z . 1007 .

Schüblinge . Nücksichtlich der nach Ungarn zu verschieben¬
den Vagabunden , Bettler u . s. w . werden sämmtliche Dominien

wiederholt auf die Regierungs - Verordnungen vom 12 . November
1827 . Z . 62230 , vom 29 . April 1830 . Z . 21870 und vom 14 .

Repertorium 1841 . 5



66 Schüblinge — Seidenfärberei .

Julius 1831 . Z . 38029 . ( Siehe Repertorium der Gesetze
und Verordnungen vom Jahre 1819 bis 1840 . S . 583
und 584 ) mit dem Bemerken strenge hingewiesen , daß von den
'
österreichischen Gränzdominien keine aus Ungarn kommenden Schüb¬
linge ohne Domizils - Ausweis angenommen werden dürfen . Ne¬

gierungs - Dekret vom 23 . Jänner 1841 . Z . 1233 . Krcisämtl . Cirk .
Samml . v . I . 1841 . Nr . 20 .

Schüblinge . Die k . k. Hofßanzlei hat mit Dekret vom
4 . Februar 1841 . Z . 905 , die von der Regierung in der Provinz
Niederösterreich unterm 9 . September 1840 Z . 48194 erlassene
Anordnung , gemäß welcher jenes Dominium , bei welchem Schüb¬
linge , die nicht mit den nöthigen Kleidungsstücken versehen , oder
mit Ungeziefer behaftet sind , anlangen , berechtiget wird , nach
vorausgegangener Untersuchung ein solches Individuum an die
nächste Schubstation , woher es gekommen ist , zurück zu befördern ,
aufgehoben .

Sämmtliche Dominien werden hievon mit dem Beisatze in
die Kenntm '

ß gesetzt , daß es demnach von der oberwähnten Regie¬
rungs - Verordnung sein Abkommen erhalte , dagegen hiemit ver¬
ordnet wird , daß die Obrigkeit , bei welcher ein Schübling ohne
die nöthige Bekleidung , oder mit Ungeziefer behaftet , anlangt ,
sogleich ein ordentliches Constitut mit Beiziehung unparteiischer
Zeugen aufzunehmen , die Bekleidung oder Reinigung desselben ein -
zuleiten , und den Ersatzanspruch im Wege der Vorgesetzten politi¬
schen Behörde geltend zu machen habe . Negierungs - Dekret vom
24 . Februar 1841 . Z . 9434 . Kreisämtl . Cirk . Sammlung vom
I . 1841 . Nr . 38 .

Schulfassionen . Wegen Ansetzung der Produktenpreise .
( Siehe Pfründenerträgnisse . )

Schwere P o li z e i - Ui bertr etu ng e n . ( Siehe Poli¬
zei - Uib er tr et u ng e n schwere . )

Seelsorger auf dem Lande , wegen Ermächtigung dersel¬
ben zur Ertheilung des Privat - Unterrichtes in den Gramatikal -
Classen . (Siehe Privat - Unterricht . )

Seidenfärberei . Seine k. k. Majestät haben mit Aller¬
höchster Entschließung vom 22 . August 1841 anzuordnen geruht ,
daß die Seidenfärber -' Innung in Wien in ihrem bis zum Jahre
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1833 anerkannten gesetzlichen Bestände zu verbleiben habe , und

daß die Seidenfärberei künftig nicht mehr als eine freie Beschäfti¬
gung Jedem , der sich dazu meldet , zugestanden werden soll. Hof¬
kammer -Dekret vom 1 . September 1841 . Z . 35473 . Regierungs -
Dekret vom 8 . September 1841 . Z . 49738 . Kreisämtl . Dekreten -
Samml . v . I . 1841 . Z . 16292 .

Separat - Eilfahrten . Wegen Entrichtung der Mauth -

gebühren bei selben . (Siehe Mauthgebühren .)
Spiele verbothene . ( Siehe Hazardspi ele . )
Staatsschuldverschreibungen . ( Siehe Obli¬

gationen .)
Städte unterthänige , wegen Besetzung der Syndikatsstellen

bei denselben . ( Siehe Syndikats stellen - Besetzung .)
Stämpel - und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬

gen . ) In Folge hohen Hofkammer - Dekretes vom 19 . November
1840 . Z . 41636 ist dem Wiener - Universitäts - Consistorium über

ein Einschreiten um Zurückvergütung der Stämpelgebühr von 2 fl .

für eine , von demselben ausgestellte Legitimations - Urkunde

( Vollmacht ) zur Behebung der Interessen von Staats¬

obligationen , die der Wiener - Universitätskirche gehören , und

um Stämpelbefreiung der Quittungen über die Interessen von

diesen Obligationen bedeutet worden : daß , was das Vergangene
betrifft , diesem Einschreiten nicht willfahrt werden könne , indem

die Stämpelpflicht der bezeichnten Urkunden in den bestandenen

Stämpelvorschriften gegründet ist ; daß ferner das Vermögen der

Wiener - UniversitätSkirche auch nach dem nun in Wirksamkeit be¬

findlichen Tax - und Stämpelgesetze die Stämpelfreihcit nicht genieße ,
wie aus einer Belehrung zu entnehmen ist, welche über die Frage ,
wie die Fonde und Anstalten nach diesem Gesetze in Ansehung der

Stämpelgebühren zu behandeln seien, erlassen wurde ; daß aber zu¬
folge § . 81 . Z . 15 desselben Gesetzes alle Quittungen über die

Zinsen von Staatsschuldverschreibungen , und den ihnen gleich gehal¬
tenen Obligationen ftämpelfrei seien, in so ferne diesen Quittungen
die Stämpelfreiheit ausdrücklich zugesichert ist , und diese Bestim¬

mungen auch bei den Quittungen über die Interessen von den

Staatsobligationen der genannten Kirche in Anwendung zu kom¬

men habe .
5
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Die von einem Fiscalamte angesuchte Stämpelbefrei -

ung der auf den Rechtsweg gelangenden Strei¬

tigkeiten inUnterthanssachen wäre gegen das Gesetz,
von dem sich die Hofkammer keine Abweichung erlauben kann .

Die von demselben Fiscalamte angesuchte Vormerkung
der Stämpelgebühren für die zu vertretenden

Fonde und Anstalten , welche . bisher die Stämpel -

freiheit genossen haben , und für die auf den Rechts¬

weg gelangenden Streitigkeiten in Unterthans -

sachen kann nicht Statt finden . Regierungs -Dekret vom
9 . December 1840 . Z . 69326 . Kreisämtl . Cirk . Sammlung vom

Jahre 1841 . Nr . 6 .
Stämpel - und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬

gen .) Die Quittungen über die provisorischen Tax -

entschadigungen sind nach § . 81 Z . 16 des neuen Stämpel -

patentes für stämpelfrei erklärt worden . Hofkammer - Dekret vom
14 . December 1840 . Negierungs - Dekret vom 13 . Februar 1841 .
Z . 2703 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung v . I . 1841 . Z . 4183 .

Stämpel - und Taxgesetz . (Nachträgliche Bestimmungen .)
Erstens . Die Parteien werden aufgefordert , die in ihrem

Besitze befindlichen Stämpelbogen von den , nach dem neuen
Stämpel - Gesetze nicht mehr bestehenden Claffen zu 7 , 10 , 40 ,
80 und 100 fl. längstens bis Ende Julius 1841 bei der k . k.
Nieder - Oester , vereinten Cameral - Gefällen - Verwaltung mittelst
einer Eingabe zur Austauschung einzubringen , welche in der Art

geschehen wird , daß der Partei giltige Stämpel , deren Gesammt -

betrag dem Werthe der beigebrachten ausgegoltenen Stämpelbogen
gleichkommt , und zwar für die Stämpelbogen zu 100 , 80 , und
40 fl . in Stämpeln zu 20 fl . , und für die Stämpelbogen zu 10
und 7 fl . in Stämpeln zu 8 bis 1 fl. erfolgt werden , jedoch nur
dann , wenn der ausgegoltene Stämpelbogen noch nicht gebraucht
wurde , vollkommen rein , und unbeschrieben ist , und für jeden
ausgegoltenen Stämpel ein reiner Bogen Kanzlei - Papier beige¬
bracht wird .

Zweitens . Die nach den früheren Vorschriften gestämpel -
ten , nach dem neuen Gesetze nicht klassenmäßig gestämpelten Hau¬
sier - und - Reise - Paß - Blanqueten sind von den Be -
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Hörden und Aemtern , bei welchen sie erliegen , an das k. k Nieder -

Oester . Camera ! - Taramt einzusenden , von welchem ihnen dafür

nach dem neuen Gesetze gestämpelte Blanqueten im gleichen Werthe

werden erfolgt werden .
Drittens . Die bei den Behörden und Aemtern vorräti¬

gen , mit dem früheren gesetzlichen Stämpel von 15 kr . bezeichne-

ten Wanderbücher sind mit dem weitern Erfüllungs - Stäm¬

pel zu 15 kr . versehen zu lassen .
Viertens Die nach den früheren Vorschriften gestämpel -

ten , und noch .nicht vollgeschriebenen Handels -und Gewerbs -

bücher erfordern zu ihrer ferneren Verwendung keine nachträgliche

Stämplung ; dieselben werden jedoch durch die Gefälls - Aufsichts -

Organe paraphirt , in so fern die Paraphirung nicht schon bei ihrer

Stämplung vorgenommen wurde .

Fünftens . Die noch nicht verbrauchten und nach den frü¬

heren Vorschriften gesiämpelten Spielkarten unterliegen keiner

nachträglichen Stämplung . Ein Verkauf derselben findet jedoch

nur noch während des Solar - Jahres 1841 Statt ; nach Ablauf

dieses Jahres sind sie, wenn sie bei Fabrikanten oder im Handel be¬

treten werden , als ungestempelt zu betrachten , und dem gesetzlichen

Verfahren zu unterziehen . Hofkammer - Decret vom 28 . Dezember

1840 . Z . 50056 . Regierungs - Cirkulare vom ZI . Januar 1841 .

Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . N . 19 .

Stämpel - und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬

gen ). Daß künftig für alle Zeitungen , welche das Gesetz vom

27 . Januar 1840 als stämpelpflichtig erklärt , ohne Unterschied

des Umfanges derselben und der darin enthaltenen eigentlichen po¬

litischen Notizen die Stämpelgebühr mit zwei Kreuzern für eine

ausländische und mit Einem Kreuzer für eine inländische Zeitung

festgesetzt werde . Hofkammer - Dekret vom 15 . Jänner 1841 .

Regierungs - Cirkulare vom 27 . Februar 1841 . Kreisämtl . Cirk .

Samml . v . I . 1841 . Nr 29 .

Stämpel - und Targesetz . (Nachträgliche Bestimmun¬

gen . ) Daß die noch im Gebrauche sich befindlichen Wan der bü¬

ch er älterer Gattung keiner Nachstämplung bedürfen , und ein sol¬

ches Wanderbuch bis zum letzten Blatte einschlüffig , ohne weitere

Nachstämplung benützt werden könne . Regierungs - Dekret vom
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31 . Jänner 1841 . Z . 3399 . Kreisämtl . Cirk . Sammlung vom
I . 1841 . Nr . 21 .

Stämpel - und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬
gen . ) 1 . Schotterlieferungs - und Mauthverpach -
tungs - Protokolle können , je nachdem sie einer höheren
Genehmigung bedürfen oder nicht , gleich nach erfolgter Genehmigung ,
oder gleich bei der ersten Bearbeitung des Gegenstandes durch das
Expedit nachträglich dem Werthstämpel unterzogen werden .

2 . Bei Lizitations - Protokollen über öffentliche
Baulichkeiten findet die im § . 105 des Stämpelgesetzes vor¬
gezeichnete Jndossirung statt , oder sie können , je nachdem sie einer
höheren Ratification unterliegen oder nicht , auf die im ersten Ab¬
sätze gedachte Weise nachträglich dem Werthstämpel unterzogen
werden .

3 . Die Coramisirungen und Legalisirungen der
Quittungen über Forderungen aus öffentlichen Cassen , sind nach
§ . 81 . Z . 25 und 30 ftämpelfrei .

4 . Eben so sind die G r u n d t re n n u n g s - Bewilli¬
gungen nach § . 81 . Z . 1 , 5 und 6 stämpelfrei , die dießfälligen
Gesuche aber unterliegen nach § . 69 . Z . 3 . dem Stämpel von
6 Kreuzern . Regierungs - Dekret vom 28 . Februar 1841 . Z .
11616 . Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr . 33 .

Stämpel - und Taxgesetz . (Nachträgliche Bestimmun¬
gen . ) Folgende Magistrate wnrden von dem k . k. Appellationsge¬
richte im Sinne des § . 26 des Stämpel - und Taxgesetzcs als Col -
legialgerichte bezeichnet :

1 . Im Lande unter der Enns der Magistrat der k. k . Haupt -
und Residenzstadt Wien , dann die Magistrate der landesfürstlichen
Städte Wiener - Neustadt , und Krems und Stein .

2 . Im Lande ob der Enns der Magistrat der landesfürstlichen
Stadt Steyer .

Hofdekret vom 2 . März 1841 . Regierungs - Dekret vom 25 .
März 1841 . Z . 16264 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom
I . 1841 . Z . 6101 .

Stämpel - und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬
gen .) Daß die Protokolle , welche zur Bemessung der
Erwerbssteuer ausgenommen werden , nach § . 81 . Z . 2 und
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5 des Stämpel - und Targesetzes die unbedingte Stämpelfreiheit

genießen . Regierungsdekret vom 3 . Mai 1841 . Z . 24484 . Kreis¬

ämtl . Dekreten -- Samml . v . I . 1841 . Z . 8127 .

Stämpel -- und Targesetz . ( Nachträgliche Bestim¬

mungen . ) Daß die Zeugnisse über den Aufenthaltsort und

die Fortdauer des Lebens zum Behufe der Erhebung

einer Pension , Provision , Gnadengabe u . dgl .,

welchen , wenn der Bezug aus dem Staatsschätze , einem öffentlichen

Fonde , oder einer ständischen , oder Communal - Casse erfolgt wird ,
in dem §. 81 . Z . 30 des Stämpel - und Targesetzes vom 27 .

Januar v . I . die Stämpelfreiheit zugestanden ist , auch dann von

der Stämpelpflicht freizulassen seien , wenn diese Bezüge aus einer

Privat - Anstalt erhoben werden , welche die Uebung der allgemei¬

nen Wohlthätigkeit zur Aufgabe hat . Hofkanzleidekret vom 6 .

Junius 1841 . Regierungs - Cirkulare vom 18 . Junius 1841 .

Kreisämtl . Cirk . Sammlung vom I . 1841 . N . 73 .

Stämpel - und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬

gen . ) Legalisirungen , d . i . förmliche gerichtliche , oder amt¬

liche Bestätigungen der Echtheit einer Unterschrift , oder sonst eines

Inhaltes der Urkunde , unterliegen dem Stämpel , welchen das

Stämpelgesetz für gerichtliche , oder amtliche Legalisirungen ver¬

schreibt .^
» Jene Bestätigungen aber , welche mit dem Namen 6 <nnmk -

sirunS , oder ViclirunA bezeichnet werden , und nur in der Beifü¬

gung der Worte : 6oram ms , oder Vidi , und der Unterschrift des

Bestätigenden bestehen , können weder als Legalisirungen , noch als

Zeugnisse betrachtet werden , und erfordern daher keinen Stämpel .^

» Mehrere Legalisirungen , welche einem Dokumente beigesetzt

werden , erfordern in gemäßheit des § . 95 des Stämpel - und Tax -

gesetzes nur Einen Legalisirungs - " Stämpel . Regierungsdekret

vom 18 . JuniuS 1841 . Z . 32813 . Kreisämtl . Dekreren -Samm -

lung vom I . 1841 . Z . 11419 .

Stämpel - und Taxgesetz . (Nachträgliche Bestim¬

mungen . )
Die Vertrage , welche von Gerichts - Insassen nach den

Hofdekreten vom 6 . April 1797 . Z . 348 , 17 . Dezember 1824 .

Z . 2057 , dann 21 . October 1825 . Z . 2136 I . G . S . , von
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den Wirthschaftsamtern , den Dominien , Bezirksgerichten / Magi¬
straten u . s. w . errichtet werden , gehören nicht zu den eigentli¬
chen Geschäften des Richteramtes in — oder außer Streitsachen ,
sondern müssen zu jenen amtlichen den Behörden und Aemtexn
pflichtmäßig obliegenden Verhandlungen in Parteysachen gerechnet
werden , wovon der vierte Abschnitt des I . Theiles des Stämpel -
und Taxgesetzes handelt .

Es muß daher auch die Beantwortung der Stämpelfragen ,
welche sich auf diese Verträge beziehen , aus dem eben erwähnten
Gesetzabschnitte hergeholt , und hiebei insbesondere der § . 73 in ' s
Auge gefaßt werden .

Wenn nun mit den Insassen wegen eines abzuschließenden
Vertrages ein Protokoll ausgenommen wird , und dieses Protokoll
nicht schon wirklich den Vertrag oder verbindliche Punctationen
enthält , so hat dieses Protokoll lediglich den im § . 73 für Proto¬
kolle , welche über eine mündlich angebrachte , oder mündlich ver¬
handelte Privatsache ausgenommen werden , vorgeschriebenen Stäm¬
pel zu erhalten .

Wenn jedoch das Protokoll den Vertrag oder verbindliche
Punctationen in sich schließt , und von den Parteyen unterferti¬
get wird , so hat das Protokoll jenen Stämpel zu erhalten , wel¬
cher im §. 73 für den Fall vorgeschrieben ist , daß ein Protokoll
die Stelle einer Urkunde vertritt .

In beiden Fällen versteht es sich von selbst , daß das Pro¬
tokoll nach §. 92 gleich ursprünglich auf dem vorgeschriebenen Stäm¬
pel ausgefertigt werden muß .

Werden den Parteyen von dem Protokolle der zweiten Art
Duplikate , welche gleichfalls mit den Unterschriften der Contrahen -
ten versehen sind , hinausgegeLen , so unterliegen diese Duplikate
so wie das erste aufgenommene , und allenfalls bei den Behörden
verbleibende Protokoll nach § . 99 dem gesetzlichen Stämpel .

Nach eben dieser Bestimmung des § . 99 ist sich zu benehmen ,
wenn über derlei erwähnte Protokolle der zweiten Art , förmliche
Contracte aufgesetzt , und den Parteyen hinausgegeben werden , da¬
her auch diese wie das Protokoll dem vorgeschriebenen Stämpel zu
unterziehen seyn werden .

Wenn von derlei Protokollen den Parteyen Abschriften hinaus -
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gegeben werden , so haben diese Abschriften den Stämpel nach den
Bestimmungen der tz§ . 74 , 75 und 76 zu erhalten . Werden

jedoch über derlei Protokolle andere Ausfertigungen , Dekrete oder

Bescheide und dergl . an die Parteyen hinausgegeben , und enthalten
diese nicht etwa den Inhalt der Protokolle in sich , in welchem
Falle sie als Abschriften deS Protokolls zu betrachten , und dem ge¬
mäß auch zu stämpeln wären , so tritt die Bestimmung deS § . 81 ,
Z . 6 ein , wornach unter der dort angedeuteten Voraussetzung der¬
lei Ausfertigungen vom Stämpel ganz frei sind. In jenen Fäl¬
len , wo kein Protokoll ausgenommen wird , sondern die Privat -'

anträge sogleich auf dem classenmäßigen Stämpel niedergeschrieben
werden , ohne daß ein Act bei der Behörde zurückbleibt , kann na¬
türlich auch von der Stämplung eines Protokolls , da keines vor¬

handen ist , nicht die Rede seyn . Wenn jedoch derlei Protokolle
ausgenommen werden , so begründet ihre Form bezüglich auf den

Stämpel keinen Unterschied , und es wird die Stämpelpflicht
nicht aufgehoben , es mögen derlei Protokollein einzelnen Bögen
hinterlegt , oder in gebundenen Büchern eingetragen werden .

Welche ämtliche Bemerkungen bezüglich auf die von den herr¬
schaftlichen Unterthanen geschlossenen Rechtsgeschäfte stämpelfrei
sind , bestimmt der § . 81 , Z . 7 .

Dekret der k. k. obersten Justizstelle vom 10 . Mai 1840 . Z .
2661 . Regierungsdekret vom 23 . Junius 1841 . Z . 33650 .
Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom I . 1841 . Z . 11073 .

Stämpel - und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬

gen . ) 1 ) . Die bei Errichtung von Sperrsrelationen

aufzunehmenden Commissions - Protokolle wegen Nach¬
forschung über das Vorhandensein eines Testamentes , über die

Verwandtschafts - Verhältnisse des Erblassers u . dgl. sind gleich den

von den Secretären oder deren berechtigten Stellvertretern zu über¬

reichenden Erlagsgesuchen , wenn der Fall der gerichtlichen Deposi -

tirung vorhanden ist , in so ferne stämpelfrei zu belassen , als diese

Protokolle wirklich als Beilagen der Sperrrelationen , als ämtliche

Erhebungen , als Bestandtheile des SperracteS , oder als Erläu¬

terungen einer Rubrik der Sperrrelationen erscheinen , und keine

von der Partei in ihrem Interesse gestellte Bitte , die sonst mit -
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telst einer schriftlichen Eingabe hätte angebracht werden müssen ,
enthalten .

Wenn eine solche Bitte dem Protokolle eingeschaltet wird , so
muß die Partei hiezu den vorschriftsmäßigen Stämpel herbeischaffen .
Der Umstand , daß die Sperrrelation über verstorbene ungarische
Unterthanen erstattet , oder mit einem solchen Unterthane bei Ge¬
legenheit des Sperractes ein Protokoll ausgenommen wird , kann
keine Abweichung von dem oben verzeichneten Verfahren begründen .

2 ) DaS detaillirte Verzeichniß des Nachlasses mit Angabe
seines Schätzungswertes , kann in jenen Fällen , wo dessen Unzu¬
länglichkeit zur Deckung der liquiden Schulden am Tage liegt ,
und offenbar der Cridastand vorhanden ist, wie bisher in die Sperr¬
relationen ausgenommen werden , und dessen ungeachtet ist die Sperr¬
relation stämpelfrei zu belassen . — Wird dagegen das Begehren
um Einantwortung des Verlasses zur « creäiti von dem dazu Be¬
rechtigten gestellt , so ist das Protokoll , welches hierüber ausgenom¬
men wird , oder die Sperrrelation , wenn derselben die Bitte ein¬
geschaltet wird , mit dem vorgeschriebenen Stämpel zu versehen .

3 ) Die in die Sperrrelarion aufgenommenen Empfangsbe¬
stätigungen der Erben oder Verlaffenschafts - Besorger über die ihnen
zur Bestreitung der Leichkösten, der Haushaltung oder anderer drin -

. gender Auslagen in Händen gelassenen Gelder oder Obligationen ,
sind als ein Bestandtheil der Sperrrelation , als eine Erläuterung
der Rubrik : » Hinsichtlich der Sicherstellung des Nachlasses getroffene
Vorkehrung, -L stämpelfrei .

Dagegen unterliegt die in der Sperrrelation oder in ein beson¬
deres Protokoll aufgenommene förmliche Empfangsbescheinigung
der Schätzleute über ihre berichtigte SchätzungsgebührS - Summe ,
dem Stämpel nach der Größe des Geldbetrages .

Nur dann , wenn in der Sperrrelation oder in dem Einbeglei -
tungs - Berichte bloß erzählungsweise zur Kenntniß des Gerichtes
angeführt wird , daß die Schatzungsgebühren ohne Angabe der
Ziffer berichtiget wurden , hat hinsichtlich der Schätzungsgebühren
die Stämpelfreiheit der Eingabe Statt .

4 ) Empfangsbestärigungen , welche die Partei zu ihrer Sicher¬
heit über die von den Sperr - Commissären zum Behufe der gericht¬
lichen Deposi

'
tirung mitzunehmenden Baarschafcen , Geldurkunden
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oder Prätiosen ausdrücklich verlangt , sind derselben ungestämpelt

hinauszugeben . Sollte sie aber durchaus auf Uiberkommung einer

gestämpelten Empfangsbestätigung dringen , so wäre von ihr der

nach Größe des Geldbetrages entfallende Stämpel herbeizuschaffen .
5 ) Die Sperr - Commissäre haben die bei Vornahme einer

Sperre oder Inventur in einer Verlaffenschafts - oder Crida - Massa

Vorgefundenen , hinsichtlich der Stämpelgebühr einem Gebrechen un¬

terliegenden Urkunden , wenn der Fall der gerichtlichen Deposicirung
vorhanden ist , zwar zu Gerichtshanden zu erlegen , jedoch unter

Einem von der entdeckten Gefälls - Verkürzung der kompetenten
Behörde die Anzeige zu erstatten , und daß dieses geschehen sei , in

dem an das Gericht zu erstattenden Einbegleitungs - Berichte zu
bemerken .

6 ) Der mit der Errichtung einer Inventur beauftragte
Beamte , hat sich durch das Anerbiethen der Erben sich dem höchsten

Stämpel zu unterziehen , in seiner Amtshandlung auf keine Weise
beirren zu lassen , sondern dieselbe der gesetzlichen Ordnung gemäß

vorzunehmen .
7 ) In so ferne die Stampelpflichtigkeit der bei Inventuren ,

Schätzungen , Versteigerungen , Augenscheinen u . s. w . aufzuneh¬
menden , dasselbe Geschäft betreffenden Commissions - Protokolle
eintritt , kann das Protokoll , so weit es der Raum gestattet , auf
einem und denselben Stämpelbogen , wenn gleich an verschiedenen
Tagen fortgesetzt werden .

Dieses ist nur dann nicht zuläßig , wenn von der nemlichen

Partei in einem solchen Protokolle verschiedene Bitten , die eben

so viele besondere schriftliche Eingaben erfordert hätten , gestellt , oder

von verschiedenen Parteien derlei Bitten angebracht werden , und

sonach der Fall vorhanden ist , daß , das Protokoll die Stelle einer

stämpelpsiichtigen Partei -- Eingabe vertritt . Endlich
8 ) Eine nach dem 1 . November 1840 überreichte Inventur ,

Schätzung , Versteigerungs - Protokoll u . s. w . , wenn auch der

Auftrag zur Vornahme vor dem 1 . November 1840 ergangen

ist , unterliegt dem , in dem neuen Stämpelpatente vorgeschriebe-

nen Stämpel . »

Dagegen sind die vor dem 1 . November 1840 vollständig

ausgefertigten , von den Parteien schon unterschriebenen Protokolle ,
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welche als Beilagen und Bestandteile der Inventur nicht früher abge¬
sondert überreicht werden konnten , sondern erst nach dem I . Novemb .
1840 mit der Inventur vorgelegt werden , in so ferne sie nach dem frühe¬
ren Stämpelpatente stämpelfrei waren , ungestämpelt zu belassen , und

also zu überreichen . Dekret der k . k . obersten Justizstelle vom 6 .
Juli 1841 . Z . 3418 . Regierungs - Dekret vorn 11 . August 1841 .
Z . 43879 . Kreisämtl . Dekreten - Samml . v . I . 1841 . Z . 14026 .

Stämpel -- und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬
gen . ) Daß die von beeideten Dolmetschern für Parteien ver¬
faßten Uibersetzungen von Urkunden oder Schriften als vidi -
mirte Abschriften anzusehen , und nach § . 76 des Stämpel - und

TaxgesetzeS vom 27 . Jänner 1840 einer Stämpelgebühr von dreißig
Kreuzern unterworfen sind. Hof - Dekret vom 2 . August 1841 . Z .
4528 . Regierungs - Dekret vom 22 . August 1841 . Z . 46420 .
Kreisämtl . Decreten - Samml . vom I . 1841 . Z . 14690 .

Stämpel - und Targesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬
gen .) Daß die Lotterie - Lose bei Effekten - Ausspielungen und
Güter - Lotterien ftämpelfrei belassen werden . Hofkammer - Dekret
vom 13 . August 1841 . Regierungs -- Cirkulare vom 26 . August
1841 . Kreisämtliche Cirkul . Samml . vom Jahre 1841 . Nr . 99 .

Stämpel - und Targesetz . (Nachträgliche Bestimmun¬
gen . ) Die amtliche Correspondenz der Behörden in Par¬
teisachen ist in dem Sinne des § . 8 . Z . 5 . des Stämpel - und Tax -

gesetzes allerdings stampelfrei . Die Eingaben und das Einschreiten
der Wirthschaftsamter , Dominien und Magistrate ü . dgl . im Namen
und im Interesse der Parteien , falls diese Aemter nicht eigens durch
die Gesetze dazu von Amtswegen berufen sind, gehören jedoch nicht
zu dieser ämtlichen stämpelfreien Correspondenz , sondern die Do¬
minien , Magistrate und Wirthschaftsämter erscheinen in diesen
Fällen gewissermaßen als von den Parteien selbst gewählte Bevoll¬
mächtigte und Vertreter , daher die Eingaben dieser Aemter in sol¬
chen Fallen als Eingaben in Parteisachen nach den § § . 69 und 70
des Stämpel - und TaxgesetzeS dem Stämpel unterliegen .

Was die Beschwerden der Bezirks - Insassen gegen die Bezirks¬
obrigkeiten betrifft , so kann eine Modification des § . 70 . Z . 9
in Betreff derselben , nicht eintreten . Bei Anwendung der Bestim¬
mung des § . 70 . Z . 9 des Stämpel - und Tax - Gesetzes, ist jedoch
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der Begriff eines Recurses und der Umstand sich gegenwärtig zu
halten , daß der §. 70 eine Ausnahme von der Regel des § . 60

bilde , und daher strenge auszulegen ist , daß Klagen , Beschwerden
und Anzeigen , zumahl , wenn sie nicht auf der Grundlage vorauS -

gegangener schriftlicher Verhandlungen und Entscheidungen der

Unterbehörden vorgebracht werden , nach Maßgabe des concreten

Falles recht wohl in dem Sinne des Gesetzes nur dem gemeinen
Eingaben -- Stämpel § . 69 unterliegen können , und daß Beschwer¬
den , Klagen und Denunciationen über eine ungeregelte oder vor¬

schriftswidrige Amtirung , vermöge des § . 81 Z . 2 des Stämpel -

und Taxgesetzes stämpelfrei sind , wenn die dort gestellte Bedingung
eintritt . Hofkammer - Dekret vom 24 . August 1841 . Regierungs -

Dekret vom 1 . November 1841 . Z . 60320 . Kreisämtl . Cirkular -

Sammlg . v . I . 1841 . Nr . 121 .

Stämpel - undTaxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬

gen .) Daß in Gemäßheit des § . 21 des Stämpel - und Taxgesetzes ,
die Zeugnisse , welche zum Behufs der Erlangung von Hau¬

sierpässen beigebracht werden , dem Stämpel von 30 kr. und für

Bewerber um Strazzensammlungs - Pässe jenem von 6 kr. unter¬

liegen . Hofkammer - Dekret vom 3 . September 1841 . Regierungs -

Dekret vom 29 . Oktober 1841 . Z . 59680 . Kreisämtl . Dekreten -

Sammlung vom I . 1841 . Z . 19592 .

Stämpel - und Targesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬

gen . ) Daß die Correspondenzen der Dominien wegen Er¬

langung der Vergütung jener Auslagen , welche die Abstel¬

lung eines militärpfichtigen Individuums auf Rech¬

nung seiner eigentlichen Conscriptions - Obrigkeit veranlaßt hat ,

keineswegs unter die Wirthschafts - oder kammerämtlichen Verhand¬

lungen eines Dominiums oder Magistrats , welche als Privatsache

allerdings der allgemeinen Stämpelpslicht unterliegen , gezählt wer¬

den können , sondern daß dieselben, wie die Conscriptionsangelegen -

heiten überhaupt , als ämtliche Verhandlungen anzusehen , und so¬

mit derlei Eingaben nach § . 81 Z . 5 des Stämpel - und Taxgesetzes

ftämpelfrei zu behandeln sind ; daß dagegen Quittungen und

derlei Urkunden , welche in den erwähnten Angelegenheiten über die

wirklich erhaltene Vergütung von derlei Conscriptionsauslagen - aus¬

gestellt werden , nach H . 84 des Stämpel - und Taxgesetzes der
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allgemeinen Stämpelpsticht unterliegen . Regierungs - Dekret vom 5 .

September 1841 . Z . 48986 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung
vom I . 1841 . Z . 16031 .

Stampel - und Tax ge setz . ( Nachträgliche Bestimmun¬

gen .) Zur Verhütung von Verkürzung des Stämpelgefälles sind
die nach den früheren Vorschriften gestämpelten , und noch nicht
vollgeschriebenen und paraphirten , gegenwärtig aber einem höheren
Stämpel unterliegenden Handels - und Gewerbsbücher ,
deren fernere Verwendung ohne nachträgliche Stämplung nach dem

Cirkulare vom 31 . Januar 1841 Absatz 4 zu Folge Hofkammer -

DekreteS vom 28 . December 1840 gestattet wurde , längstens bis

Ende December 1841 der Paraphirung durch den nächsten k. k .

Gefättenwachposten zu unterziehen , widrigens sie als ungestämpelt
betrachtet , und in Strafanstand genommen werden würden . Hof¬
kammer - Dekret vom 13 . September 1841 . Regierungs - Cirk . vom
15 . Oct . 1841 . Kreisämtl . Cirk . Samml . vom I . 1841 . Nr . 114 .

Stämpel - und Taxgesetz . (Nachträgliche Bestim¬

mungen . ) Die k . k. Hofkammer hat beschlossen , den Antrag auf
Enthebung der Pfarrer Wiens von der Ausstellung der A r-

muths - Zeugnisse zur Erwirkung der Stämpel - Freiheit in
den durch das neue Tax - und Stampelgesetz vorgezeichneten Fäl¬
len zu genehmigen , und die Ausstellung dieser Zeugnisse den Haus -
ei

'
genthümern unter der angetragenen Controlle , nämlich : Bestäti¬

gung durch die Grundgerichte , Polizei - Bezirks - Direktionen und
Ortsobrigkeiten zu übertragen .

Bezüglich auf das stäche Land hat es wegen Ausstellung der

gedachten Armuths - Zeugnisse bei der bloß hinsichtlich der Stadt
Wien modificirten Anordnung des § . 2 des Regierungs - Circula¬
res vom 1 . September 1840 zu verbleiben . Hofkammerdekret vom
30 . September 1841 . Regierungs - Circulare vom 8 . Oktober 1841 .
Kreisämtl . Circ . Samml . v . I . 1841 . Nro . 109 .

Stämpel - und Taxgesetz , (Nachträgliche Bestim¬
mungen . )

Itens . Gesuche um die Aufnahme eines Findlings
ohne oder gegen Entrichtung einer Taxe , — Gesuche um Ueber -
kommung eines Findlings in die Pflege — Gesuche um Aus¬
zahlung der Verpflegsgebühren , — dann Gesuche um Zurückstel -
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lung der Findlinge sind vermöge des § . 68 deS St . und T . Ge¬

setzes stämpelpflichtig .
2tens . Beschwerden der Aeltern oder Angehörigen der Find¬

linge über deren unzweckmäßige Pflege sind nach dem § . 81 Z . 2 ,
desselben Gesetzes stämpelfrei .

3tens . Die Interessen - Quittungen der k. k. Findelhaus -

Direktion , die von der Findelhauskanzlei ausgestellten Vormerk¬

scheine , und die Protokolle , welche mit den Pflegepartheien wegen

unentgeldlicher Uebernahme der Findlinge ausgenommen werden ,

sind vermöge der §§ . 84 und 81 Z . 6 . dieses Gesetzes gleichfalls

stämpelfrei .
4tens . Auch den ärztlichen Zeugnissen für die Findlinge vom

Lande , welche wegen Körperschwäche nicht in das Findelhaus ge¬

bracht werden könen , kommt mit Rücksicht auf den §. 81 Z . 30

des St . und T . Gesetzes , ferner den Armuthszeugnissen für die

Aeltern der Findlinge nach ebendiesem § . Z . 29 und den Reversen ,

welche Pflegeältern bei der unentgeldlichen Uebernahme von Find¬

lingen gegen die Findclhaus - Direktion ausstellen , mit Rücksicht

auf den § . 84 , die Stämpelfreiheit zu Statten .
5tens . Die Contracte in Betreff der , von den Parteien in

die Pflege übernommenen Findlinge , und

6tens . Die Tauf - und Todtenscheine für Findlinge , unterlie¬

gen nach dem Gesetze dem Stämpel .

7tens . In Betreff der Stämpelpflicht der Zeugnisse , welche

die Parteien beibringen müssen , die sich um die Erlangung eines

Findlings in die Pflege bewerben , und jener der , für arme Find¬

linge statt der Taufscheine auszufertigenden Protokolls - Extracte ,

wird die Entscheidung Nachfolgen . Regierungs - Dekret vom 2 .

Oktober 1841 . Z . 53676 . Kreisämtl . Dekreten - Samml . v . I .

1841 . Z . 17730 .

Stämpel - und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬

gen ) . Ueber die Frage ob , die Eingaben der Schullehrer

in Betreff der S ch u l e i n k ü n f t e , und insbesondere wegen Ein¬

treibung rückständiger Gebühren , dem Stämpel unterliegen oder

nicht , hat die k . k . Hofkammer erklärt , daß , nachdem derlei Ein¬

gaben nach dem Stämpel - und Targesetze keine Befreiung vom

Stämpel zukomme , sie auch nicht in der Lage sei, die von den Le -
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Hörden in dieser Beziehung angetragene günstigere Behandlung ein-
treten lassen zu können . Regierungs - Dekret vom 8 . Oktober
1841 . Z . 55601 . Kreisamtl . Dekreten - Sammlung vom I . 1841 .
Z . 18381 .

Stämpel - und Taxgesetz . ) Nachträgliche Bestimmun¬
gen ) . Bei Darlehens - Geschäften aus einer Spar¬
kasse sind nur die Buchauszüge , welche die Pfandscheine vertre¬
ten , mit dem Werchstämpel zu belegen , die übrigen Urkunden aber ,
die sich auf dasselbe Geschäft beziehen , frei zu lassen , wornach also
auch die Sparkasse - Bücheln die gänzliche Stämpelbefreiung ge¬
nießen . Regierungs - Dekret vom 11 . Oktober 1841 . Z . 55809 .
Kreisämtl . Cirk . Samml . v. I . 1841 . Nr . 110 .

Stämpel - und Taxgesetz . ( Nachträgliche Bestimmun¬
gen ) Daß die Vorstellungen oder Rekurse wegen Verminde¬
rung der Erwerbsteuer unter dem § . 81 . Z . 12 des St .
und T . Gesetzes nicht sudsumirt werden können , und derlei Ein¬
gaben entweder als Gesuche , oder Vorstellungen bei einer höheren
Behörde gegen Steuerbemessungen einer untergeordneten Behörde
die nach tz . 70 , Z . 9 , des St . und T . Gesetzes , dem Stämpel
von 30 kr. unterliegen , oder als Gesuche und Vorstellungen zu be¬
trachten sind , die in Betreff der von der Landesregierung vorge¬
nommenen Bemessung der Erwerbsteuer bei den untern politischen
Behörden zur Einbegleitung an erstere überreicht werden , die so¬
fort keine Vorstellungen gegen die Entscheidung einer untergeordne¬
ten Behörde an eine höhere sind, und die nach der Regel des § . 69 ,
Z . 2 und 3 , dem Stämpel von 10 kr. und 6 kr . für den Bogen
unterworfen sind. Regierungsdekret vom 14 . Dezember 1841 .
Z . 68872 . Kreisamtl . Cirk . Samml . v. I . 1841 . Nr . 130 .

Stellfuhren . Die Auslegung des § . 23 des Reglements
für Privat - Unternehmungen periodischer Personentransporte vom
I . 1839 betreffend . (Siehe Personen - Transporte . )

Stockerau . ( Errichtung eines k. k. Polizei - Commissa -
riats daselbst ) . Die Bestimmung dieses Commissariats geht dahin ,alle jene Reisenden , welche mit den auf dieser Straße bestehenden
Beförderungs - Anstalten , als Post , Stellwägen , u . s. w. über
Stockerau nach Wien , oder von Wien über Srockerau weiter rei¬
sen , der paßamtlichen Revision unmittelbar zu Slockerau zu unter -
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ziehen , nach welcher es ihnen dann unbenommen bleibt , entweder

auf der Eisenbahn , oder mit einer sonstigen Gelegenheit sich nach
Wien , ohne weitere Untersuchung an der dortigen Linie zu begeben .

Es versteht sich übrigens von selbst , daß der directe und un¬

mittelbare Verkehr der Umgegend mit Stockerau durch dieses k. k.

Polizei -- Comnüffariat in keiner Beziehung gestört , sondern das

Augenmerk desselben nur auf jene Reisenden gerichtet seyn wird ,
welche über Stockerau nach Wien , oder von Wien über Stockerau

weiter zu fahren beabsichtigen . Schreiben der k. k . Polizei - Ober -

Direction vom 25 . Iunius 1841 . Z . 579 . Kreisämrl . Cirk .

Samml v . I . 1841 . Nr . 65 .

Strafgerichtsbarkeit - Verwaltung . (Wegen Ent -

schädigung der in Criminal - Angelegenheiten oder bei Untersuchun¬

gen in schweren Polizei - Uebertretungen verwendeten Kunstverstän¬

digen und Sanitätspersonen ) . Bei Verwendung von Ingenieurs ,

Aerzten , Chirurgen , Hebammen und anderen Kunstverständigen

in Straffällen , wo es sich nur um Beurtheilung und Aussagen

handelt , hat sich die Gebühr derselben auf die in dem Tarife vom

Jahre 1824 festgesetzten Reise - und Zehrungskosten zu beschränken ,

weil dieselben nach § . 528 des I . , und § . 446 des II . TheilS

des Strafgesetzbuches ihr Gutachten unentgeldlich abzugeben ver¬

pflichtet sind .
In so weit aber derlei Kunstverständige , welche nicht vom

Staate bereits besoldet sind, Elaborate zu liefern , oder Operationen

vorzunehmen haben , welche einen besonderen Aufwand von Mühe

oder Vorauslagm erfordern , ist denselben dafür eine abgesonderte

Belohnung für das Geleistete , und volle Entschädigung für die

Vorauslagen zuzuwenden , welche letztere auch den im öffentlichen

Dienste stehenden Kunstverständigen gegen gehörige Nachweisung des

außerordentlichen , nicht etwa schon pauschirten baren Aufwandes

nicht versagt werden kann .
Das Ausmaß der Belohnung und Entschädigung , und wie

dieselbe etwa im Voraus zu bestimmen sey , wird der strengen gesetz¬

lichen Beurtheilung der Gerichtsstellen von Fall zu Fall überlaffen ,

welche bei vorkommenden Zweifeln in der Lage sind , mir den Ver -

waltungs - oder Controls - Behörden , die es betrifft , Rücksprache

zu pflegen . Hofkanzlei - Dekret vom 25 . Jänner 1841 . Z . 2660 .

Repertorium 1841 . 6
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Regierungsdekret vom 5 . Februar 1841 . Z . 6441 . Kreisamtl .
Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nr . 27 .

Strafgesetzbuch 2 . Th . Erläuterung des § . 80 wegen
der in polizeilicher Beziehung bei der Beförderung Reisender mittelst
der Post zu beobachtenden Vorsichten . (Siehe Postvorschriften ) .

Strafhaus . Wegen Ablieferung der Sträflinge in das¬
selbe. ( Siehe Verbrecher .)

Sträflinge . ( Siehe Verbrecher .)
Straßen . Die k . k. Hofkanzlei hat über die bei Ausfüh¬

rung der mit Regierungs - Cirkulare vom 7 . Oktober 1835 bekannt
gemachten allerhöchsten Entschließung vom 2 . Julius 1835 , wie
die Mitwirkung der Gemeinden der von Aerarial - Straßen durch¬
zogenen Orte zu den Kosten der Straßenban - Verwaltung bei den
Durchfahrtsstrecken , vom Verwaltungsjahre 1837 zu reguliren
kommen , vorgebrachten verschiedenen Zweifel und Anstande , nach¬
stehende Belehrung zur künftigen genauesten Darnachachtung zu er-
theilcn befunden :

DaS auf dieser allerhöchsten Entschließung beruhende , mit dem
Hofkanzlei - Dekrete vom 26 . September 1835 vorgeschriebene
Verfahren bei der Herstellung und Erhaltung der , die Ortschaften
durchschneidenden Aerarial - Straßen , gehe von dem Grundsätze aus ,
den Gemeinden , durch deren Ortschaften Aerarial - Straßen führen ,
keine neuen , ihnen nicht zuständigen Lasten zum Vortheile des
Straßenfondes aufzubürden , dagegen aber auch dem Straßenfonde
keine Auslagen zuzuweisen , welche ihm vermöge seiner Bestimmung
nicht zukommen .

Hieraus folge , daß nach dem erwähnten Hofkanzlei - Dekrete
vom 26 . September 1835 . § . 1 die Wegführung des , von der
Fahrbahn abgeräumten , oder aus den Straßengraben gehobenen
Straßenkothes , dann die Schneeabraumung von der Straßenbahn ,dem Straßenfonde eben so in den Gemeinde - Durchfahrtsstrecken ,wie auf den Straßenbahnen , und den Straßengraben außer den
Ortschaften obliegt ; daß daher auch die Gemeinden solcher Ortschaf¬
ten , durch welche Aerarial - Straßen führen , nur aus Rücksicht
der OrtSpolizci , in so ferne ihre Verbindung unter sich, ihr gegensei¬
tiger Verkehr , und öffentliche Sanitätözwecke es nothwendig ma -
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chen , gleich allen anderen Gemeinden , durch deren Wohnorte die
Aerarial - Straßen nicht durchziehen , in Anspruch zu nehmen sind.

Der unmittelbar folgende 2te § . der mehrerwähnten Hofkanz¬
lei - Verordnung diene als Erläuterung des vorausgegangenen
Iten § . Die unbedingte Reinhaltung der Durchfahrtsstrecken , die

Wegschaffung des StraßenkotheS und Schnees , erscheine für die¬

jenigen Ortschaften , die es betrifft , auf dem flachen Lande insbe¬

sondere , wo die Ortschaften nicht selten von großer Ausdehnung
von ungünstiger Lage , und wo die Bewohner oft mittellos , und

ohne die erforderliche Besvannung sind , als eine empfindliche Be¬

lastung , und um so drückender , als die Anforderung der Aerarial -

Straßen - Polizei weit größer , als jene der Ortspolizei auf dem

flachen Lande , die Handhabung der ersteren daher auch bei weitem

kostspieliger ist .
Dieser 2te § . sey daher bei der practischen Anwendung dahin

zu verstehen , daß der Straßenfond nämlich die Kosten der Herstel¬

lung und Erhaltung der Aerarial - Durchfahrtsftrecken , in so weit

diese sich auf Abräumung und Wegführung des StraßenkotheS und

Schnees beziehen , in dem Betrage zu leisten hat , welcher für die

Erhaltung und Herstellung der , außer den Durchfahrtsstrecken zu¬
nächst gelegenen öffentlichen Straßenstrecken von gleicher Dimension
und Grundbeschaffenheit vom Straßenfonde bezahlt wird .

Hinsichtlich der übrigen §§ . fand die k. k. Hofkanzlei eine

nachträgliche Belehrung nicht erforderlich , sondern dieselbe hat es
der Landesstelle überlassen , im Falle , als sich bei der Anwendung
des einen , oder des andern doch noch ein , nicht ohnehin durch den

Wortlaut , und den Sinn der Bestimmungen des Hofkanzlei - De¬

kretes vom 26 . September 1335 von selbst zu behebenden Zweifel
oder Anstand ergeben sollte , jedesmahl von Fall zu Fall die abge --

sonderte Anzeige zu erstatten , und die Weisung der k . k . Hofkanz¬
lei einzuholen .

Da es nunmehr zur entsprechenden Durchführung der aller¬

höchsten Entschließung vom 2 . Juli 1835 vor allem nothwendig

ist , daß die den Durchfahrt - Gemeinden aus dem Straßenfonde

zu leistenden , und gegenseitig die , von dissen Gemeinden dem

Straßenfonde zu entrichtenden Beiträge nach der vorstehenden Be¬

lehrung der k. k. Hofkanzlei neu erhoben , und sonach die Rechte
6 *
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und Obliegenheiten des Straßenfondes , wie der Durchfahrt - - Ge¬
meinden festgesetzt werden : so hat die Landesstelle der k. k. n . b.
Provinzial - Baudirection aufgetragen , zu diesem Ende im Einver¬
nehmen mit den k. k. Kreisämtern die angemessenen Einleitungen
unge ' äumt zu treffen , und sohin die Berechnung der Beiträge , welche ,
einerseits von den Gemeinden , in welchen sich Durchfahrtsstrecken
befinden , dem Straßenfonde zu entrichten , anderseits aber den
Durchfahrt -- Gemeinden aus dem Straßenfonde zu leisten sind ,
der Landesstelle zur Genehmigung vorzulegen .

Was die Art der Ausmittlung der Beiträge betrifft , welche
bei den ärarischen , nicht ganz gepflasterten Durchfahrtsstraßen von
den Ortsgemeinden dem Straßenfonde zu leisten sind ; so muß sich
dießfalls genau an die Bestimmungen des k. k. Hofdekretes vom
26 . September 1835 gehalten , und es darf insbesondere von der ,
im § 4 angeordneten Berechnung der Erhaltungskosten nach fünf¬
jährigen Durchschnitten dermahl nicht abgegangen werden , da die
k. k. Hofkanzlei gegenwärtig dießfalls keine nachträgliche Belehrung
zur Ausführung jener Bestimmungen erforderlich fand .

Wenn jedoch an den Durchfahrts - Scraßenstrecken Bauob¬
jecte Vorkommen sollten , bei denen in den fünf Beobachtungsjahren ,
1832 bis inclusiv « 1836 keine Erhaltungs - Auslagen aufgewen¬
det wurden , und bei denen daher die Anwendung eines fünfjährigen
Durchschnittes zu keinem Resultate führen würde , so wird allerdings
nichts anderes erübrigen , als die Beobachtung auf eine längere
Reihe von Jahren auszudehnen . In solchen Fällen wird jedoch diese
Abweichung von der vorgeschriebenen Durchjchnittsperiode in dem
zur höheren Genehmigung vorzulegenden Berechnungsoperate jedes -
mahl gehörig zu rechtfertigen seyn.

Da sich die Pflicht der Beitragsleistung der Ortsgemeinden
und i'6 «p6etiv6 der Privaten zu den größeren Kosten der Erhal¬
tung der Durchfahrts - Straßenstrecken auf ein Gesetz gründet , so
bedarf es in der Regel , weder der Errichtung eines Contractes ,
noch einer sonstigen Sicherstellung für diese Verpflichtung . Hof¬
kanzlei - Dekret vom 28 . Februar 184t . Z . 2521 . Riegierungs -
Dekret vom 6 . März 1841 . Z . 16267 . Kreisämtl . Dekreten -
Samml . v . I . 1841 . Z . 6618 .
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Syndikatsstellen - Besetzung . In Absicht auf die

künftige Besetzung der Syndikatsstellen bei den Magistraten der un -

terchanigrn Städte und Markte , findet sich die Regierung bestimmt ,
folgendes gleichförmiges Verfahren im ganzen Lande einzuführeu :
Sobald bei einem solchen Magistrate eine Syndikacsstelle erledigt
wird , ist von diesem Magistrate hievon wegen provisorischer Ver¬

setzung dieser Stelle durch die Schutz - oder Vogteiherrschaft die An¬

zeige an das Kreisamc zu erstatten , welches dieserwegen die Anzeige
an die Negierung zu machen hat , von welcher die Erledigung im

Einvernehmen mit dem k. k . Appellations - Gerichte erfolgen wird .
Zugleich hat der Magistrat die erfolgte Erledigung dieser Stelle ,
und die vorzunehmende Wiederbesetzung und rücksichtlich Aufforde¬

rung zur Comverenz durch dreimalige Einrückung in das Amts¬
blatt der Wiener - Zeitung zu verlautbaren , und daß es geschehen,
dem Kreisamte anzuzeigen , wie dieß auch mit Hofkanzlei - Dekret

vom 26 . Mai 1840 . Z . 16516 hinsichtlich der l . f , Ortschaften

angeordnet worden ist , das hier vollkommene Anwendung sinder .

Nach Ablauf der Concursfrist ist von dem Magistrate und zwar
nur von diesem in Gemäßheit der a . h . Entschließung vom 23 .

Februar 1808 aus der Reihe der Competenten ein Terna -Vorschlag

zu machen , welcher im Wege der Schutz - oder Vogceiherrschaft
sammt den Gesuchen und der Competenten - Tabelle dem Kreisamte

gutachtlich vorzulegen ist . Von dem Kreisamte ist sohin dieser Be -

setzungs - Vorschlag mit seinem Gutachten zu überreichen . Die von

der Regierung einverständlich mit dem k. k. Appellations - Gerichte

erfolgte Ernennung des neuen Syndikus ist sohin durch das Kreis¬

amt der Schutz - oder Vogteiherrschaft , und von dieser dem Magi¬

strate , und gleichzeitig dem neu ernannten Syndikus bekannt zu
machen , welcher bei dem Magistrate von der Schutz - oder Vogtei¬

herrschaft zu beeiden ist. Regierungsdekret vom 29 . September
1841 . Z . 52047 . Kreisamts . Z . 17536 .

S y n d i k a t s w a h l e n bei Magistraten freier Ortschaften .

( Siehe Ortschaften freie . )
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T.
öL , alons . Bestimmung der Amortisations -- Frist für die Ta¬
lons der zur Zurückzahlung aufgekündigten Staatsschuldverschrei¬
bungen . ( Siehe Obligationen . )

16MPU8 saeratum . ( Siehe Belustigungen öffent -
l i ch e. )

Theatralische Werke . Beschämung derselben . ( Siehe
dramatische und musikalische Werke ) .

Titulatur der mediatisirten Fürsten . (Siehe Fürsten
m e d i a t i s i r t e. )

Todtenscheine Ausfertigung für belgische Unter¬

tanen . ( Siehe Belgische Untert Hanen . )
Toskanische Regierung . Wegen Beschützung des litera¬

rischen und artistischen Eigenthums . ( Siehe Nachdruck ) .
Trauung der Invaliden . (Siehe Invaliden . )
Trauung der Urlauber . ( Siehe Urlauber . )

W.

I ^ ebertretungen politische und polizeiliche . ( Siehe Po¬
litische und polizeiliche Uebertretun gen und Ver¬

sehen . )
Uneheliche Kinder , außer der Findelanstalt geborne , we¬

gen Aufnahme derselben in die Findelanstalt . ( Siehe Findel¬
anstalt .)

Ungarische Jurisdictionen . In Ansehung der Cor -

respondenz der Dominien mit denselben . ( Siehe Corres¬

pond e n z .
Ungarn ( aus ) nach Oesterreich Reisende , deren Passe von

Ortsrichtern oder Orts - Notaren ausgestellt sind , wegen Behand¬
lung derselben . ( Siehe Reisende aus Ungarn . )

Ungarn . Ueber die Erhebung der Nationalität der nach
Ungarn abzuschiebenden Individuen . ( Siehe Schüblinge .)
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Unterhalt . Ueber die Modalitäten , unter welchen der

Ehemann zur Verabreichung des anständigen Unterhaltes an seine
geschiedene Gattin zu verhalten ist. (Siehe Ehegatten ge¬
schiedene ) .

Unterthänige Städte und Märkte . Wegen Be¬

setzung der Syndikatsstellen bei denselben . ( Siehe Syndikats -

ftellen - Besetzung .)
Urbarsteuer . (Ueber die Frage : ob die sogenannte Ur¬

barsteuer aus der Nied . Oest . Landtafel auszuscheiden sei , oder

nicht ? )
In der Nieder - Oesterreichischen Landtafel ist bei jeder der

134 Rubriken , zu welchen vorhin Urbarsteuern gehört haben ,
anzumerken , daß darunter eine als Entschädigung für die auf¬

gehobene Urbarsteuer bei dem ständischen Ober - Einnehmeramte
angewiesene Rente begriffen sei . Dabei ist der jährliche Betrag

dieser Rente anzugeben .
Bei dem ständischen Ober - Einnehmeramte ist jede , wegen

Aufhebung der Urbarsteuer übernommene Schuld als eine , unter

der landcästichen Rubrik N . N . begriffene , zur Entschädigung

für die aufgehobene Urbarsteuer bestimmte Rente zu bezeichnen .
Die Rente ist nur an die mit einem Legilimarions - Be¬

scheide des Landrechtes versehene Person zu bezahlen , und jede

Legitimation hat so lange zu gelten , als sie nicht von dem Land -

rechte widerrufen wird . Hofkanzleidekret vom 15 . März 1841 .

Z . 8464 . Regierungs - Cirkulare vom 9 . April 1841 . Kreis -

ämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . Nro . 51 .
Urlauber vom Wehrstande dürfen nicht ohne Heiraths -

Bewilligung von Seite der Militär - Behörde , getraut werden .

Hofdekret vom 3 . Mai 1841 . Z . 12402 . Negierungs - Dekret

vom 18 . Mai 1841 . Z . 26512 . KreiSämtl . Cirk . Samml . v . I .
1841 . Nro . 61 .

Urtheile . Wenn das k . k . Appellationsgericht die durch
das Urtheil der ersten Instanz verhängte Strafe verschärft , und

daher nach dem Sinne des § . 462 lit . lr des I . Theils des Sr .

G . B . der Recurö Statt har , so ist es Pflicht des Appellations¬

gerichtes , seinem Urtheile die vollständigen Beweggründe seiner Ent¬

scheidung nach § . 464 des St . G . B . beizulegen , und es darf sich
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nicht auf die Mittheilung der von ihm ausgesprochenen Verschär¬
fung allein beschränken . Dekret des k. k . obersten Gerichtshofes
vom 18 . Oktober 1841 . Z . 5738 . Regierungs - Dekret vom 1 .
November 1841 . Z 60269 . Kreisamtl . Dekreten - Sammlung
vom I . 1841 . Z . 19304 .

Urtheile gegen im Auslande befindliche Gefalls - Uebertre -
ter . ( Siehe Ge falls - Uebertretungs - Untersu¬

ch unge n .)

V.

-Oac c i ii a ti o n . ( Siehe Impfung .)
Verbothe auf Cautionen und Depositen . Dem

k. k. n . öst . Appellationsgerichte ist bekannt gegeben worden , daß
für die Zukunft die gerichtlichen Verbothe auf solche Cautionen
und Depositen , welche bei dem Staatsschulden - Tilgungsfonde
fruchtbringend angelegt sind , so wie auf die dießfalligen Zinsen von
Seite der diese Verbothe bewilligenden Gerichcsstellen nicht mehr
der Staatsschulden - Tilgungsfonds - Hauptcasse , sondernden nach¬
folgend verzeichneten unmittelbar anlegenden Aemtern und Cassen
intimirt , und gleichzeitig im vorschriftmäßigen Wege der zur An ,
Weisung der anlegenden und behebenden Aemcern und Cassen berufe¬
nen Vorgesetzten Behörden angezeigt werden müssen .

Die bisher mit der unmittelbaren Anlegung und Behebung
bei der Staatsschulden - Tilgungsfonds - Hauptcasse sich befassenden
Aemter und Cassen sind :

Das Hofzahlamt . Die Saatskanzlei - Casse . Das Univer¬
sal - Kriegszahlamt . Die politische Fonds - Hauptkasse . Die Po¬
lizei - Haupckasse . Die Bergwerks - Administration !) - und Pro¬
dukten - Verschleiß - Directionskasse . Das General - Hvftaxamt .
Die Oberst Hofpostamtskasse Die Lotto - Direccionskasse . Sammt -
liche Provinzial - Cameral - Zahlamter . Sammtliche Cameral - Ge¬
fallen - Verwaltungs - Hauptlasten . Die vereinte Cameral - und
Creditskasse zu Salzburg . Das n . ö . Provinzial - Zahlamt . Das
n . ö . Waldamt . Die Tabak - Fabriken - Directionskasse ( bei der
n . ö . Cameral - Gefallen .- Hauptkasse . ) Die Porzellan - Fabriks -
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Directionskasse in Wien . Das n . ö . Landschafts - Obereinnehmer -

amt . Das Landes - Haupt - Taxamt zu Triest . Die Cameral -

Kreiskassen zu Görz und Villach . Die kreisämtlichen Verlags¬

kaffen zu Triest und Judenburg . Das hiesige magistratische De -

posicenamr . Regierungs - Dekret vom 30 . December 1840 . Z . '

74349 . Kreisämcl . Cirkul . Samml . v . I . 184l . Nro . 4 .

Verbothe auf Cautionen und Depositen . Im

Nachhange zu dem Regierungs - Dekrete vom 30 . December 1840 .

Z . 74349 erhalten die Obrigkeiten eine Abschrift jener Verfügung ,

welche die k. k. Hofkammer , wegen Einführung eines gleichmässi-

gen Verfahrens hinsichtlich der Vormerkung rechtlicher Verbothe

auf die, bei dem hiesigen Staatsschulden - Tilgungsfonds fruchtbrin¬

gend angelegten ungarischen und siebenbürgischen Cautionen , Va -

dien , Depositen und deren Zinsen , an das k. ungarische Hofkam¬

mer - Präsidium , und das könig . siebenbürgische Thesaurariat erlas¬

sen hat . Kreisamrl . Cirk . Samml . vom I 1841 . Nro . 71 .

Ab schrift
eines Erlasses der k. k. allgemeinen Hofkammer ääo . 6 .

April 1841 .

1) An den Herrn königlichen ungarischen Hof¬

kammer - Präsidenten .

2) An das königlich siebenbürgische Thesaura¬
riat .
Für beide . Bereits mehrere Mahle hat sich der Fall ergeben , daß

sich Behufs der Vormerkung der gerichtlichen Verbothe

auf Cautionen , Vadien und Depositen , welche bei dem

hiesigen Staatsschulden - Tilgungsfonds fruchtbringend

angelegt sind , die , diese Verbothe bewilligenden Ge¬

richtsstellen unmittelbar an die Staatsschulden - Til¬

gungsfonds - Haupccaffe gewendet haben .

Nach den für diese Caffe bestehenden Directiven ,

ist jedoch derselben die Vormerkung gerichtlicher Ver -

bothe auf die bei ihr erliegenden Cautionen , Vadien

und Depositen aus dem Grunde untersagt , weil die

Staatsschulden - Tilgungsfonds - Hauptcaffe bei der
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Verzinsung und Rückzahlung dieser Cautionen und

Depositen nicht mir den betheiligten Parteyen , son¬
dern nur mit den , zur unmittelbaren Anlegung und

Behebung der Cautionen , Vadien oder Depositen ,
und rücksichtlich ihrer Zinsen berufenen Aemtern und

Cassen in Verbindung zu treten hat .

Diese für
für 1 Ungarn
für 2 Siebenbürgen

für beide, zur unmittelbaren Anlegung und Behebung berufe¬
nen Aemter und Cassen sind nach Verschiedenheit der

betheiligten Parteyen
für 1 das Ofner Cammeral - Zahlamr
für 2 das Hermannstadter Cammeral - Zahlamt

für beide, das Universal - Kriegs - Zahlamt , die hiesige Berg¬
wesens - Administrations - und Producten - Verschleiß -
Directions - Casse , die Obersthofpostcasse , und die
Lotto - Directions - Casse .

Um demnach in dieser Beziehung weiteren Beir¬

rungen zum Nachtheile der berechtigten Parteyen vor¬
zubeugen ,

für 1 bin ich mit der königl . ungarischen
für 2 ist die allgemeine Hofkammer mit der siebenbürgischen

für beide, Hofkanzlei dahin übereingekommen , gleich den in den

übrigen Landern der österreichischen Monarchie mit

Ausnahme des lombardisch - venetianischen Königreiches
bereits bestehenden , auch in dem

für 1 Königreiche Ungarn
für 2 Großfürstenthum Siebenbürgen

für beide , folgendes gleichmäßiges Verfahren einzuführen :
Die zur Bewilligung gerichtlicher Vebothe be¬

rufenen
für 1 ungarischen
für 2 siebenbürgischen

für beide , Aemter und Behörden haben von der jedesmaligen Be¬

willigung eines gerichtlichen VerbotheS auf , bei dem

hiesigen Staatsschulden - Tilgungsfonde fruchtbringend
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angelegte Cautionen , Vadien oder Depositen und de¬

ren Zinsen , sogleich

für 1 das königl . ungarische Hofkammer - Präsidium

für 2 im Wege des königl . siebenbürgischen Guberniums das

königl . Thesaurariats - Präsidium

für beide , zu dem Zwecke in Kenntniß zu setzen , damit vom letz¬

teren die Vormerkung des gerichtlichen Verbothes ent¬

weder dem genannten ' Zahlamte sogleich unmittelbar

aufgetragen , oder im Wege des k . k. Hofkriegörathes ,
oder der k . k . Hofkammer im Münz - und Bergwesen ,
oder des Präsidiums der allgemeinen Hofkammer bei

dem Universal - Kriegszahlamte , oder der hiesigen Berg¬

wesens - Administrations - und Producten - Verschleiß -

Directions - Casse , oder der Oberst - Hofpoftamts - oder

der Lotto - Directions - Casse veranlaßt werde .

Diese unmittelbar erlegenden Cassen werden dann

Sorge zu tragen haben , daß die bei der Staatsschul¬
den - Tilgungsfonds - Hauptcaffe behobenen Camions —

Vadien — oder Depositen - Capitale , oder Zinsen ,
nur an denjenigen , welcher hierauf ein Recht hat , er¬

folgt werden .
In diesem Sinne wurde nach einer Eröffnung

der königl .

für 1 ungarischen Hofkanzlei vom 11 . Februar l . I . Zahl

i932
1Ö2 von Letzterer die königl . ungarische Statthalterei

für 2 siebenbürgische Hofkanzlei vom 18 . v . M . Zahl 503

von Letzterer das königl . siebenbürgische Gubernium

für beide , zur Darnachachtung und geeigneten Anweisung der

unterstehenden Behörden und Aemter beauftragt , so

wie sich auch dem entsprechend gleichzeitig an den k. k.

Hofkriegsrath , und die k. k. Hofkammer im Münz -

und Bergwesen gewendet wird .

für 1 Eure Ercellenz werden daher um die gefällige

Einleitung ersucht , daß in diesem Geiste in Hinkunft

auch von dem königl . ungarischen Hofkammer - Präsi¬

dium vorgegangen werde .
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für 2 Hiernach hat sich das königl . siebenbürgische The -
saurariat in Zukunft zu benehmen .

Verbothene Spiele . ( Siehe H a z ar d sp i e l e . )
Verbrecher . Der Inhalt der Regierungs - Verordnung

vom 15 . Jänner 1827 . Z . 1738 . ( Siehe Repertorium der
Gesetze und Verordnungen vom I . 1819 bis 1840 . S .
1032 und 1033 ) womit die Landgerichte angewiesen wurden , den
zuriStraf - Vollziehung in das Provinzial - Strafhaus abgegeben
werdenden Verbrechern die Notizentabelle , die vorgeschriebene po¬
litische Verfügung , oder die Heimathsurkundebei Ungarn oder
Ausländern — jedesmahl beizuschließen , wird in Erinnerung ge¬
bracht . Regierungs -Verordnung vom 23 . Jänner 1841 . Z . 1233 .
Kreisämrl . Cirk . Samml . v . Z . 1841 . Nr . 20 .

Verbrecher . Sämmtliche Landgerichte werden angewiesen ,
daß dieselben , wenn sie um die Aufnahme der nicht über ein halbes
schweren , oder nicht über Ein Jahr Kerker ersten Grades verur -
rheilten Sträflinge in daS k. k. Provinzial - ScrafhauS ansuchen , im¬
mer zugleich die Unmöglichkeit zur sicheren Unterbringung von sol¬
chen Sträflingen in ihren eigenen Arresten gehörig nachzuweisen
und vor der Ablieferung vorerst die Negierungs - Bewilligung zur
Uebernahme derselben in das Provinzial - Strafhaus gegen Bezah¬
lung der Cur - und Verpflegskosten abzuwarten haben .

Uebrigens wurde die k. k . n . ö . Provinzial - Scrafhaus -Ver -
waltung angewiesen , derlei kurzzeitige Sträflinge , welche ohne
vorläufiger höherer Genehmigung in daS Scrafhaus tranSportirt
werden , in Zukunft durch die Gerichtödiener sogleich wieder dem be¬
treffenden Landgerichte zurückzuschicken . RegierungS - Dekret vom
23 . September 1841 . Z . 51287 . Kreisämtl . Dekreten - Samm¬
lung vom I . 1841 . Z . 17221 .

Verbrecher . Die k. k. n . ö . Regierung verordnet hiermit ,
daß sämmtliche Aufsichtsbehörden auf daS Nachdrücklichste angewiesen
werden , vorzüglich auf junge Leute , welche aus der Strafe ent¬
lassen werden , ihre Aufmerksamkeit zu richten , und dahin zu wir¬
ken , daß dieselben , sobald sie in ihren ZuständigkeitSort gelangen ,
ihren Aeltern , Vormündern und sonstigen Angehörigen , welche
das gehörige Vertrauen verdienen , oder falls dieselben keine solchen
Angehörigen haben sollten , einem notorisch rechtlichen Manne aus
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der Gemeinde mit der Aufforderung übergeben werden , dafür zu
sorgen , daß sie nach ihrer Fähigkeit und Neigung eine angemessene

Beschäftigung , allenfalls auch im Wege der Innungen erhalten ,
und daß deren Verwendung daselbst gehörig überwacht werde , und

auch den Ortsseelsorgern an das Herz gelegt werde , auf das Ge -

mürh dieser jungen Leute möglichst zu wirken , und deren moralische

Besserung zu erzielen . Regierungsdekret vom 6 . Oktober 1841 .

Z . 53674 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom I . 1841 . Z .
18264 .

Vergeben politische und polizeiliche . (Siehe politische
und polizeiliche Uebertretungen und Vergehen . )

Verjährungsfrist bei den politischen und polizeilichen
Uebertretungen oder Vergehen . ( Siehe politische und poli¬

zeiliche Uebertretungen oder Vergehen )

Vieh - und Fleischbeschau . ( Gebühren -- Entrichtung

hiefür . )

Denjenigen Individuen , welche in Gemäßheit der von der

Regierung erlassenen Viehbeschau -- Ordnung vom 1 . Juni 1838

von Seite der Gemeinden bei dem Acte der Beschau zu interveniren

haben , ( nähmlich in Städten und Märkten den dazu bestimmten

Bürgerausschüssen , dann an anderen Orten den Ortsrichter oder

Geschwornen ) kommt kein Anspruch auf Vergütung für die dieß-

fällige Mühewaltung zu , weil es sich hiebei nur um eine aus der

Handhabung der Localpolizei entspringende Function handelt , zu
deren unentgeltlicher Verrichtung die Ortsbehörde als deren Organe ,
und in deren Namen jene Personen interveniren , berufen ist .

Dagegen hat allerdings den zur Viehbeschau beigezogenen

Sachverständigen eine billige Vergütung für ihre Mitwirkung zu

Theil zu werden , in so ferne sie nicht als Sanicäts - Beamte in

öffentlichen Diensten stehen , oder für ihre Verrichtungen bereits

eine Entschädigung genießen . Die Kosten dafür sind aus dein

Gemeinde - Vermögen zu bestreiten .
Das Ausmaß der Vergütung ist da , wo hierüber keine Abfin¬

dung im Wege des freien Uebereinkommens zu Stande kömmt ,

bei den Landgemeinden von der Ortsobrigkeit , und in Städten vom

k . k . Kreisamce festzusetzen. Hofkanzlei - Dekret vom 11 . De -

cember 1840 . Z . 37391 . Regierungs - Dekret vom 22 . Decem -
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ber 1840 . Z . 72484 . Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 .

Nr . 7 .

ägen -- U eb e r la d u n g . ( Siehe FrachLwägen .)
W a i se n gelder . Se . Majestät haben hinsichtlich der Frage ,

wegen Bestimmung des Betrages , für dessen fruchtbringende Anle¬

gung die Waisenämter zu haften haben , zu befehlen geruhet : daß
in der fruchtbringenden Anlegung der Waisengelder die obrigkeitlichen

Waisenämter sich lediglich nach den Vorschriften der § § . 230 und

265 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zu benehmen haben ,
und daß hiernach alle übrigen Hierwegen ergangenen besonderen Vor¬

schriften , namentlich das Hofkammer - Decret vom 7 . März 1806

außer Wirksamkeit gesetzt seyen. Hofkanzleidekret vom 30 . Sep¬
tember 1841 . Z . 30951 . Regierungs - Cirkulare vom 11 . Oktober

1841 . Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 . N . 119 .

Waisen - und Depositenkassen pfarrliche Formulare

zu den Liquidirungs - Ausweisen . ( Siehe Liquidirungs - Aus¬

weis e .)
Wanderbewilligung an militärpflichtige Individuen .

( Siehe Militärpflichtige Individuen . )

Wegmauthgebühren - ( Siehe M a u t h g eb ü h r e n ) .
Wieland Christoph Martin . Die von der Buchhandlung

Georg Joachim Göschen zu veranstaltenden Ausgaben der Schrif¬

ten Christoph Martin Wielands erhalten den Schutz gegen den

Nachdruck auf 20 Jahre . Hofkanzlei -Dekret vom 24 . März 1841 .

Regierungs -Dekret vom 3 . April 1841 . Z . 18691 . Kreisämt . Cirk .

Samml . v . I . 1841 . Nr . 48 .
Wiener - Magistrat . Da die Erfahrung gezeigt hat ,

daß bei der großen Anzahl und Wichtigkeit der dem Wiener - Ma¬

gistrate zugewiesenen Geschäfte die Oberaufsicht und Leitung der

drei Senate einem Individuum , nämlich : dem Bürgermeister

mit dem gewünschten Erfolge nicht aufgetragen werden kann , so

haben nach allerhöchster Anordnung , ohne daß die Patrimonial - Ge¬

richtsbarkeit der Gemeinde verloren zu gehen hat , die drei Senate

getrennt von einander zu bestehen , so zwar , daß der Vor -
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stand sowohl , als auch das Collegium selbst nur der Vorgesetzten

Landesbehörde , d . i . der politische Senat der n . o . Regierung , die

Iustizsenate aber dem n . ö . Appellations - und Criminalobergerichte ,

so wie in 3ter Instanz den betreffenden Hofstellen Rechenschaft zu

geben haben .
Ueber die näheren Modalitäten dieser Trennung der drei Se¬

nate ist die allerhöchste Entschließung unterm 25 . v . M . erflossen ,
deren Bestimmungen sich im Wesentlichen darauf beschränken :

1 ) Der bisherige politisch - ökonomische Senat des Wiener -

Magistrates hat die Benennung : Magistrat der k. k. Haupt - und

Residenzstadt Wien — der bisherige Civil - Senat , den Namen :

Civilgericht der erwähnten Stadt , und eben so der Criminal - Se¬

nat den Namen : Criminal - Gericht der Stadt Wien zu führen .

An der bisherigen Gerichtsbarkeit der beiden Gerichtsabtheilun -

gen wird nichts geändert .
2 ) Der Vorstand des Magistrates hat allein den Titel :

Bürgermeister zu führen , und wollen Se . Majestät demselben für

immer mit dem Character eines wirklichen n . ö . Regierungsrathes
bekleidet haben .

Die Vorsteher der beiden städtischen Gerichte führen den Titel :

Präses - Vizebürgermeister , und haben zugleich Titel und Rang
als k. k. Appellationsräthe .

Der Bürgermeister hat jedenfalls den Rang vor beiden , welche
unter sich nach den allgemeinen Vorschriften , und den

Vorrang vor dem Vizebürgermeister des Magistrates haben .
Die Leitung des Haupt - Depositenamtes in Absicht auf die

Verwaltung und die Ernennung der dabei angestellten Beamten

und Diener , werden dem politisch - ökonomischen Magistrate zuge¬

wiesen .
3 ) In Ansehung des Grundbuchswesens hat es bei der bis¬

herigen Gepflogenheit zu verbleiben . Hofkanzleidekret vom 30 .

März 1841 . Z . 9971 . Regierungsdekret vom 7. April 1841 . Z .

18925 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom I . 1841 . Z . 6471 .
Wiener - Magistrat . ( Betreffend die Trennung der

drei Senate des Magistrates der Haupt - und Residenzstadt Wien . )
1 . Der bisherige politisch - ökonomische Senat des Wiener

Stadt -Magistrats hat die Benennung : Magistrat der k. k. Haupt -
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und Residenzstadt Wien ; der bisherige Civil - Senat den Namen :
Civil - Gericht der erwähnten Stadt , und eben so der Criminal -
Senat den Namen : Criminal - Gericht der Stadt Wien zu
führen .

An der bisherigen Gerichtsbarkeit der beiden Gerichts - Ab¬

theilungen wird nichts geändert .
2 . Der Vorstand des Magistrates hat allein den Titel : » Bür¬

germeistern zu führen , und wollen Seine Majestät demselben für
immer mit dem Charakter eines wirklichen Nieder - Oester . Regie -

rungsrathes bekleidet haben .
Die Vorstände der beiden städtischen Gerichte führen den Ti¬

tel : Präses - Vice .- Bürgermeister , und haben zugleich Titel und

Rang als k . k . Appellations - Räthe .
Der Bürgermeister hat jedenfalls den Rang vor Beiden ,

welche unter sich nach den allgemeinen Vorschriften rangiren , und
den Vorrang vor dem Vice - Bürgermeister des Magistrats haben .

Hofkanzlei - Dekret vom 30 . März 1841 . Regierungs - Cirkulare

vom 29 . April 1841 . Kreisämtl . Cirk . Samml . v . I . 1841 .
Nro . 55 .

Witwen von Gewerbs - und Meisterrechtsbesitzern , wegen
Haltung von Lehrjungen . ( Siehe Lehrjungen . )

Zinsen . ( Siehe Interessen .)
Zwickspiel . ( Siehe Hazardspiele .)

Berichtigungen .
Seite 25 Zeile 17 von oben ist nach » 1 . « das Wort sollen ausgelassen -
— 27 — 8 von oben ist nach dem Worte » ist « das Wort in

ausgelassen.
— 44 — 12 von unten statt Correntmessen lies Current¬

messe n.
— 4 von unten statt Provisionsgehalt lieS Pro¬

visorsgehalt .
63
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